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Dringlichkeit parlamentarischer Vorstösse 

 
 
51.07.01 Kantonalbank: Gewinnausschüttung 2006 
  
Unterlage: Wortlaut der Interpellation vom 19. Februar 2007 
 
 
Regierungspräsidentin Keller-Sutter (in Stellvertretung des Vorstehers des Finanz-
departementes): Die Regierung beantragt, die Dringlichkeit abzulehnen. 

Die SVP-Fraktion beantragt Dringlichkeit der Interpellation. Damit hier kein 
Missverständnis entsteht, die Dringlichkeit bezieht sich nur auf den Zeitrahmen. Die 
Frage der SVP-Fraktion lautet, wie die Regierung gedenkt, die Nennwertrückzah-
lung, die beantragt wird durch den Verwaltungsrat der Kantonalbank an der Gene-
ralversammlung vom 25. April 2007, verbucht werden soll in der Staatsrechnung. 
Dividendenzahlungen werden jeweils in dem Jahr, in dem die Generalversammlung 
Beschluss fasst, vereinnahmt, und zum Beispiel im Voranschlag 2007 werden die 
Dividenden 2006 budgetiert. Gleich verhält es sich bei der beantragten Nennwert-
rückzahlung der Kantonalbank. Diese wird erst in der Staatsrechnung 2007 rech-
nungswirksam werden. Wir haben Zeit bis Ende Jahr, uns darüber zu unterhalten, 
wie mit dieser Nennwertrückzahlung umzugehen ist. Wir haben 2,6 Mio. Franken 
Aktien. Das sind 51 Prozent der Pflichtanteile des Kantons St.Gallen. Diese sind 
verbucht zu einem Nennwert von je Fr. 100.–. Wenn jetzt der Nennwert um Fr. 30.– 
zurückgeht, dann wird der Bilanzwert herabgesetzt in einer Summe von 78 Mio. 
Franken. Buchhalterisch ist das eine Abschreibung des Bilanzwertes und kein Er-
folg. Wir haben weitere 200’000 Aktien im Finanzvermögen. Diese sind zum aktuel-
len Kurswert bilanziert. Die Kursgewinne gehen an die Rückstellung für Haftungsri-
siken aus der Staatsgarantie. Auch hier ist nicht ein erfolgswirksamer Ertrag buch-
halterisch generiert. Man kann darüber diskutieren, ob es richtig ist, dass die wahr-
scheinlich etwa 90 Mio. Franken Erträge nicht erfolgswirksam budgetiert werden. 

Die Regierung ist der Auffassung, dass man das zuerst politisch diskutieren 
muss und soll und dass man je nach Ergebnis auch die Verordnung ändern kann. 
Das wäre in der Kompetenz der Regierung. Es bliebe auch noch Zeit, das Gesetz 
zu ändern. Hier ist kein dringender Handlungsbedarf. Wir können im Rahmen der 
Frühjahrssession 2007 die Frage beantworten und dort die Diskussion führen. 
  
Gutmann-St.Gallen zieht den Antrag auf Dringlicherklärung der Interpellation zu-
rück. 

Die Ausführungen von Regierungspräsidentin Keller-Sutter haben uns über-
zeugt. Wir hoffen, dass wir uns alle an den Kantonalbankmillionen erfreuen können. 
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39.07.02 Berichterstattung der Rechtspflegekommission 

  
Unterlagen: Petition Boillat 2006: 

– Schreiben vom 15. Dezember 2006 
– Petitionsbogen 

  
  
Kühne-Flawil, Präsident der Rechtspflegekommission: Von der Petition ist Kenntnis 
zu nehmen. 

Mit Schreiben vom 15. Dezember 2006 unterbreitet das Petitionskomitee einen 
Aufruf zur Unterstützung der Fabrik La Boillat in Reconvillier. Diese Fabrik sei ein 
typischer Fall einer musterhaften Schweizer Industrie, der finanzielle Habgier, Zer-
fall und systematische Zerstörung des Wissens drohe. Wie Sie dem Schreiben des 
Petitionskomitees entnehmen können, sind gesamtschweizerisch 14’000 elektroni-
sche und handschriftliche Unterschriften gesammelt worden, davon 19 Unterschrif-
ten aus dem Kanton St.Gallen. Die Petition ist offenbar an jene Kantone geschickt 
worden, aus denen die Unterschriften stammen. Das Präsidium des Kantonsrates 
hat die Petition nach Art. 14 Abs. 1 Bst. b des Kantonsratsreglementes der Rechts-
pflegekommission zur Vorbereitung und Vorberatung überwiesen.  

Die Petenten wollen dem Staat die Möglichkeit geben, Wirtschaftsbetriebe ver-
staatlichen zu können, oder, um es mit den Worten des Petitionskomitees zu sagen, 
der Staat soll mit einem legislativen Werkzeug zum Kampf gegen industrielle Plün-
derer von florierenden Industrien ausgerüstet werden. Via kantonale Parlamente soll 
das Bundesparlament zur Überarbeitung des Firmenrechts gebracht werden. Eine 
solche Initiative wirft nach Ansicht der Rechtspflegekommission verschiedene Fra-
gen auf. In rechtlicher Hinsicht ist das anvisierte Firmenrecht wohl nicht das richtige 
und vor allem nicht das einzige Rechtsgebiet, das von einer solchen, durch die Initi-
ative verlangten Rechtssetzung betroffen wäre. Weit mehr noch als das Firmenrecht 
wären Eigentumsrecht und Gesellschaftsrecht betroffen. Eine autoritäre Ausübung 
eines Vorkaufsrechts ohne Vorliegen eines Vorkaufsfalles wäre wohl auch rechtlich 
höchst fragwürdig, wenn nicht unmöglich. Da die Initiative die Einrichtung eines 
Verstaatlichungsrechts erreichen will, stellen sich primär aber nicht rechtliche, son-
dern wohl politische, wirtschaftliche und weltanschauliche Fragen. Nach Ansicht der 
Rechtspflegekommission ist eine solche Initiative deshalb rechtlich fraglich, wirt-
schaftlich kaum sinnvoll und politisch wohl auch nicht durchsetzbar. Bei einer ent-
sprechenden Standesinitiative stellen sich nicht leicht lösbare verfassungsrechtliche 
Probleme. 

Die Rechtspflegekommission ist mit 10:3 Stimmen bei 2 Abwesenheiten zur An-
sicht gelangt, dass es nicht ihre Aufgabe ist, dem Kantonsrat zu beantragen, es sei 
eine Standesinitiative in diesem Sinn zu lancieren. Selbstverständlich bleibt es je-
dem Parlamentsmitglied freigestellt, das Anliegen der Petitionäre in geeigneter 
Weise zu unterstützen. 
  
Der Kantonsrat nimmt von der Berichterstattung der Rechtspflegekommission 
Kenntnis. 
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29.06.02 Initiative «Steuergerechtigkeit für Familien!» 

  
Unterlage: Bericht und Entwurf der Regierung vom 3. Oktober 2006 
  
  
Huser-Wagen: Nach Art. 93 Abs. 4 des Kantonsratsreglementes weise ich darauf 
hin, dass der Kantonsrat gesetzlich verpflichtet ist, auf die Vorlage einzutreten. 
  
Güntzel-St.Gallen, Präsident der vorberatenden Kommission: Die Initiative ist ab-
zulehnen und auf einen Gegenvorschlag zu verzichten. 

Die Initiative will den Kinderabzug vom Reineinkommen durch einen Kinderab-
zug vom Steuerbetrag ersetzen, wobei die Höhe dieses Abzugs im Gesetz abge-
stuft festgelegt wird und die Familien im Vergleich zu heute insgesamt stärker ent-
lastet werden sollen. Die Beratungen in der vorberatenden Kommission lassen sich 
wie folgt zusammenfassen, wobei die meisten Argumente in der Botschaft zu finden 
sind. Die Beurteilung der Regierung, dass die Volksinitiative trotz gewisser Beden-
ken rechtmässig sein soll, wurde ohne vertiefte Diskussion zur Kenntnis genommen. 
Für die Kommissionsmehrheit geht es bei der SP-Initiative nicht um Steuergerech-
tigkeit für Familien, sondern um einen falschen Eingriff in die Steuersystematik, wel-
che heute einzig im Kanton Genf bekannt ist. Auch das geltende System könne fa-
miliengerecht ausgestaltet werden. Eine deutliche Verbesserung bringe bereits die 
Steuergesetzrevision 2006. Sollten die Erfahrungen damit nicht befriedigen, müss-
ten die Kinder- und Ausbildungsabzüge vom Reineinkommen erhöht werden. Unter-
schiedlich beurteilt werden die Auswirkungen der Initiative auf die wieder einge-
führten Ausbildungskostenabzüge. Während die Befürworter der Initiative diese 
Ausbildungskostenabzüge zusätzlich zum Kindergeld als weiterhin zulässig beur-
teilen, sehen ihn die Gegner, wie in der Botschaft ausgeführt, gefährdet. Es wurde 
aber keine vertiefte Diskussion darüber geführt. Die Steuerausfälle hätte einmal 
mehr der Mittelstand zu tragen. Die Initiative sei in sich unsozial und verstosse ge-
gen das Gleichbehandlungsgebot, schliesse sie doch ausdrücklich diejenigen vom 
Kindergeld aus, die aufgrund tiefer Einkommen keine Einkommenssteuern bezahlen 
müssen. Eine Korrektur durch Gerichtsentscheid könne nicht ausgeschlossen wer-
den, was zu zusätzlichen Mehrausgaben für Kanton und Gemeinden führen würde. 
Ein Gegenvorschlag wurde weder diskutiert noch gestellt. Wie einleitend bereits 
erwähnt, beantragt die vorberatende Kommission den Anträgen der Regierung zu 
folgen: 
1.  mit 13:4 Stimmen bei 1 Enthaltung und 1 Abwesenheit, die Initiative «Steuer-

gerechtigkeit für Familien!» sei abzulehnen; 
2.  mit 16:2 Stimmen bei 1 Abwesenheit, auf einen Gegenvorschlag zur Volksinitia-

tive sei zu verzichten. 
Das Eintreten auf die Vorlage ist verpflichtend, handelt es sich doch um eine 

Volksinitiative, welche rechtmässig zustande gekommen ist. 
  
Schlegel-Goldach (im Namen der SVP-Fraktion): Die Initiative ist abzulehnen. 

Im Grunde genommen handelt es sich nicht um einen faktischen Steuerabzug, 
sondern um ein staatliches Kindergeld. Gemäss den Initianten sollen aber keine 
Negativbeiträge ausbezahlt werden. Somit erachten wir es als fraglich, ob dies 
überhaupt verfassungskonform ist, weil nicht alle Leute davon profitieren können 
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und es sich daher um eine Rechtsungleichheit handelt. Besonders für Leute mit 
sehr niedrigem Einkommen, wie z.B. Alleinerziehende ist diese Initiative darum sehr 
ungerecht. Wir begrüssen zwar die Verbesserungen im letzten Nachtrag zum Steu-
ergesetz. Wenn wir aber wirklich für alle Familien etwas Gutes tun möchten, dann 
wäre allenfalls eher zu überlegen, ob sich das mit einer weiteren Erhöhung der Kin-
derabzüge vom steuerbaren Einkommen bis zum Ende der Ausbildung machen 
liesse. Dies käme dann allen Steuerpflichtigen zugute. Ebenfalls gäbe es noch etli-
che andere tarifarische Bereiche, wie z.B. die Gesundheitskosten, die auch nicht zu 
unterschätzen sind, und die angepasst werden könnten. Einmal mehr wäre der Mit-
telstand Verlierer dieser Initiative, denn dieser hätte mit Annahme der Initiative bis 
zu 3,6 Steuerprozente mehr zu bezahlen. 
  
Denoth-St.Gallen (im Namen der GRÜ-Fraktion): Die Initiative ist abzulehnen. 

Im schweizerischen Steuersystem werden Kinderlasten grundsätzlich über So-
zialabzüge, sogenannte Freibeträge, vom Reineinkommen berücksichtigt. Zusätz-
lich sind weitere allgemeine Abzüge vorgesehen, welche teilweise auch die Kinder-
kosten angemessen berücksichtigen, so etwa Abzüge für Versicherungsprämien 
und Krankheits- und Kinderbetreuungskosten. Die Ausgestaltung der Kinderabzüge 
liegt grundsätzlich in der Kompetenz der Kantone. Die Kantone haben dabei den 
verfassungsmässigen Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu beach-
ten, wonach nur besteuert werden darf, was dem Steuerpflichtigen wirklich zur Ver-
fügung steht. Nach dem II. Nachtrag zum Steuergesetz wird ab 1. Januar 2007 der 
Kinderabzug als Abzug vom Reineinkommen gewährt. Das Gleiche gilt für die all-
gemeinen Abzüge. Ab der Steuerperiode 2007 wird der Kinderabzug neu zweistufig 
ausgestaltet, und zwar Fr. 4’800.– für jedes noch schulpflichtige Kind und 
Fr. 6’800.– für jedes Kind, das in der schulischen oder beruflichen Ausbildung steht. 
Die zweite Stufe (Kind in Ausbildung) wird ergänzt mit einem Ausbildungs-
kostenabzug von höchstens Fr. 13’000.– je Kind. Kinder werden dabei mit einem 
einheitlichen Pauschalbetrag berücksichtigt. Allen Kindern wird somit mit gleich 
hohen Sozialabzügen Rechnung getragen. 

Der von den Initianten angestrebte Systemwechsel, d.h. die Einführung eines 
Kinderabzugs vom Steuerbetrag statt vom Reineinkommen, würde das geltende 
System grundlegend verändern. Gegen einen solchen Systemwechsel können auch 
verfassungsrechtliche Gründe ins Feld geführt werden. Faktisch wird mit dem vor-
gesehenen Kinderabzug eine Umverteilung von einkommensstärkeren, insbeson-
dere vom sogenannten Mittelstand, zu einkommensschwächeren Eltern vorgenom-
men. Umverteilung darf indes nicht Aufgabe eines Kinderabzugs sein. 

Die GRÜ-Fraktion erachtet es aus verschiedenen Gründen als äusserst proble-
matisch, dass der gewohnte Kinderlastenabzug in ein Kindergeld umfunktioniert 
wird und wie eine Kinderzulage ausbezahlt werden soll. Der Unterschied ist nur, 
dass es gerade den finanzschwächsten Eltern, nämlich denen, die keine Steuern 
bezahlen müssen, gerade nicht ausbezahlt würde. Dies ist alles andere als mehr 
«Steuergerechtigkeit für Familien», wie die Initianten es vorgeben. Die GRÜ-Frak-
tion hat mehrmals unter Beweis gestellt, dass sie die einkommensschwächsten Fa-
milien unterstützen will. Dies soll aber mit andern, sachgerechteren Instrumenten, 
wie beispielsweise Kinder-Ergänzungsleistungen, geschehen, die über den allge-
meinen Haushalt zu finanzieren wären. 
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Hasler-Widnau (im Namen der CVP-Fraktion): Die Initiative ist abzulehnen. 

Vor nicht einmal fünf Monaten, am 24. September 2006, hat das St.Galler 
Stimmvolk mit grossem Mehr der Steuergesetzrevision zugestimmt. Die CVP-Frak-
tion kämpfte mit den anderen bürgerlichen Parteien für diese Vorlage. Überzeugend 
für uns waren die klaren Verbesserungen für Familien, nämlich die Erhöhung der 
Kinderabzüge, die Erhöhung der Kinderbetreuungsabzüge und die Wiedereinfüh-
rung der Ausbildungskostenabzüge. Zudem wurde der Einstiegssteuersatz nach 
oben verschoben. Die SP-Fraktion konnte sich nicht durchringen, ebenfalls diesem 
II. Nachtrag zum Steuergesetz zuzustimmen. Zur gleichen Zeit, als die Gesetzesre-
vision im Kantonsrat in der Beratung war, sammelten sie Unterschriften für ihre Initi-
ative. Dass mit diesem Systemwechsel die vielbeschworene Steuergerechtigkeit 
eingeführt werden soll, bezweifeln wir ernsthaft. Ist es denn gerecht, wenn Familien 
mit mittleren Einkommen diese Umverteilung unter Familien berappen? Ist es denn 
gerecht, wenn keine Steuergutschriften ausbezahlt werden, und ist es gerecht, 
wenn keine Ausbildungsabzüge mehr möglich sind? Die CVP-Fraktion ist über-
zeugt, mit der Steuergesetzrevision, die seit zwei Monaten in Kraft ist, einen Schritt 
in die richtige Richtung gemacht zu haben. Wir wollen jetzt die Auswirkung dieser 
Revision abwarten. 
  
Etter-Buchs (im Namen der FDP-Fraktion): Die Initiative ist abzulehnen. 

Das System vom Kinderabzug vom Steuerbetrag ist in verschiedenster Hinsicht 
ungenügend. Derzeit kennt nur der Kanton Genf den Kinderabzug vom Steuerbe-
trag. Die Initiative ist zu verwerfen, weil denjenigen, die es am nötigsten hätten, kein 
Betrag ausbezahlt wird, weil es keine Negativsteuern gibt. Verfassungsrechtliche, 
systematische und steuerpolitische Bedenken sprechen zusätzlich für eine Ableh-
nung der Initiative. Im zweiten Nachtrag zum Steuergesetz, das seit dem 1. Januar 
2007 in Kraft ist, wurden die Beiträge für den Kinderabzug sowie der Beitrag für 
schulische und berufliche Ausbildung erhöht bzw. neu geschaffen. Mit der Anpas-
sung der Nullgrenze im soeben revidierten Steuergesetz nach oben erhöht sich die 
Zahl der Steuerpflichtigen, die keine Steuern bezahlen, von 15 auf 19 Prozent. 
  
Fässler-St.Gallen: Der Initiative ist zuzustimmen. 

In der vorberatenden Kommission wurde argumentiert, es gehöre begriffsnot-
wendig zu einem Steuersystem mit progressivem Satz, dass Abzüge ebenfalls vom 
massgebenden Einkommen gemacht werden. Es wurde gesagt, auch die Autospe-
sen, soweit sie abzugsfähig sind, können vom massgebenden Einkommen in Abzug 
gebracht werden. Gleiches müsse auch für Kinder gelten. Da muss ich Ihnen ein-
fach sagen, unsere Kinder sind keine Autos. Weil unsere Kinder keine Autos sind, 
dürfen sie auch steuerlich anders behandelt werden. Unser Steuergesetz kennt 
Kinderabzüge. Die Höhe ist jetzt bereits mehrfach erwähnt worden. Diese Kinderab-
züge werden steuersystematisch als Sozialabzüge bezeichnet. Wenn man jetzt von 
Sozialabzügen spricht, so wird damit suggeriert, sie hätten eine soziale, also eine 
ausgleichende Wirkung. Solange nun aber Kinderabzüge als Abzüge vom Einkom-
men ausgestaltet sind, profitieren hohe Einkommen aufgrund der Steuerprogression 
wesentlich mehr als tiefe Einkommen. Die heutigen Sozialabzüge sind also in Tat 
und Wahrheit unsoziale Abzüge. Wenn künftig die Kinderabzüge als Abzüge vom 
Steuerbetrag ausgestaltet werden, fällt diese stossende Ungerechtigkeit weg. Jede 
Person mit Kindern hat künftig dieselbe steuerliche Entlastung. Unabhängig davon, 
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ob er oder sie über ein tiefes oder ein hohes Einkommen verfügt, und auch unab-
hängig davon, ob sie oder er alleinerziehend ist oder in einer Partnerschaft lebt. 
Wenn Steuersysteme gerechter oder sozialer ausgestaltet werden sollen, ist es üb-
lich, dass bei den bürgerlichen Parteien sich Widerstand regt. Das ist auch im Kan-
ton St.Gallen so. 

Die SP-Fraktion versucht seit etwa zehn Jahren, diese neuen Sozialabzüge als 
Abzüge vom Steuerbetrag auszugestalten. Die Argumente haben sich in den letzten 
zehn Jahren allerdings etwas verändert. Zunächst wurden harmonisierungsrecht-
liche Bedenken gegen derartige Abzüge ins Feld geführt. Wir versuchten bereits an-
lässlich der Totalrevision des Steuergesetzes, Kinderabzüge so auszugestalten, 
und damals wurde uns dann vorgehalten, das verstosse gegen übergeordnetes 
Bundesrecht, derartige Abzüge seien harmonisierungswidrig. In der Zwischenzeit 
wurde von der Bundesverwaltung dieser Einwand korrigiert. Es wurde nun gesagt, 
dass derartige Abzüge grundsätzlich harmonisierungskonform seien, und in dieser 
Situation war es natürlich naheliegend, wenn man den Widerstand grundsätzlich 
aufrechterhalten wollte, nach neuen Argumenten zu suchen. 

Neu wird nun argumentiert, diese Abzüge würden gegen die Verfassung ver-
stossen. Auch die Regierung übernimmt nun diese Bedenken, indem sie ausführt, 
mit der von uns vorgeschlagenen Ausgestaltung der Kinderabzüge werde der 
Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verletzt. 
Wir sind der Auffassung, dass es alleine schon der politische Anstand der heutigen 
Regierung verbieten sollte, das Gebot der Verletzung der Besteuerung nach dem 
Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gegen unsere Initiative ins Feld zu 
führen. Diese Regierung hat mit der Totalrevision des Steuergesetzes die hohen 
Einkommen um mehr als 100 Mio. Franken entlastet. Es ist dieselbe Regierung, die 
auch letztes Jahr vergleichbare Entlastungen für hohe Einkommen und für Unter-
nehmen vorgelegt hat. Diese Regierung hat auch nicht davor zurückgeschreckt, 
zumindest in einem Vorentwurf anzuregen, auch degressive Steuern für sehr hohe 
Einkommen einzuführen. 

Ich mache mir keine Illusionen. Sie werden sich wahrscheinlich eher auf die 
Seite der Regierung schlagen, wenn es um die Frage der Verfassungsmässigkeit 
geht. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Ständerat Eugen David, Mitglied der 
CVP-Fraktion, im Rahmen der Diskussionen um die Familienbesteuerung und die 
Abschaffung der Ehegatten-Nachteile selber einen Vorschlag eingebracht hat, eben 
diesen Nachteil so zu korrigieren, dass einen Abzug vom Steuerbetrag eingeführt 
wird. Derart abwegig wie das nun dargestellt wird, ist diese Idee offensichtlich auch 
in CVP-Kreisen nicht. Weiter werden dann noch steuersystematische Bedenken 
gegen unsere Initiative vorgebracht. Auch dieses Argument verstehen wir nicht so 
recht. Die Regierung räumt ein, dass wir das System ändern möchten, und wenn 
nun ein System gewechselt oder geändert wird, so entspricht es natürlich nicht 
mehr in allen Punkten dem alten System. Wenn nun die Regierung auch noch die-
ses unsinnige Argument als Argument gegen unsere Initiative vorbringt, so sieht 
man daran zumindest den Argumentationsnotstand der Regierung. Unsere Initiative 
ist kein Allerweltsheilmittel für eine ausreichende und gute Familienpolitik. 

Es wird argumentiert, unsere Initiative sei vor allem darum stossend, weil tiefe 
Einkommen wie solche, die heute keine Steuern bezahlen, mit dieser Initiative keine 
Vorteile haben. Dieses Argument ist zutreffend. Wenn Sie allerdings dieses Argu-
ment aufrechterhalten möchten, so rufe ich Sie auf, stellen Sie doch einen Antrag 
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auf einen Gegenvorschlag, der eine negative Einkommenssteuer vorsieht, wenn Sie 
das wirklich wollen. Wir werden Sie dabei gerne unterstützen. 
  
Regierungsrat Schönenberger: Die Initiative ist abzulehnen. 

Sie haben die Argumente der Regierung jetzt zusammengefasst gehört. Fäss-
ler-St.Gallen hat sie richtig dargestellt, allerdings zum Teil falsch interpretiert. Es ist 
nicht so, dass sich die Regierung in einem Argumentationsnotstand befindet. Wir 
verfügen über zahlreiche, ernst zu nehmende Argumente, die gegen diese Initiative 
sprechen. Ich möchte wiederholen, dass das verfassungsrechtliche Argument, das 
vorgetragen wird seitens der Regierung, nämlich die Gleichbehandlung im Grund-
satz der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, ein unumstössliches 
Prinzip darstellt. Wenn Sie dieser Initiative zustimmen würden, wären in Bezug auf 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit die Relationen zwischen Paaren mit Kindern 
und solchen ohne Kindern nicht mehr gewahrt. Das ist die Problematik. Im Zusam-
menhang mit dem steuerpolitischen Argument haben wir nie gesagt, ein Kind sei 
wie ein Auto zu behandeln. Sondern wir haben darauf hingewiesen, dass es doch 
nicht angeht, in einem progressiven System die Abzüge nicht degressiv wirken zu 
lassen, weil sonst all diejenigen, die heute vor allem die Last dieses Staates tragen, 
nicht mehr nach dem besteuert würden, was ihnen vom Einkommen verfügbar ver-
bleibt. Das ist die steuerpolitische Überlegung. Mit dem von Fässler-St.Gallen an-
begehrten Systemwechsel gehen Sie von einer steuerrechtlichen Systematik in ein 
Sozialsystem mit Kindergeldern über. Ähnlich wie bei den Kinderzulagen, nur mit 
dem grossen Mangel, dass die Ärmsten der Armen das nicht erhalten oder nicht 
vollständig erhalten. Es sind diejenigen, die weniger Steuerschulden haben, als sie 
an Kindergeldern zugute hätten. Das ist doch ein stossender Mangel, und es liegt 
natürlich nicht am Rat, diesen Mangel zu beseitigen. 
  
Der Kantonsrat tritt auf die Initiative «Steuergerechtigkeit für Familien!» ein. 
 
 
Spezialdiskussion 
  
Güntzel-St.Gallen, Kommissionspräsident: Der guten Form halber möchte ich hier 
nochmals auf die Abstimmungen in der vorberatenden Kommission hinweisen. Es 
wurde aus der Kommissionsmitte zunächst ein Antrag gestellt, dass Ziff. 1 abzuän-
dern sei in dem Sinn, dass die Initiative dem Volk zur Annahme zu empfehlen sei. 
Dieser Antrag wurde mit 4:13 Stimmen bei 1 Enthaltung und 1 Abwesenheit abge-
lehnt. Nicht überraschenderweise gab es dann die gleiche Zustimmung im umge-
kehrten Verhältnis zum Antrag der Regierung, so wie Sie Ziff. 1 auf dem Blatt ha-
ben, nämlich mit 13:4 Stimmen bei 1 Enthaltung und 1 Abwesenheit, die Initiative 
dem Volk zur Ablehnung zu empfehlen. Ziff. 2 wurde wie gesagt mit 16:2 Stimmen 
und 1 Abwesenheit unterstützt. 
  
Der Kantonsrat stimmt dem Antrag der Regierung mit 108:38 Stimmen bei 2 Ent-
haltungen zu. 
  
  
  



PROTOKOLL  DES  KANTONSRATES  ST.GALLEN 2004/2008 
    
20. Februar 2007 Nr. 393 / 1 
    

    
  
40.06.03 E-Government im Kanton St.Gallen 

 
33.06.05 Kantonsratsbeschluss über einen Sonderkredit E-Government 

 
  
Unterlagen: – Bericht und Entwurf der Regierung vom 10. Oktober 2006 

– Antrag der vorberatenden Kommission vom 8. Januar 2007 
  
  
Huser-Wagen, Ratsvizepräsidentin: Das Präsidium sieht eine gemeinsame Eintre-
tensdebatte für beide Geschäfte vor. 
  
Wild-Wald, Präsidentin der vorberatenden Kommission: Auf die Vorlage ist einzu-
treten. 

Die vorberatende Kommission diskutierte an der Sitzung vom 8. Januar 2007 
den Bericht und den Entwurf über einen Sonderkredit zur Umsetzung der E-Govern-
ment-Strategie des Kantons St.Gallen und der St.Galler Gemeinden. Mit der Vor-
lage erfüllt die Regierung auch die Aufträge der Postulate 43.06.04 «Entwicklung 
und Auswirkungen von E-Government» und 43.06.05 «E-Government-Umsetzung 
im Kanton St.Gallen», die in der Frühjahrssession 2006 gutgeheissen wurden. In 
seinem Eintretensreferat weist Regierungsrat Schönenberger darauf hin, dass Bür-
gerinnen und Bürger sowie auch Unternehmen zunehmend von der Verwaltung er-
warten, dass möglichst viele Geschäfte online über das Internet abgewickelt werden 
können. Aber auch die Behörden und die Verwaltung möchten zunehmend elektro-
nisch medienbruchfrei und durchgängig miteinander kommunizieren sowie Daten 
und Informationen austauschen können. Im Kanton St.Gallen bringen der Kanton 
sowie die Gemeinden die Bereitschaft zur übergreifenden und koordinierten Zu-
sammenarbeit mit. Alle 88 Gemeinden haben die entsprechende Rahmenvereinba-
rung unterzeichnet. 

Die Eintretensdiskussion zeigte, dass unterschiedliche Meinungen zu E-Govern-
ment bestehen. Teilweise sind auch Missverständnisse erkennbar, welche es zu 
klären gilt. Mit dem vorliegenden Geschäft wird die politische Debatte zur E-Govern-
ment-Strategie ermöglicht, und speziell wichtig ist jetzt vor allem, dass die Priorität 
diskutiert und bestimmt wird. Der Masterplan wurde in enger Zusammenarbeit mit 
Gemeindevertretern und Vertretern der kantonalen Verwaltung verabschiedet. Die 
vorberatende Kommission hat mit 18:0 Stimmen bei 1 Abwesenheit Eintreten auf 
die Vorlage beschlossen. 

In der Spezialdiskussion wurden Fragen betreffend Rahmenvereinbarung mit 
den Gemeinden, Datenherrschaft, Datenschutz, Datensicherheit und Wirkungskon-
trolle geklärt. Die daraus resultierende Ergänzung zu den Anträgen der Regierung 
unter Ziff. 7.1 sehen Sie auf dem gelben Blatt. Die vorberatende Kommission hat 
dieser Ergänzung mit 18:0 Stimmen bei 1 Abwesenheit zugestimmt. Der Antrag auf 
eine Kommissionsmotion betreffend die Information über die Anpassung des kanto-
nalen Rechts wurde mit 7:9 Stimmen bei 2 Enthaltungen und 1 Abwesenheit abge-
lehnt. Dem Kantonsratsbeschluss über einen Sonderkredit E-Government stimmt 
die vorberatende Kommission mit 13:0 Stimmen bei 5 Enthaltungen und 1 Abwe-
senheit zu. 
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Widmer-Wittenbach (im Namen der CVP-Fraktion): Auf die Vorlage ist einzutreten. 

Der Einsatz der elektronischen Kommunikations- und Internettechnologie in der 
Verwaltung zwischen den Staatsebenen Gemeinden-Kanton-Bund und innerhalb 
der Staatsgewalten ist nicht mehr wegzudenken. Die Zusammenarbeit der Verwal-
tung mit den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmungen mit Hilfe der elekt-
ronischen Mittel entspricht einem wachsenden Bedürfnis. Wir anerkennen die er-
reichten Resultate um E-Government im Kanton St.Gallen. Verglichen zum Ausland 
allerdings tun sich offensichtlich alle Schweizer E-Government-Treiber etwas 
schwer. Innerhalb der Schweiz darf sich der Kanton St.Gallen zu diesem Thema bei 
den führenden Kantonen wähnen. Besonders zu erwähnen ist die Steuerlösung 
E-Taxes, welche bei den Benutzern und Fachleuten als schweizweit führend gilt, 
sowie die prämierten Anwendungen, wie Internet der Staatsverwaltung und Rats-
informationssystem. 

Wir begrüsssen die vom Kanton St.Gallen zusammen mit den Gemeinden for-
mulierte Vision einer E-Government-Strategie und ihren Ansatz, schweizweit einen 
Spitzenraum anzustreben. Deshalb stimmen wir den festgelegten Zielsetzungen bis 
zum Jahr 2012 für die Umsetzung von E-Government zu. Als wichtige Vorausset-
zung zur Erreichung der festgelegten Ziele sehen wir die Vereinbarung mit den 88 
Gemeinden über das gemeinsame und koordinierte Vorgehen. Ein Kooperations-
gremium und eine gemeinsame Geschäftsstelle sollen eine zielgerichtete E-Govern-
ment-Umsetzung ohne Aufgabe der Gemeindeautonomie gewährleisten. Damit 
sollen auch Projektrisiken minimiert werden können, die wegen unterschiedlichen 
Zuständigkeiten und fehlenden Standards entstehen können. Auf der Stufe der Ge-
meinden sind damit Vorkehrungen getroffen, um Wildwuchs und auch Fehlinvestiti-
onen zu vermeiden. Unserer Meinung nach sollte ein Anreizsystem dafür sorgen, 
dass sich möglichst viele Gemeinden schon zu Beginn am Projekt beteiligen. Damit 
könnten ungerechte finanzielle Verteiler und Trittbrettfahrer praktisch ausgeschlos-
sen werden. Mit der vorhandenen Rahmenvereinbarung ist die Organisation und 
Zusammenarbeit so weit geregelt, dass es auch nicht mehr notwendig ist, ein sepa-
rates E-Government-Gesetz zu schaffen. 

Wir unterstützen die vorgeschlagene Vorgehensweise, bei jedem zu realisie-
renden Projekt die Auswirkungen auf die betroffenen Spezialgesetze zu analysieren 
und allfällig notwendige Anpassungen diesem Rat vorzulegen. Wir erachten es als 
nicht zweckmässig, vor der Umsetzung der geplanten Projekte sämtliche Gesetze 
zu durchforsten und mögliche Änderungen im Zusammenhang mit der Einführung 
von E-Government zu eruieren. Ein solches Vorgehen würde den Beginn der Um-
setzung der vorgeschlagenen Projekte verzögern. 

Die Zusammenarbeit des Kantons St.Gallen mit dem Bund in E-Government-
Fragen soll weiterhin aktiv betrieben werden. Damit besteht eine Chance, dass die 
kantonalen Ansätze und Standards auch auf Bundesebene weitergeführt werden 
können und später, wenn schon kantonale Lösungen vorhanden sind, nicht kost-
spielige Anpassungen vorgenommen werden müssen. Die Vorlage E-Government 
aus Sicht der KMU ist wichtig. Die Bedürfnisse der Wirtschaft, erarbeitet und formu-
liert in den Empfehlungen der Studie der Universität St.Gallen mit dem Titel «Be-
dürfnisanalyse Government to Business-Prozesse für KMU» sind in den Masterplan 
und in die Projektpriorisierung eingeflossen. Die Kosten der Nutzenüberlegungen 
der im Masterplan aufgelisteten Projekte können mit heutigem Kenntnisstand nicht 
im Detail quantifiziert werden. Die Kosten- Nutzen-Rechnung muss vor der Projekt-
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realisierung vorgenommen werden, wenn der Projektumfang und das Vorgehen 
präzise bekannt sind. 
  
Beeler-Ebnat-Kappel (im Namen der SP-Fraktion): Auf die Vorlage ist einzutreten. 

Mit dem vorliegenden Bericht zur E-Government-Strategie des Kantons 
St.Gallen zeigt die Regierung den Weg auf, den sie zukünftig gehen möchte oder 
auch weiterhin gehen will. Der Kanton St.Gallen hat mit den bereits erfolgreich um-
gesetzten Projekten elektronische Steuererklärung und Ratsinformationssystem 
seine Stärke bewiesen. Auf Bundesebene ist ebenfalls einiges im Aufbau, wie das 
Portal www.ch.ch. Es macht für uns durchaus Sinn, dass in diesem Bereich in den 
nächsten fünf Jahren rund 11 Mio. Franken in zukunftsorientierte Projekte investiert 
werden. Auf den Kanton St.Gallen entfallen 6,6 Mio. Franken und 4,4 Mio. Franken 
auf die beteiligten Gemeinden. Es war deshalb sehr wichtig, dass alle Gemeinden 
mit der Rahmenvereinbarung die Zusammenarbeit mit dem Kanton beschlossen 
haben, um Insellösungen zu vermeiden. 

Deshalb ist auch ein E-Government-Gesetz überflüssig. Die allenfalls nötigen 
gesetzlichen Anpassungen können bei jedem Projekt vorgenommen werden. Die 
Finanzierung mit dem Sonderkredit scheint für uns die richtige Lösung zu sein. Mit 
dem E-Government-Kooperationsgremium ist die Führung in den einzelnen Projek-
ten gewährleistet. Was für uns noch zu wenig beleuchtet wurde, aber uns beson-
ders wichtig erscheint, ist die Datensicherheit und der Datenschutz. Die Sicherheit 
muss zwingend mitberücksichtigt werden. Auch die verschiedenen Zugriffsberechti-
gungen müssen klar definiert sein. Zudem ist noch zu klären, welche Konsequenzen 
für Personen entstehen, die das Internet nicht nützen können oder wollen. Darum 
muss es auch weiterhin den Papierweg oder einen anderen geeigneten Weg geben. 
  
Locher-St.Gallen (im Namen der FDP-Fraktion): Auf die Vorlage ist einzutreten. 

Nehmen Bürgerin oder Bürger und Staat auf elektronischem Weg miteinander 
Kontakt auf, so sind die Anforderungen an die Vertraulichkeit und die Verbindlichkeit 
viel höher als beim privaten Mailen oder Chatten. Die Bürgerin oder der Bürger 
möchte sich auf Informationen, die auf einer Homepage erhältlich sind oder welche 
die Behörde per E-Mail zusendet, absolut verlassen können. Dass diese Grund-
sätze in unserem Kanton nicht selbstverständlich sind, sei mit drei Hinweisen er-
läutert: 
1.  Die Stadt St.Gallen hat bei der umstrittenen Abstimmung über die Schulorgani-

sation Ende Novemeber 2006 die massgeblichen Texte der Schulordnung, auf 
die in den offiziellen Abstimmungsunterlagen verwiesen wurde, in einer alten, 
nicht massgeblichen Fassung verwendet. 

2.  Die Zonenpläne der Gemeinden werden zwar bürgerfreundlich auf dem Internet 
zur Einsicht präsentiert. Sie sind aber oftmals veraltet. Wer haftet bei Dispositi-
onen Privater, welche auf die Zonenpläne im Internet vertrauen? 

3.  Die massgeblichen Prüfungsreglemente einzelner Schulen sind nach Aussage 
der Schulleitung, z.B. der Landmittelschule, nur über Internet verfügbar. Wenn 
man sie abrufen will, sind sie nicht aktualisiert. 
Die FDP-Fraktion begrüsst grundsätzlich die Anwendung von E-Government in 

der Staatsverwaltung. Sie fordert aber klare Randbedingungen. Die Regierung ver-
langt einen Sonderkredit von 6,6 Mio. Franken für Investitionen in diesem Bereich. 
Wir wissen, dass nur 15 Prozent der Informatikausgaben Investitionskosten sind. 
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Somit stehen den heute zu beschliessenden Investitionen von 6,6 Mio. Franken 
wohl weitere rund 37 bis 38 Mio. Franken an Betriebsausgaben, entsprechend 
85 Prozent, gegenüber. Wir beschliessen somit über rund 45 Mio. Franken, ohne 
Personalausgaben. Wir unterstützen daher den in der vorberatenden Kommission 
beschlossenen Antrag, dass dem Kantonsrat angesichts dieser Zahlen über den 
Stand der Umsetzung von E-Government einschliesslich Kosten- und Wirkungs-
kontrolle jährlich Bericht zu erstatten ist. 

Ein verbindlicher Einsatz von E-Government muss insbesondere regeln, wer 
welche Daten sammelt, welche Daten gesammelt werden, wer Datenherr ist, was 
für Grundsätze für die Nachführung gelten, wie die Langzeitarchivierung sicherge-
stellt ist und wer Zugang zu den einzelnen Daten hat. Die FDP-Fraktion hat daher 
gestern eine Motion eingereicht. Der Bericht der Regierung enthält keine klare 
Strategie. Es handelt sich nach unserer Auffassung eher um eine Aufzählung ver-
schiedener wünschbarer Projekte. Die FDP-Fraktion sieht folgende notwendige Pri-
orisierung. 

Erste Priorität hat die Abwicklung von Massengeschäften, damit eine Entlastung 
der Verwaltung und eine Kosteneinsparung erfolgen kann. Der elektronische Zu-
gang muss für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger einfach und klar sein. Das 
ist er nur dann, wenn das Geschäft direkt abgewickelt werden kann und nicht bei-
spielsweise ein Mail mit den umschriebenen Anliegen der Behörde gesendet wird. 
Das führt zu neuen Rückfragen und Verzögerungen. Die Sicht der Informatiker hat 
zurückzutreten hinter die Kunden- und Nutzeranliegen. Vordringlich sind klare ge-
setzliche Grundlagen für Datensammlung, Datenherrschaft und Datenarchivierung. 
Die Prüfung und Sammlung von Erfahrungen mit dem Projekt E-Voting erachten wir 
ebenfalls als wichtiges und zu priorisierendes Anliegen. Der einfache Abruf der 
massgeblichen kantonalen und kommunalen rechtssetzenden Erlasse muss auf 
dem Internet raschmöglichst umgesetzt werden. Im Bereich des kantonalen Rechts 
haben wir mit dem Gallex eine hervorragende Plattform. Die Vereinfachung der Ab-
wicklung von Geschäften im Bereich des Bewilligungsverfahrens, des Ausländer-
amtes sowie der Berufsbildung sind für uns ebenfalls prioritär. 
  
Müller-St.Gallen (im Namen der GRÜ-Fraktion): Auf die Vorlage ist einzutreten. 

Der Weg, den die Regierung eingeschlagen hat, um möglichst grossen Nutzen 
aus der Technologie zu ziehen und dabei Probleme zu vermeiden, scheint uns gut 
gewählt. Namentlich die gelungene Einfädelung der systematischen Kooperation mit 
den Gemeinden. Der aktuelle Stand der komplexen laufenden Entwicklung ist im 
Bericht ausführlich dargestellt. Wo er Fragen offenliess, konnten diese im Rahmen 
der Verhandlungen der vorberatenden Kommission weitgehend befriedigend be-
antwortet werden. Meines Erachtens verdient der Leiter der Geschäftsstelle E-Go-
vernment, Christian Dolf, Erwähnung für seine sehr kompetenten Auskünfte. Offen 
bleibt die Frage, wo zur Verwirklichung der geplanten IT-Lösungen Gesetzesanpas-
sungen notwendig sind. Wir erwarten von der Regierung, dass diesem Bereich 
höchste Aufmerksamkeit geschenkt wird. Eigentlich müssten bereits jetzt einschlä-
gige Gesetzgebungsfelder bekannt sein bezüglich Datenherrschaft, Validität elekt-
ronischer Unterschriften, Umgang mit elektronischen Datenträgern als Archivmaterial. 

Offen blieben im Bericht auch Fragen nach den zu erwartenden Auswirkungen 
der Dualität von elektronischen Verwaltungslösungen neben den konventionellen 
Lösungen für Bürgerinnen und Bürger, die Letztere vorziehen oder auf diese ange-
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wiesen sind. Es ist anzunehmen, dass sich hier in der Begegnung von Verwaltung 
und Bürger pragmatische Formen durchsetzen werden. Offen bleibt die Frage, wie 
die Kostenfrage am Ende, nach Einführung der geplanten Lösungen, aussieht. Die 
allzu konkreten Zahlen im Bericht dürfen bestimmt nicht für bare Münze genommen 
werden. Diese Unsicherheit darf uns aber nicht daran hindern, den Sonderkredit als 
flexiblen Rahmenkredit zu sprechen. Für ein so vielfältiges Entwicklungsprojekt be-
darf es eines flexiblen Finanzierungsmodells. Die jährliche Rechenschaftsablegung 
muss als Kontrollinstrument genügen. 

Nach Regierungsrat Schönenberger sind es ausschliesslich die Bedürfnisse der 
Bürger, welche für die Auswahl und Priorisierung der Projekte verantwortlich waren. 
In der Tat sind im Bericht oft neben den geschätzten Einsparungen für die Verwaltung 
die geschätzten Einsparungen für Kunden aufgeführt, mit einigen wenigen, aber be-
zeichnenden Ausnahmen. Zu diesen Ausnahmen gehört das Projekt zur Ermög-
lichung der elektronischen Abstimmung. In den Vereinigten Staaten, auf die der eng-
lische Begriff E-Voting verweist, hat man Erfahrungen mit maschinellen sowohl 
mechanischen als auch elektronischen Wahlsystemen gemacht. Trotzdem muss die 
Bürgerin oder der Bürger zur Wahrnehmung seines Wahlrechts persönlich erschei-
nen. In jüngster Zeit erhebt sich angesichts knapper Wahlausgänge mit Macht die 
Forderung, dass von jedem individuellen Wahlakt ein «paper trail» vorhanden sein 
muss. Diese elementarste Form des demokratischen Lebens darf keinen Zweifeln 
unterworfen sein. Wahlbetrug ist in jeder Form der Wahldurchführung möglich. Wenn 
bei einer elektronischen Wahlabwicklung auch nur durch einen Teil der Wähler der 
Verdacht von Manipulation aufkommt, und dieser ist nicht auszuschliessen, ist ein 
Lebensprinzip der Demokratie in Frage gestellt. Dies darf wegen einer geschätzten 
Einsparung von Fr. 600’000.– im Jahr nicht in Kauf genommen werden. 
  
Gächter-Berneck (im Namen der SVP-Fraktion): Auf die Vorlage ist einzutreten. 

Die EDV ist in unserer technisierten Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Die 
Anforderungen an die Vertraulichkeit und Verbindlichkeit müssen hoch sein, so dass 
sich die Bürgerin oder der Bürger darauf in jeder Hinsicht verlassen kann. Deshalb 
spielt eine einfach anzuwendende und fälschungssichere Verschlüsselung eine ent-
scheidende Rolle. Dem Grundsatz des Legalitätsprinzips, namentlich im Verkehr 
zwischen Staat und Bürger, ist gerecht zu werden. Die Wirtschaftlichkeit von EDV-
Lösungen ist laufend zu prüfen. Der erforderliche Handlungsspielraum auf Stufe der 
Gemeinden zur Prüfung eigener Lösungen muss gegeben sein, wo es sinnvoll 
scheint. 

Der Bericht der Regierung befasst sich nicht sehr eingehend mit den vorge-
nannten grundsätzlichen Bedingungen, welche eine zielgerichtete E-Government-
Umsetzung gewährleistet. Wichtige Probleme, die bei der täglichen Anwendung 
auftreten können, sind nicht genau definiert. Ebenso wenig die allenfalls vorzuneh-
menden gesetzlichen Anpassungen. Mehrere Fragen auf die beiden Postulate der 
FDP- und der CVP-Fraktion sind beantwortet. Auf die folgenden Punkte wird im Be-
richt allerdings nicht detailliert eingetreten. Wie ist die Kosten- und Wirkungskon-
trolle geregelt? Wie sind die Zuständigkeiten auf die verschiedenen Staatsebenen 
abgestimmt? In welchen Bereichen und wie ist die Mitsprache des Kantonsrates 
beim E-Government gewährleistet? Welche Kosteneinsparungen im Personal- und 
Sachbereich sind beim zukünftigen Einsatz der Informationstechnologie zu erwar-
ten? Wir unterstützen deshalb den in der vorberatenden Kommission beschlosse-
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nen Antrag, wonach die Regierung dem Kantonsrat über den Stand der Umsetzung 
der E-Government-Strategie jährlich Bericht zu erstatten hat. Im Weiteren unter-
stützt auch die SVP-Fraktion eine klare Gesetzgebung, wie in der separaten Motion 
der FDP-Fraktion verlangt wird. 

Wir unterstützen selbstverständlich die Ziele der Regierung mit Hilfe von mass-
geschneiderten EDV-Lösungen, Privatpersonen und Unternehmen einen schnelle-
ren, unkomplizierten und kostengünstigeren Zugang zu Dienstleistungen der Ver-
waltung zu ermöglichen. Der Bericht der Regierung lässt aber noch einige Fragen 
offen, namentlich in Bezug auf die praktische Anwendung, die gesetzliche Abstüt-
zung und die Kostentransparenz. Wir vermissen eine konkrete Aufstellung der 
Kosten. Der Kredit von 6,6 Mio. Franken ist lediglich für Investitionen. Der beträcht-
liche Teil, wie wir schon gehört haben, betrifft die Betriebsausgaben. Somit be-
schliessen wir heute einen wesentlich höheren Betrag als die 6,6 Mio. Franken. Im 
Weiteren vermissen wir Vergleiche mit anderen Kantonen oder die Teilnahme an 
Bundeslösungen. Wie wird das Verhältnis zum NFA geregelt? Ich frage die Ge-
meindevertreter, ob sie sich mit der Rahmenvereinbarung nicht benachteiligt fühlen. 
Wissen sie, welche Kosten auf sie zukommen werden? Schliesslich gestatten Sie 
mir noch den Hinweis, wonach die SVP-Fraktion keine Ausweitung des Stellenplans 
akzeptiert. 
  
Regierungsrat Schönenberger: Auf die Vorlage ist einzutreten. 

Bis heute ist es nicht gelungen, auf der gesetzlichen Ebene Vorgänge zu erfas-
sen, die noch in der Projektphase stehen. Ich bin nicht ganz einverstanden damit, 
wenn Locher-St.Gallen sagt, die Regierung habe in diesem Bereich keine Strategie 
und keine strategischen Überlegungen angestellt. Ich weise darauf hin, dass der 
Kanton St.Gallen im Jahr 2002 eine E-Government-Strategie erarbeitet hat und 
diese jetzt im Jahr 2006 den Trends und Entwicklungen angepasst wurde. Es ist mir 
klar, dass bei der Prioritätensetzung unterschiedliche Auffassungen bestehen, vor 
allem, was E-Voting anbelangt. Wir werden mit Sorgfalt all diese aufgeworfenen 
Fragen in diesem Zusammenhang prüfen. Ich teile die Auffassung von Müller-
St.Gallen, dass es wenig Sinn macht, in diesem heiklen Bereich Schritte zu unter-
nehmen, die die Grundsätze der Demokratie tangieren, einschränken oder in Gefahr 
bringen würden. Wir haben bei der Erarbeitung dieses Berichtes in den entspre-
chenden Arbeitsgruppen zusammen mit den Gemeinden in einem Priorisierungs-
verfahren die einzelnen Projekte unter die Lupe genommen. Mit der jährlichen Be-
richterstattung über den Stand der Umsetzung und die finanziellen Auswirkungen 
wird der Kantonsrat miteinbezogen. Wir sind auch der Meinung, dass man auf jene 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht in der Lage sind, mit den neuen Instrumenten 
umzugehen, Rücksicht nimmt. Auch hier gilt der Grundsatz der Kundenfreundlichkeit. 
  
Der Kantonsrat nimmt vom Bericht «E-Government im Kanton St.Gallen» Kenntnis. 
  
Der Kantonsrat tritt mit 115:1 Stimmen bei 1 Enthaltung auf den Kantonsratsbe-
schluss über einen Sonderkredit E-Government ein. Die Spezialdiskussion wird 
nicht benützt. 
  
Huser-Wagen: Die Vorlage ist in 1. Lesung durchberaten und geht zur Vorbereitung 
der 2. Lesung an die vorberatende Kommission.   



PROTOKOLL  DES  KANTONSRATES  ST.GALLEN 2004/2008 
    
20. Februar 2007 Nr. 394 / 1 
    

    
  
22.06.11 Finanzausgleichsgesetz 

  
Unterlagen: – Botschaft und Entwurf der Regierung vom 24. und 31. Oktober 

2006 
– Bericht und Anträge der vorberatenden Kommission vom 

22. Januar 2007 
– Anträge vom 19. und 20. Februar 2007  

  
  
Dietsche-Kriessern, Präsident der vorberatenden Kommission: Auf die Vorlage ist 
einzutreten. 

Das Finanzausgleichsgesetz legt die innerkantonalen Finanzausgleichsströme 
fest. Für die Berechnungen wurde das Jahr 2005 herbeigezogen. Die Unsicherheit 
in den Parametern führte in der Kommunikation gegenüber den Gemeinden und der 
interessierten Öffentlichkeit mit der Publikation von Zahlen zu Verwirrung und vor 
allem auch zu teilweise falschen Erwartungen. Da helfen im Nachhinein keine Erklä-
rungen, die diese Berechnungen relativieren. Die Öffentlichkeit wurde in den letzten 
Jahren schrittweise und aus politischen Gründen auch bewusst an die vermeintlich 
überragende Bedeutung des Steuerfusses bei Kanton und Gemeinden gewöhnt. 
Wir können deshalb nicht erwarten, dass diese Öffentlichkeit jetzt plötzlich die Be-
rechnungen mit konkreten Zahlen zu Steuerfüssen nicht mehr ernst nehmen soll. 
Die Komplexität der Materie macht es erforderlich, dass sich die vorberatende 
Kommission zu drei ganztägigen Sitzungen traf und die Vorlage intensiv diskutierte. 
Es ist auch nicht verwunderlich, dass bereits in der Nachbearbeitung zusätzliche 
offene Punkte oder unbeabsichtigte Ergebnisse aufgetaucht sind, die einer Erklä-
rung bedürfen. Die vorberatende Kommission lud verschiedene Anspruchsgruppen 
ein, ihre Vorschläge, Vorstellungen und Änderungswünsche direkt einzubringen. Mit 
dieser Vorgehensweise wollte sie sicherstellen, dass alle offenen Punkte in der vor-
beratenden Kommission diskutiert werden. Namens der Schulgemeinden nahm der 
Präsident des Verbands St.Galler Volksschulträger Stellung zur Vorlage. Da die 
bisherigen Beiträge an die Amortisationslasten und insbesondere an die Löhne der 
Volksschullehrpersonen wegfallen und alle Finanzflüsse direkt an die politischen 
Gemeinden gehen, sind die Schulgemeinden ganz direkt und stark tangiert. Die 
Härtefallausgleichsgemeinden forderten eindringlich auch für sie verträgliche Lö-
sungen im neuen Finanzausgleichsgesetz. Dabei ging es unter anderem um bes-
sere Lösungen beim Härtefallausgleich, der Begrenzung der Steuerbelastung und 
einen besseren Einbezug ihrer Sonderlasten. Sie stellten auch die Verfassungs-
mässigkeit des Finanzausgleichsgesetzes infrage. Dann reichten verschiedene inte-
ressierte Kreise Begehren ein. 

Fehlplanungen im Personalmanagement des Finanzdepartements führten zur 
unerfreulichen Situation, dass den Kommissionsmitgliedern die Protokolle zum Zeit-
punkt der Fraktionssitzungen nicht vorlagen. In der Eintretensdiskussion wurde von 
drei Delegationen die Verfassungsmässigkeit der Vorlage zur Diskussion oder gar 
infrage gestellt. Art. 85 der Verfassung sieht vor, dass der Finanzausgleich den 
Gemeinden die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen, finanzielle Unterschiede 
zwischen den Gemeinden verringern und übermässige Belastungen der Gemeinden 
ausgleichen soll. Dazu wurde in der Diskussion festgestellt, dass sich mit dem 
neuen Finanzausgleich die Schere der Steuerbelastung zwischen den Gemeinden 
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gegenüber heute verstärkt öffnen könnte. Die Frage der Verfassungsmässigkeit 
wollte anschliessend vor der Schlussabstimmung nicht mehr diskutiert werden. 
Ebenso angesprochen und bedauert wurden in den Eintretensvoten die fehlenden 
Klärungen bei der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden, wie dies z.B. 
der Finanzausgleich auf der Stufe Bund und Kantone vorsieht. Die vorberatende 
Kommission lehnt in der Folge einen Rückweisungsantrag mit 17:4 Stimmen ab und 
trat mit 17:4 Stimmen auf die Vorlage ein. In der Diskussion des Berichts wurden 
offene Fragen und die Wünsche nach zusätzlichen Unterlagen oder Berechnungen 
gesammelt. Vor der Detailberatung des Gesetzes wurden grundsätzliche Weichen-
stellungen und Änderungen diskutiert und entschieden. So lehnte die vorberatende 
Kommission einen Antrag zur Einführung eines Soziallastenausgleichs ab. Die For-
derung nach einem horizontalen Ausgleich zwischen den finanzstarken und finanz-
schwachen Gemeinden mittels Abschöpfung wurde ebenso verworfen, auch die 
Forderung nach einer Begrenzung des Steuerfusses mittels der Interventions-
grenze. Dies mit der Begründung, dass ein Auseinanderdriften der Belastungen 
zwischen starken und schwachen Gemeinden zu verhindern sei. Die Bonität der 
Gemeinden gab zur Diskussion Anlass. Die Kreditgeber stufen Körperschaften nach 
ihrer Kreditwürdigkeit ein. Der Vorsteher des Finanzdepartementes sicherte zu, 
dass die Entwicklung verfolgt wird. Ergäbe sich Handlungsbedarf, so würde interve-
niert. Mit dieser Zusicherung konnte sich die vorberatende Kommission einverstan-
den erklären, und sie verzichtete auf konkrete Anträge.  

Die anschliessende Detailberatung brachte verschiedene Änderungen, die aber 
insgesamt nicht am Aufbau und der Systematik des Finanzausgleichsgesetzes rüt-
teln. Die Ausgleichsinstrumente der ersten Stufe, der Ressourcenausgleich sowie 
der Sonderlastenausgleich wurden mit geringfügigen Änderungen akzeptiert. Weiter 
gehende Anträge in der Detailberatung zur Verfeinerung des Ausgleichinstruments 
Weite, durch den Einbezug der Einwohnerdichte und des Sonderlastenausgleichs 
Schule durch den Einbezug des Sozialindexes wurden abgelehnt. Erfreulich breit 
abgestützt war der Ausgleich der Sonderlasten und Sonderleistungen der Stadt 
St.Gallen. Damit konnte ein jahrelanger Kampf für eine gerechtfertigte Abgeltung an 
die Stadt erfolgreich abgeschlossen werden. Der Antrag auf die Ausweitung dieser 
Regelungen auf wissenschaftlich erwiesene Sonderlasten und Sonderleistungen der 
regionalen Zentren wurde abgelehnt und auf den Weg der Zusatzgesetzgebung via 
Kommissionsmotion verwiesen. Hier stellt sich die Frage, ob damit ein nächster jah-
relanger Kampf eingeläutet wurde.  

Die Beratung der zweiten Stufe des neuen Finanzausgleichs brachte eine 
Lockerung der restriktiven Regelungen beim partiellen Steuerfussausgleich. Die 
vorberatende Kommission befand, dass der Entzug des gesamten Eigenkapitals 
und die Verhinderung der Äufnung von Eigenkapital aus eigenen Verbesserungen 
bei den Gemeinden nicht im Interesse des Kantons sein kann. Dabei herrschte in 
der vorberatenden Kommission aber auch Einigkeit, dass diese Äufnung von Eigen-
kapital nur aus eigenen Verbesserungen und nicht mit kantonalen Mitteln aus dem 
partiellen Steuerfussausgleich erfolgen darf. Die vorberatende Kommission be-
schloss folgerichtig eine Eigenkapitalgrenze von 10 Prozent der einfachen Steuer 
der jeweiligen Gemeinde. Dieser Vorschlag setzt sich in der Ausmachung knapp 
gegen den Antrag, die Grenze bei 20 Prozent der einfachen Steuer zu setzen, 
durch. Besteht eine höhere Eigenkapitalbasis, so wird die Differenz jeweils jährlich 
um 20 Prozent reduziert. Von den Restriktionen ausgenommen sind ausdrücklich 
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bestehende Vorfinanzierungen. In der Detailberatung zur dritten Stufe baute die 
vorberatende Kommission die Sicherungen für die finanz- und strukturschwächeren 
Gemeinden im Bereich der Härtefallregelungen aus. Die Dauer des Härtefallaus-
gleichs wurde von 10 auf 15 Jahre verlängert. Die Interventionsgrenze, die den 
Härtefallausgleich – Steuerfuss festlegt, wurde von 10 auf 7 Prozent des Ge-
samtsteuerfusses reduziert. Somit wurde die Interventionsgrenze von 174 Steuer-
fussprozenten auf etwa 168 Steuerfussprozente gesenkt. Alle Beschlüsse der vor-
beratenden Kommission finden Sie auf dem gelben Blatt. Die vorgeschlagenen 
Änderungen wurden den Mitgliedern des Kantonsrats und der Öffentlichkeit in ei-
nem Bericht dargelegt. Zusätzlich dazu wurden die neuen Berechnungen der Aus-
wirkungen auf der Grundlage der Zahlen 2005 veröffentlicht. Aus der Sicht der vor-
beratenden Kommission ist es erfreulich, dass die Anträge von der Regierung nicht 
bestritten werden. 
  
Mächler-Zuzwil (im Namen der FDP-Fraktion): Auf die Vorlage ist einzutreten. 

Wir erkennen klar den Handlungsbedarf für eine Neuordnung des innerkanto-
nalen Finanzausgleichs, da das heutige System in vielen Bereichen Mängel auf-
weist. Zu erinnern ist z.B., dass mehr als ein Drittel der st.gallischen Gemeinden im 
direkten Finanzausgleich sind und damit in ihrer Autonomie sehr stark beschnitten 
werden. Oder z.B., dass im indirekten Finanzausgleich die Anreize für einen effi-
zienten und sparsamen Mitteleinsatz bescheiden sind. Dies stellt selbst die Regie-
rung in ihrer entsprechenden Botschaft dar. Was soll nun aus Sicht der FDP-Frak-
tion mit einem neuen Modell primär verbessert werden? 
1.  Die Autonomie der Gemeinden, welche vom Kanton Geld erhalten, soll wieder 

gestärkt werden. 
2.  Der Ausgleich soll nach objektiven, exogenen Faktoren erfolgen. 
3.  Die bestehenden Fehlanreize sollen wenn immer möglich eliminiert werden und 

logischerweise nicht neue dazuerfunden werden. 
Das nun vorliegende Modell hat eine sehr lange Geschichte hinter sich. So 

konnten sich die Gemeinden, die Parteien in verschiedenen Phasen einbringen. Mit 
Genugtuung hat die FDP-Fraktion festgestellt, dass einige ihrer zentralen Forderun-
gen berücksichtigt worden sind. So unter anderem die Schaffung eines Sonderlas-
tenausgleichs Schule und eine breitere Berechnung der Steuerkraft, indem neu 
auch die Einnahmen von juristischen Personen mitberücksichtigt werden. Diese 
beiden Massnahmen haben unseres Erachtens mitgeholfen, dass nun das vorlie-
gende Modell auf einen breiten Konsens stösst. Die von uns postulierten Parameter 
– ich wiederhole –, die Stärkung der Gemeindeautonomie, Ausgleich nach objekti-
ven Kriterien und Eliminierung von Fehlanreizen, sind unseres Erachtens mit dem 
neuen Modell eindeutig besser erfüllt. Aufgrund der aktuellen Finanzlage des Kan-
tons und auch im Hinblick auf den Nettogewinn aus dem neuen Finanzausgleich 
zwischen Bund und Kanton begrüssen wir es, dass die Regierung zumindest wäh-
rend einer Übergangszeit gewillt ist, mehr Mittel in den interkantonalen Finanzaus-
gleich zu investieren. Dies hilft, den notwendigen, teilweise sicherlich auch 
schmerzhaften Anpassungsbedarf in den Gemeinden zu mildern und ihnen auch 
gleichzeitig die Chance zu geben, sich in der erforderlichen Zeit auf die neuen 
Rahmenbedingungen vorbereiten zu können. Aus Sicht der FDP-Fraktion ist es 
zentral, dass der Kanton mit den Gemeinden ein fairer Partner ist. Aus diesem 
Grund haben wir in der vorberatenden Kommission mit Erfolg gefordert, dass der 
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Härtefallausgleich um fünf Jahre verlängert werden muss. Dies ist notwendig, weil 
insbesondere im Schulbereich die Gemeinden Amortisationslasten zu tragen haben, 
die weit länger sind als zehn Jahre. Der Kanton hat einmal zugesagt, hier mitzuin-
vestieren, und es kann doch nicht sein, wenn die Spielregeln geändert werden, dass 
er sich aus dieser Verpflichtung davonschleicht. Die von der vorberatenden Kom-
mission vorgenommene Änderung des Art. 38 – sie wurde auch vom Präsidenten 
der vorberatenden Kommission erwähnt – im Bereich des partiellen Steuerfussaus-
gleichs ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Es geht unseres Erachtens 
nicht an, dass Gemeinden, welche von diesem zweiten Topf Gelder benötigen, zu-
erst noch ihr Eigenkapital aufbrauchen müssen. Es ist sowohl im Interesse des 
Kantons. Wir brauchen die entsprechenden Gemeinden, dass sie über ausreichend 
Reserven verfügen. (Dies war auch immer ein Anliegen der Regierung für die ei-
gene Staatsrechnung ausreichend Reserven zu haben.) Es ist schon etwas irritie-
rend, dass dieser Grundsatz für die Gemeinden, die in den partiellen Steuerfuss-
ausgleich kommen sollen, nicht mehr gelten soll. Da haben wir wenig Verständnis. 
Damit die Gemeinden, auch wenn sie im partiellen Steuerfussausgleich sind, nicht 
zu stark – ich nenne das mal Ausgeblutetwerden – verlangen wir, dass sich 20 Pro-
zent der einfachen Steuer natürlicher Personen behalten können und nicht nur wie 
die vorberatende Kommission bei 10 Prozent. Sie haben gehört, das Resultat fiel 
damals sehr knapp aus. Wir haben auch ein entsprechendes graues Blatt formuliert. 
Die FDP-Fraktion wird mit einer einzigen Ausnahme, die ich erwähnt habe, die An-
träge der vorberatenden Kommission unterstützen. Zudem unterstützt die FDP-
Fraktion auch die Kommissionsmotion «Regionaler Sonderausgleich». 
  
Denoth-St.Gallen (im Namen der GRÜ-Fraktion): Auf die Vorlage ist einzutreten. 

Das neue FAG weist gegenüber der zweiten Vernehmlassungsvorlage vom 
August 2005 wesentliche Verbesserungen und Änderungen auf. Dies im Bereich 
der 1. Ausgleichsstufe, dem Ressourcenausgleich, der nach der Steuerkraft einer 
Gemeinde berechnet wird, mit dem allgemeinen Sonderlastenausgleich Weite, 
Schule und Stadt St.Gallen, sowie in der 2. Ausgleichsstufe mit dem frei wählbaren 
partiellen Steuerfussausgleich oder dem individuellen Sonderlastenausgleich. Als 
3. Stufe wird ein auf 15 Jahre wirksamer Härtefallausgleich für teilweise Entlastung 
sorgen. Auch bei einem gut austarierten Finanzausgleich können die allgemeinen 
Ausgleichsinstrumente wohl nicht in jedem Einzelfall eine vollständig befriedigende 
Ausgleichswirkung entfalten. Je grösser der Kanton und je mannigfacher die Ver-
hältnisse, desto eher sind «Verwerfungen» oder «Lücken» im System denkbar. 
Damit der Finanzausgleich nicht nur von der Stossrichtung her, sondern auch im 
Einzelfall einen sachgerechten Ausgleich ermöglicht, sieht das neue Finanzaus-
gleichsgesetz den individuellen Sonderlastenausgleich vor. Das neue Finanzaus-
gleichsgesetz stellt damit eine Rechtsgrundlage zur Verfügung, um massgebliche 
exogene Sonderlasten auch dann ausgleichen zu können, wenn sie nur eine einzige 
Gemeinde betreffen. 

Entgegen unseren Anträgen in der Vernehmlassung wurde auf eine gleichzei-
tige Überprüfung der Aufgabenteilung aus verwaltungsökonomischen Gründen vor-
erst verzichtet. Eine allgemeine Überprüfung wird erst nach Einführung des neuen 
Finanzausgleichs erfolgen. Wir sind darüber zwar nicht begeistert, können aber die 
Begründung durchaus nachvollziehen. 
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Wie gross dürfen die Steuerfussunterschiede denn sein, um sowohl der Bun-
desverfassung als auch der Kantonsverfassung gerecht zu werden? Dies ist eine 
der wichtigen Fragen, die sich dieser Rat stellen muss. 

Bei Einführung des neuen Finanzausgleichs beträgt der Unterschied zwischen 
der Gemeinde mit dem kleinsten und dem zu Beginn noch massgebenden höchsten 
kalkulierten Steuerfuss von 161 schon 65 Prozentpunkte. Wenn auch die Mittel des 
«Partiellen Steuerfussausgleichs» nicht mehr genügen und die Gesamtsteuerbe-
lastung einzelner Gemeinden um mehr als 7 Prozent über dem kantonalen Durch-
schnitt der Gesamtsteuerbelastung steigt, das wären heute 281 Steuerfusspunkte, 
so hat die Regierung im Wirksamkeitsbericht aufzuzeigen, mit welchen Massnah-
men die Steuerfüsse der betreffenden Gemeinden gesenkt werden können. Ob die 
Steuerfussunterschiede langfristig noch weiter auseinanderdriften, als dies heute 
der Fall ist, wird sich in einigen Jahren zeigen. Es stellt sich die Frage nach dem 
staatspolitisch vertretbaren und verfassungsmässig zulässigen Steuerfussunter-
schied. Es ist dies eine Frage des Masses und der steuerlichen Belastung eines 
Steuersubjekts gemäss seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, wie dies die Bun-
desverfassung verlangt. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Kom-
missionsprotokolle, die wir erst am vergangenen Freitag erhalten haben, teilweise 
unvollständig sind. Das ist äusserst bedauerlich. 

Auch wenn verschiedene Fragen in der vorberatenden Kommission nicht ab-
schliessend beantwortet worden sind, konnten doch ernst zu nehmende Anliegen 
mit den beschlossenen Änderungen oder Verbesserungen: 
– bei den massgebenden ausgleichsberichtigten Kosten je Schülerin bzw. Schüler; 
– beim Eigenkapitalverzehr, bei der Höchstdauer des Härtefallausgleichs (15 statt 

10 Jahre); 
– den vorgezogenen Wirksamkeitsbericht; 
– ein um rund 27 Mio. Franken höheres Ausgleichsvolumen als heute; 
– den zusätzlichen Korrekturen in der Modellrechnung 
wesentlich entschärft werden. Dabei ist zu beachten, dass die Modellrechnung ledi-
glich eine Vergangenheitsbetrachtung darstellt, welche unter Zuhilfenahme ver-
schiedener Annahmen abbildet, welche finanziellen Auswirkungen der neue 
Finanzausgleich im Referenzjahr 2005 gehabt hätte, wäre er damals in Vollzug 
gewesen. Schon der Rechnungsabschluss 2006 wird für viele Gemeinden ein 
anderes, meist besseres Bild abgeben. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass alle 
Gemeinden bei den Ergänzungsleistungsbeiträgen in Zukunft zulasten des Kantons 
massgeblich entlastet werden. Dieser letztgenannte Punkt ist in der Modellrechnung 
nicht berücksichtigt. 

Zugegebenermassen ist das Verdauen des neuen Finanzausgleichs eine 
schwere Kost. Die GRÜ-Fraktion hat deshalb Verständnis, dass die abstrakte und 
komplexe Materie Ängste auslösen kann, weil man von Bekanntem zugunsten von 
Neuem Abschied nehmen muss. Zudem ist das neue Finanzausgleichssystem viel 
dynamischer als das alte. Es werden keine Objektbeiträge mehr gesprochen, son-
dern über die Ausgleichsbeiträge können die Gemeinden inskünftig frei verfügen. 
Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu heute. Dies bedingt indes auch, dass diese 
Mittel – mehr als früher – vorausschauend nach Prioritäten eingesetzt werden kön-
nen. Der Denk- und Verhaltensansatz des neuen Finanzausgleichs unterscheidet 
sich wesentlich von der früheren Denkweise. 
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Die GRÜ-Fraktion begrüsst ausserdem ausdrücklich den Sonderlastenausgleich 
für die Kantonshauptstadt zur teilweisen Abgeltung von ausgewiesenen Zentrums-
lasten z.B. für Angebote, die auch von den umliegenden Gemeinden und Kantonen 
in Anspruch genommen werden. Nach wie vor ist St.Gallen eine der solidarischsten 
Gemeinden der Ostschweiz, zahlen doch 16 Prozent der Kantonseinwohnerinnen 
und Kantonseinwohner rund einen Viertel aller kantonalen Steuerausgleichsgelder. 
Die Stadt St.Gallen ist heute die einzige Gemeinde, die netto über Fr. 400.– je Kopf 
an den Finanzausgleich abliefert und gleichzeitig einen sehr hohen Steuerfuss auf-
weist. Andere Gemeinden mit einer ähnlichen oder höheren Nettozahlung je Ein-
wohner haben in der Regel erheblich tiefere Steuerfüsse. Mit der vorgesehenen 
Abgeltung gemäss neuem Finanzausgleichsgesetz würde sich dieser Nettobetrag 
um Fr. 160.– vermindern. Die Stadt würde damit je Kopf etwa gleich viel abliefern 
wie Gemeinden mit einem vergleichbaren Steuerfuss. 

Aus all diesen Gründen trägt die GRÜ-Fraktion die von der vorberatenden 
Kommission beschlossenen Anträge. Auch die Kommissionsmotion wird von der 
GRÜ-Fraktion unterstützt. 
  
Gysi-Wil (im Namen der SP-Fraktion): Dem Rückweisungsantrag Roth-Amden ist 
zuzustimmen. 

Die SP-Fraktion beurteilt das neue Finanzausgleichsgesetz als unvollständig, 
teilweise ungerecht, unsozial und unsolidarisch. Es benötigt deshalb noch dringend 
notwendige Verbesserungen. Einziger Lichtblick ist der Sonderlastenausgleich Stadt 
St.Gallen. Das neue Finanzausgleichsgesetz verstärkt den Wettbewerb unter den 
Gemeinden und höhlt die Solidarität aus. Statt Absicherung für die Schwachen zu 
sein, stärkt es die Starken. Das Finanzausgleichsgesetz muss bei den Schwäche-
ren ansetzen und einen Ausgleich schaffen. Wir haben einen Verfassungsauftrag, 
der lautet: «finanzielle Unterschiede unter den Gemeinden zu verringern». Dieses 
Gesetz bewirkt gerade das Gegenteil. Die Unterschiede werden grösser. Die Steu-
erfussschere wird grösser. Das kann niemand ernsthaft in Abrede stellen. Wir be-
raten ein Gesetz für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Dies muss uns bewusst sein. So 
rasch werden keine Korrekturen gemacht werden. Lange war die Vorlaufzeit mit 
einer umfassenden Vernehmlassung, die im zweiten Entwurf tüchtig zerzaust 
wurde. Die SP-Fraktion anerkennt, dass diverse Verbesserungen in die Vorlage 
eingeflossen sind. Die SP-Fraktion anerkennt auch die geleistete Arbeit im Finanz-
departement, fragt sich aber schon, ob der Spardruck derart gross ist, dass in einem 
so wichtigen Geschäft die Hauptlast gerade mal von einer Person in der Verwaltung 
getragen werden muss. 

Das neue Finanzausgleichsgesetz hat eine grosse Errungenschaft, nämlich die, 
dass endlich die Sonderlasten der Stadt St.Gallen abgegolten werden sollen. Die 
Gesamtarchitektur des Finanzausgleichsgesetzes ist gut. Doch müssten mehr Mittel 
in den Ressourcenausgleich gehen und weniger in Spezialmassnahmen. Insgesamt 
sind auch zu viele Gemeinden im Härtefallausgleich. Wenn mit der Vorlage nicht 
eine grössere Freiheit der Gemeinden verbunden wäre, wie die Mittel eingesetzt 
werden können, wäre nicht viel Positives zu vermerken. Auch der grössere Mit-
teleinsatz, wie er bereits gelobt wurde von der FDP-Fraktion, ist vielleicht eben kein 
grösserer Einsatz. Wenn man die Restriktionen ansieht bei der Eigenkapitalklausel 
im partiellen Steuerfussausgleich, dann wird möglicherweise eben gar nicht mehr 
ausgeschüttet. 
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Die Grundkonzeption ist unvollständig. Das Finanzausgleichsgesetz wurde der 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen nachgeschaltet. Das ist richtig. Dennoch finden wichtige Bereiche keinen 
Eingang in das kantonale Gesetz oder stehen gar im Widerspruch zur Haltung der 
Regierung im interkantonalen Steuerwettbewerb und zum Ergebnis der NFA. Der 
Kanton St.Gallen als einer der grossen Profiteure des horizontalen Ausgleichs der 
NFA führt selber keinen horizontalen Lastenausgleich ein. Es gilt da zu erwähnen, 
dass ein Drittel der Ausgleichsgelder in der NFA als horizontaler Ausgleich ausges-
taltet ist. In der NFA wird nicht nur der Finanzausgleich geregelt, sondern im glei-
chen Zug die Aufgabenteilung definiert. In unserer Vorlage fehlt die Aufgabenteilung 
gänzlich, insbesondere im Schulbereich. Die SP-Fraktion hat bereits in der Ver-
nehmlassung eine Aufgabenteilung gefordert und hält diese Forderung aufrecht. Wir 
werden auch eine Motion zur Aufgabenerfüllung im Schulbereich einreichen. Die 
Härtefallabfederung ist mangelhaft. Der Bund seinerseits sieht 28 Jahre vor, die 
St.Galler Regierung gerade mal 10 Jahre. Die vorberatende Kommission will auf 15 
Jahre verlängern. Das Finanzausgleichsgesetz fördert den Steuerwettbewerb unter 
den Gemeinden. Die Zusammenarbeit unter den Gemeinden soll gefördert werden 
und nicht die Konkurrenz. 

Gemeinden, die ihren Finanzhaushalt in der Vergangenheit im Griff hatten und 
ein Eigenkapital aufgebaut haben, werden im partiellen Steuerfussausgleich be-
straft, weil sie dieses Eigenkapital abbauen müssen. Betroffen davon sind insbe-
sondere mittelstarke Gemeinden. Die SP-Fraktion anerkennt die Verbesserungen, 
die aufgrund der vernichtenden Vernehmlassung erfolgt sind. Die Anträge der vor-
beratenden Kommission gehen in die richtige Richtung und werden von der SP-
Fraktion unterstützt, doch sie vermögen nur bedingt zu korrigieren. Leider wurden 
mit der veröffentlichten Tabelle falsche Signale betreffend Auswirkungen auf die 
Steuerfussentwicklung gesetzt, weil diverse Aspekte nicht berücksichtigt wurden, so 
etwa der Eigenkapitalverzehr im partiellen Steuerfussausgleich und die Schullasten, 
wenn Schulgemeinden sich über mehrere politische Gemeinden legen. 

Das Gesetz gibt einseitig den finanzstarken Gemeinden mit tiefem Steuerfuss 
nach und ermöglicht diesen, teilweise sogar dank Mitteln aus dem Ressourcenaus-
gleich, ihre Steuerfüsse weiter zu senken, dies unter dem Stichwort, dass sonst 
wichtige Steuerzahlerinnen und -zahler abwandern würden. Die SP-Fraktion ist klar 
der Meinung, dass die finanzstarken Gemeinden eine Solidarität mit finanzschwa-
chen Gemeinden zeigen müssen und es eine teilweise Abschöpfung der Mittel 
braucht. Sonst drohen uns grosse Differenzen im Kanton sowie eine Entleerung 
unserer Randregionen. Es braucht diesen teilweisen horizontalen Ausgleich unter 
den Gemeinden, so wie es der Bund ebenfalls vorsieht. Das Finanzausgleichsge-
setz muss im ganzen Kanton St.Gallen mehrheitsfähig werden und nicht nur in den 
starken Gemeinden. 

Soziallasten stellen einen wesentlichen Kostenfaktor für die Gemeinden dar, 
heute und auch in der Zukunft. Einzig im Sonderlastenausgleich Stadt St.Gallen 
werden Soziallasten ausgewiesen und abgegolten. Für alle anderen Gemeinden ist 
dies nicht vorgesehen, obwohl auch sie wesentliche Kostenfaktoren zu tragen ha-
ben. Bereits werden soziale Risiken zwischen den Gemeinden umhergeschoben. 
Ohne Soziallastenausgleich wird dies zunehmen. Gerade weil die Sozialhilfe Ge-
meindeaufgabe ist, soll dies im Finanzausgleich berücksichtigt werden. Gleiches gilt 
für den Sonderlastenausgleich Schule. Hier soll der Sozialindex, wie er beim Pen-



PROTOKOLL  DES  KANTONSRATES  ST.GALLEN 2004/2008 
    
20. Februar 2007 Nr. 394 / 8 
    

    
  
senpool angewendet wird auch im Finanzausgleichsgesetz einfliessen. Ebenfalls 
werden die Lasten von Regionalzentren nicht berücksichtigt. Die SP-Fraktion unter-
stützt die Ergänzung des Sonderlastenausgleichs Stadt und wird Antrag stellen. Die 
SP-Fraktion wird auch die Motion der vorberatenden Kommission unterstützen. 

Stichwort «unsolidarisch»: Mit dem Finanzausgleichsgesetz werden die Prob-
leme des Toggenburgs und des Oberlandes verschärft. Endlich haben sich auch die 
finanzschwachen Gemeinden öffentlich gewehrt. Der Härtefallausgleich muss ver-
längert werden, und es ist zwingend eine Obergrenze des Steuerfusses festzule-
gen. Wir werden einen entsprechenden Antrag stellen. Denn ohne eine Obergrenze 
geht die Steuerfussschere massiv auseinander. Finanzschwache Landgemeinden 
werden unattraktiver, Fusionen, erzwungen, machen die Landgemeinden aber nicht 
wirklich finanzkräftiger. Die Zwei-Klassen-Gemeindelandschaft droht mit Härtefall-
patientinnen und -patienten und Superleague-Stars. Das kann es nicht sein. Es fehlt 
ein Bodymassindex für Gemeinden, damit weder Speckgürtel noch Magersüchtig-
keit die Zukunft unseres Kantons sind. Hier stellt sich genau auch die Frage der 
Verfassungsmässigkeit der Vorlage, welche zu Recht auch von den Härtefallaus-
gleichsgemeinden in Frage gestellt wird und eben auch von der SP-Fraktion. Für 
uns ist klar, dass die Verfassungsmässigkeit geprüft werden muss. Sollte der Rat 
auf dieses Geschäft eintreten, so werden wir einen entsprechenden Antrag stellen 
mit anderen zusammen, dass das Ergebnis der 1. Lesung auf seine Verfassungs-
mässigkeit geprüft werden soll. 
  
Brühwiler-Oberbüren (im Namen der CVP-Fraktion): Auf die Vorlage ist einzutreten. 

Die CVP-Fraktion ist von der vorgeschlagenen Reform überzeugt. Damit kön-
nen die anvisierten Ziele im Sinne gut-st.gallischer Ausgewogenheit erreicht wer-
den, nämlich die Ausstattung der Gemeinden mit genügend Mitteln zur erforder-
lichen Aufgabenerfüllung, der Ausgleich übermässiger Belastungen von Gemeinden 
und nicht zuletzt die Förderung der Gemeindeautonomie. Die CVP-Fraktion erachtet 
den neuen Finanzausgleich auch als verfassungskonform. Dabei ist die Ausgangs-
lage für die Beurteilung nicht in erster Linie die heutige Situation mit den Bremsele-
menten nach unten wie nach oben, sondern aufgrund der Situation, wenn kein 
Finanzausgleich in diesem Kanton wirken würde. Die Steuerfussunterschiede wür-
den in diesem Fall bis 800 Prozent betragen. Zukünftige prognostizierte Steuerfuss-
unterschiede im Bereich von 80 Prozentpunkten sind daher durchaus verfassungs-
konform. Dies insbesondere auch mit Blick auf die heutigen Unterschiede, aber 
auch auf die nationalen Unterschiede in der Steuerbelastung. Die Angst, dass mit 
dem neuen Finanzausgleich nur noch ein Wettbewerb unter den 30 bestsituierten 
Gemeinden möglich sei, ist unbegründet. Die CVP-Fraktion sieht die Wettbewerbs-
fähigkeit unter den Gemeinden nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Steuerfus-
ses, sondern auch in vielen weiteren Elementen, deren Verwirklichung mit dem 
neuen Finanzausgleichsgesetz durch die Gemeinden eben unabhängiger und wir-
kungsvoller angegangen werden können. 

Der Antrag auf Rückweisung an die vorberatende Kommission von Möckli-Ror-
schach und Roth-Amden kann nicht mit der Verfassungskonformität begründet wer-
den, ebenso wenig die diesbezüglichen Anträge der SP-Fraktion, welche einen Ab-
schöpfungsmechanismus und obere Steuerfussgrenzen zum Ziel haben. Diese An-
träge würden das Konzept und die Philosophie des neuen Finanzausgleichs zu-
nichte machen. Richtigerweise müssten diese Anträge auf Nichteintreten lauten. 
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Damit wäre das Geschäft vom Tisch. Dass mit der Reform nicht alle Bedürfnisse im 
vielschichtigen heterogenen und wirtschaftlich unterschiedlich strukturierten Kanton 
vollständig abgedeckt werden können, liegt in der Natur der Sache. Umso erfreuli-
cher ist der Umstand, dass mit der geplanten Reform doch eine deutliche Mehrheit 
der Gemeinden profitieren kann. Letztlich wird es auch mit dem neuen Finanzaus-
gleich Gemeinden geben, die trotz allen Bemühungen langfristig die Unterstützung 
des Kantons brauchen. Andere Gemeinden werden in den nächsten Jahren dank 
dem neuen Finanzausgleich eine weitere Entwicklung durchlaufen müssen. Keine 
Gemeinde wird aufgrund des neuen Finanzausgleichs ins Bodenlose fallen. Dazu 
sind die Auffangmechanismen im Rahmen des Gesetzes und des geplanten Wirk-
samkeitsberichts subtil gestaltet. 

Es ist aber auch deutlich darauf hinzuweisen, dass nicht nur die Solidarität zwi-
schen den finanzstarken zu den schwächeren Gemeinden zählt, sondern auch die 
Gefahr der Überstrapazierung der Solidarität bessergestellter Gemeinden beachtet 
werden muss. Wir stehen hinter den Kommissionsanträgen, erachten mehrheitlich 
aber die Ermöglichung der Eigenkapitalbasis von 20 Prozent bei Bezügergemein-
den aus der zweiten Ausgleichsstufe als richtig. Grundsätzlichen Änderungen am 
Konzept, wie sie auf den grauen Blättern teilweise vorliegen, können wir nicht zu-
stimmen. 

Die CVP-Fraktion unterstützt die Absicht, entgegen allen ursprünglichen Beteu-
erungen bezüglich der Finanzneutralität, dass zusätzlich rund 25 Mio. Franken mehr 
in den Finanzausgleich investiert werden sollen. Wir tragen diese Absicht auch im 
Lichte der Solidarität mit den finanzschwächeren Gemeinden mit, damit der Kanton 
nach der Volksabstimmung ein zukunftsorientiertes Finanzausgleichsinstrument in 
der Hand hat. Die jährliche Alimentierung des Finanzausgleichstopfs im Rahmen 
des Budgets ermöglicht dem Kantonsrat zudem, rasch auf allfällige Veränderungen 
zu reagieren. 

Der Sonderlastenausgleich Stadt St.Gallen in der vorgeschlagenen Form löst in 
der CVP-Fraktion keine Euphorie aus, zumal in der Botschaft der Regierung die 
Begründungen doch von erheblichen Pauschalannahmen ausgehen. Wir anerken-
nen dieses Instrument aber ausdrücklich und würden uns darüber freuen, insbeson-
dere die Vertreter aus den Landgemeinden, wenn in der ganzen politischen Diskus-
sion bzw. durch die Organe der Stadt St.Gallen auch einmal die Vorteile bzw. die 
Nutzen der zentralörtlichen Stellung der Stadt zum Ausdruck gebracht würden. Die 
verhaltene Freude am Sonderlastenausgleich Stadt St.Gallen währt allerdings nur 
bei gleichzeitiger Gutheissung der Kommissionsmotion. 
  
Götte-Tübach (im Namen der SVP-Fraktion): Auf die Vorlage ist einzutreten. 

Dem neuen Finanzausgleich des Bundes nachempfunden hat die Regierung 
gesamthaft betrachtet eine gute und fundierte Vorlage präsentiert. Im Weiteren wur-
den die betroffenen Partner – ich denke hierbei an die Gemeinden, vertreten durch 
die Vereinigung der Gemeindepräsidenten des Kantons St.Gallen, die Stadt 
St.Gallen und weitere Gruppen – in die Ausarbeitung der heute zu beratenden Vor-
lage einbezogen. Eine grosse Mehrheit der SVP-Fraktion schliesst sich den Kern-
aussagen der vorberatenden Kommission an, dass dieses Gesetz in den Grundsät-
zen zu unterstützen ist. Wir möchten hierbei noch einmal klar unterstreichen, dass 
wir hier ein kantonales Gesetz für 88 Gemeinden auszuarbeiten haben. Das ist den 
meisten ziemlich einleuchtend, dass es unmöglich ist, für alle Gemeinden mit ihren 
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verschiedenen vielfältigen Interessen ein absolut gerechtes Gesetz zu schaffen. 
Somit können leider nicht 88 Sieger dem neuen Finanzausgleich entgegenjubeln. 
Uns ist deshalb ein Anliegen, die Betrachtung ganzheitlich, und zwar von Amden 
und Krinau bis hin zu Mörschwil, zu tätigen. Diese Gemeinden habe ich absichtlich 
nach der Steuerkraft gewählt. Wir möchten Sie ermuntern, nicht auf Leserbriefe und 
Voten in letzter Zeit einzelner Direktbetroffener zu tief einzugehen und die ganze 
Vorlage ins Schwanken zu brigen.  

Nach unserer Auffassung bringt eine Verschiebung oder gar Rückweisung 
überhaupt keinen Vorteil. Denn es muss möglich sein, dass dieses Gesetz per 
1. Januar 2008 in Kraft tritt. Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wird nämlich der Spar-
willen einzelner Gemeinden gefördert. Dieser Anreiz zum Sparen fehlt nach unserer 
Auffassung teilweise bei der heutigen Gesetzgebung. Im Weiteren bedingt das heu-
tige Finanzausgleichssystem nicht nur einen unverhältnismässigen administrativen 
und Kontrollaufwand, sondern beschneidet ebenso die Gemeindeautonomie stark. 
Ich erlaube mir noch einige Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln, welche intensiv 
diskutiert wurden, auszuführen. Dass die Stadt St.Gallen in der Gesetzesvorlage 
anders behandelt wird, ist nach unserer Ansicht keine Besserstellung, sondern ein 
Teil des neuen Systems. Ohne diesen entscheidenden Bestandteil der Vorlage, der 
Sonderlastenausgleich der Stadt St.Gallen, würde die ganze Berechnung nicht 
mehr funktionieren. Wir stellten uns aber die Frage, ob und wie der haushälterische 
Umgang mit den zugesicherten Pauschalbeträgen zu kontrollieren ist.  

Mit einer Ergänzung eines allfälligen Maximalsteuerfusses müsse das Gesetz 
nicht überarbeitet werden. Denn dies macht genau den Charakter dieser neuen 
Vorlage aus. Wir sind der Überzeugung, dass durch die Vorschläge der vorberaten-
den Kommission wie z.B. die Verlängerung des Härtefallausgleiches der Erhöhung 
der Eigenkapitalreserven auch ärmeren und mittelständigen Gemeinden Rechnung 
getragen wurde. Ob es nun richtig ist, dass weitere Städte und Gemeinden mit Be-
trägen für zentralörtliche Leistungen zu unterstützen sind, soll separat betrachtet 
werden. Aus diesem Grund wird die SVP-Fraktion mehrheitlich die Gutheissung der 
Motion, die von der vorberatenden Kommission vorgeschlagen wurde, zustimmen. 
Sollte es zu dieser von unserer Seite her zu befürwortenden Botschaft kommen, so 
hoffen wir, dass bei diesen zusätzlichen Ausgaben ein horizontaler und kein zusätz-
licher vertikaler Ausgleich stattfinden würde. Die Abgeltung der zentralörtlichen 
Leistungen muss aber so oder so auf einem Minimum begrenzt bleiben. Es darf 
nicht jede Turnhalle, die von mehr als einer Gemeinde genutzt wird, mit diesen Mit-
teln entschädigt werden. Die Änderungsanträge der vorberatenden Kommission 
sind innerhalb der Fraktion auf eine mehrheitliche zustimmende Haltung gestossen. 
Wir werden uns aber vorbehalten, uns in den Detaildiskussionen zu einzelnen Arti-
keln zu melden. Die Kommissionsanträge werden gutgeheissen und der Kommissi-
onsmotion zugestimmt. 
  
Tinner-Azmoos (im Namen der Vereinigung der St. Galler Gemeindepräsidentinnen 
und -präsidenten): Auf die Vorlage ist einzutreten. 

Bei der Erarbeitung der Gesetzesvorlage waren die Gemeinden miteinbezogen. 
Die um die Anträge der vorberatenden Kommission bereinigte Gesetzesvorlage ist 
aus der Sicht der Gemeinden mehrheitsfähig und berücksichtigt auch die vielfältigen 
Anliegen der einzelnen Gemeinden. So ist die Verlängerung der Übergangsfrist für 
die Ausrichtung des Härtefalls zu begrüssen, ebenso die Möglichkeit, Eigenkapital 
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zu behalten, wenn Mittel aus dem partiellen Steuerfussausgleich bezogen werden. 
Hier unterstützt die VSGP die Variante «20 Prozent Eigenkapital». Das Herabsetzen 
der Interventionsgrenze konnte auch bei den finanzschwachen Gemeinden Ver-
trauen schaffen. Ein zentrales Anliegen der Gemeinden besteht darin, dass sich die 
Bonität der Gemeinden trotz Gesetzesanpassung nicht verschlechtert und die Ge-
meinden somit höhere Zinsen auf dem Kapitalmarkt zu bezahlen hätten. Die Ver-
tretung der Regierung stellte klar, dass die Staatsgarantie für die Gemeinden auch 
weiterhin besteht. 
  
Roth-Amden beantragt Rückweisung an die vorberatende Kommission mit dem 
Auftrag, eine maximal zulässige Differenz zwischen dem tiefsten und dem höchsten 
Steuerfuss in die Vorlage aufzunehmen. 

Das geltende Finanzausgleichsgesetz muss sich den Vorwurf gefallen lassen, 
es biete zu wenig Anreize zum Sparen. Die Gemeinden, die vom Finanzausgleich 
profitieren, würden das Geld mit vollen Händen ausgeben, wenn nicht gar zum 
Fenster hinauswerfen. Zudem müsste jede Ausgabe vom Kanton abgesegnet sein. 
Man kann sich fragen, welches System besser ist: Ein eigentliches Hol-System, wie 
es derzeit noch gilt, bei dem die Gemeinden jenen Finanzbedarf beim Kanton ab-
holen können, den sie nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können, oder das Bring-
System, bei welchem nicht darauf geschaut wird, wie gross der tatsächliche Finanz-
bedarf der einzelnen Gemeinde ist. Von einer gerechten Lösung kann meines Er-
achtens nicht die Rede sein, wenn ich die Vorlage anschaue. 

Die bisherige Lösung hat immerhin bewirkt, dass ein gewisser Unterschied der 
Steuerfüsse nicht überschritten wird. Für die armen Gemeinden gibt es den Maxi-
malsteuerfuss, den keine Gemeinde überschreiten muss. Was sie darüber hinaus 
ausgeben muss, ist durch den Finanzausgleich gedeckt, sofern die Ausgabe vom 
Kanton genehmigt ist. Nach der neuen Lösung wird es eine garantierte Bandbreite 
bei den Gemeindesteuern nicht mehr geben. Eine arme Gemeinde wird zu einem 
Härtefall. Sie wird noch wenige Jahre gleich wie bisher unterstützt, muss dann aber 
ihren Steuerfuss anpassen ohne die Begrenzung nach oben. Andere Gemeinden, 
die bessere Voraussetzungen haben, können ihre Steuerfüsse nach unten anpas-
sen, ebenfalls ohne Begrenzung. Es gibt Gemeinden, die aufgrund der vorgeschla-
genen Verteilung der zur Verfügung stehenden Gelder Millionen von Franken aus 
dem Finanzausgleich erhalten werden und so ihre Steuerfüsse stark reduzieren 
können. Gemäss Modellrechnung (Basis 2005) erhält z.B. eine Gemeinde, die ich 
hier nicht nennen will, über 6 Mio. Franken. Somit könnte sie ihren Steuerfuss auf 
127 Prozent senken. Eine andere erhält 1,8 Mio. Franken und kommt somit auf ei-
nen Steuerfuss von 116 Prozent. Die armen Gemeinden, die weniger vom neuen 
Finanzausgleich profitieren werden, haben vorläufig noch einen Steuerfuss von 162 
Prozent. 

Für finanzschwache Gemeinden wird es unter diesen Umständen künftig darum 
gehen, Ausgaben zu senken. Neue Investitionen werden kaum mehr möglich sein 
beim Steuerwettbewerb mit Gemeinden, die ihre Steuern dermassen senken kön-
nen. Über mögliche wirtschaftliche Folgen – auch heutige Ausgleichsgemeinden 
sind doch recht gute Auftraggeber – will ich hier nicht reden. Vor diesem Hinter-
grund klingen für mich gewisse Passagen in der Pressemitteilung über die Arbeit 
der vorberatenden Kommission wie ein Hohn. Da wird mit dem Titel «Mehr Sicher-
heit für finanzschwache Gemeinden» etwas suggeriert, was ganz einfach nicht 
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stimmt. Ich zitiere: «Gemeinden mit hohem Steuerfuss sollen noch mehr Sicherheit 
erhalten, dass dieser ein vertretbares Niveau nicht übersteigt.» Diese Sicherheit ist 
für mich nicht greifbar. Wo genau liegt dieses vertretbare Niveau? 

Art. 85 der Kantonsverfassung sagt, dass der Finanzausgleich zum Ziel hat, den 
politischen Gemeinden die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, finanzielle 
Unterschiede zwischen den Gemeinden zu verringern und übermässige Belastun-
gen der Gemeinden auszugleichen. Verringern heisst für mich nichts anderes, als 
dass der Unterschied zwischen dem höchsten und dem tiefsten Steuerfuss nicht 
grösser werden darf als jetzt. Ausgangslage ist die aktuell geltende Situation. Die 
sehe ich anders als meine Fraktion. Das Ziel der Verringerung des Steuerfussunter-
schiedes erreicht die Vorlage nicht. Der Frage der Verfassungsmässigkeit widmet 
die Regierung in der Botschaft lediglich vier kurze Absätze und verweist auf die Art. 
82, 96 und 99 der Kantonsverfassung. Eine vertiefte Diskussion über maximal zu-
lässige Steuerfussunterschiede ist nie geführt worden. Die Verfassung verlangt, die 
finanziellen Unterschiede seien zu verringern. Die Frage, wie gross die Unter-
schiede sein dürfen, um noch verfassungskonform zu sein, ist nicht beantwortet. 
Eine solche Massnahme zerstört nicht die Philosophie des neuen Gesetzes, son-
dern sie steht in Übereinstimmung mit der Kantonsverfassung. 
  
Riederer-Valens (im Namen der Härtefall-Gemeinden): Die Patientin oder der Pati-
ent wurde in den letzten Jahren erfolgreich behandelt, einige Vitamine verabreicht, 
und die Wirkung war unübersehbar. Kontinuierlich wurden über längere Zeit erfolg-
reich Medikamente und Vitamine verabreicht. Dies natürlich in Begleitung von 
Fachspezialisten, und das Zentrum hat mit jährlichen Kontrollen die Dosis und die 
Wirksamkeit stets genauestens überprüft. Ein übergeordnetes Gremium kommt jetzt 
aber zum Schluss, man solle künftig die Finanzvitamine so nicht mehr verteilen, will 
sie das System also ändern. Einsparungen seien durchaus möglich, auch bei Ver-
ringerung der Dosis. Im Weiteren werden die Patientinnen und Patienten dringend 
zur Selbsttherapie angehalten, diese wird vom Zentrum begleitet oder allenfalls an-
geordnet. Bei Nichterfüllen der Kontrollen wird innert zweier Jahre ein Zuschlag auf 
die verordneten Medikamente überprüft und angeordnet. Denkbar, dass der eine 
oder andere Patient auf der Intensivstation landet und diese auch nicht wieder ge-
sund verlassen wird. Über alles gesehen stimmt die Kostenrechnung. Dies wird wie 
folgt begründet: Angeschlagene, kränkelnde und ältere Patientinnen und Patienten 
bedeuten immer ein Risiko und sind volkswirtschaftlich gesehen nicht mehr förde-
rungswürdig. Angesichts dieser Tatsache kommt man zum Schluss, dass es län-
gerfristig besser sei, die Kraft und auch die Mittel konzentriert dort einzusetzen, wo 
die Aussichten auf 100-prozentige Genesung von vornherein gegeben erscheint. Da 
man auch die Zusammenlegung und Bildung von Zentren stark fördert, ist es durch-
aus möglich, dass der eine oder andere Patient Aufnahme auf der Intensivstation 
des Nachbarn finden könnte, sofern das Zentrum die Kosten für ausstehende 
Schulden übernehmen würde.  

Mit diesem System werden Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation 
landen, und ich frage Sie nun als Bürgerinnen und Bürger dieses Kantons: Wer wird 
ihnen helfen? Sie und ich wissen genau, einige von ihnen werden es ohne Hilfe 
nicht schaffen. Ich höre immer wieder – auch in den letzten Tagen und seit der 
Kommissionssitzung – die Diskussionen von links bis rechts, man müsse etwas ma-
chen, um eine Regelung für diese Gemeinden zu finden. Aber die Lösung habe ich 
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bis jetzt noch nirgends in Erfahrung bringen können. Ich möchte festhalten, auch im 
Namen dieser Härtefallgemeinden: Es ist Verständnis da, dass man das System 
ändern möchte. Die vorberatende Kommission hat versucht, einige Punkte aufzu-
nehmen, und auch bei der Anhörung wurden die vorgebrachten Punkte teilweise 
aufgenommen. Dass uns natürlich der Härtefall Kopfschmerzen bereitet, dürfte 
kaum überraschen. Die Kriterien jedoch, die Anreiz bieten, dass man einen Härtefall 
eben auch verlassen kann, sind richtig und werden nicht bestritten. Jede betroffene 
Gemeinde aber hat ihre eigene Geschichte, und die gilt es auch zu respektieren 
oder eben auch anzuhören. Wenn der Härtefall so angewendet wird, wie eben jetzt 
geregelt, so wird man in einigen Gemeinden Unterstützung finden, Unterstützung 
wird aber auch fehlen. 

Zur Verfassungsmässigkeit von Art. 85 haben Sie auch schon Einiges gehört. 
Sie müssen Verständnis haben, dass eben genau diese schwachen Gemeinden 
sich Sorge machen, und diese Schere, die auseinandergehen kann, die sie im Hin-
tergrund sehen, macht uns Sorge. Sollte eine Verschlechterung für einige Gemein-
den eintreten, dann frage ich Sie, kann sich unser Kanton das leisten? Auch unsere 
ärmsten Bürgerinnen und Bürger gehören doch zu diesem wohlhabenden Kanton. 
Sie sind uns in Bezug auf Einstellung, Lebenskraft und auch Lebensfreude, aber 
auch im Bezug auf Bescheidenheit – jetzt spreche ich von der Bevölkerung – in den 
Bergregionen, in den Alpen in vielem etwas voraus. Leider nicht in Franken. Gerade 
einige dieser im Härtefall verbleibenden Gemeinden bieten allen der Region, aber 
auch vielen Bürgerinnen und Bürgern aus dem ganzen Kanton sehr viel, das leider 
nicht bezahlbar ist, aber trotzdem sehr wertvoll ist. Diese Leistungen sollten in ei-
nem Kanton, dem es gut geht, doch auch ein paar Franken wert sein. Wir haben 
nicht nur die Aufgabe, die Finanzen zu regeln. Nein, ich meine, wir haben auch eine 
staatspolitische Aufgabe, und die hat auch etwas mit unserem Gewissen zu tun. 
Fast könnte man sich fragen, wo liegt die Armutsgrenze zwischen armen und rei-
chen Gemeinden. Sie haben einige Anträge jetzt auf dem Tisch für die Detailbera-
tungen. Ich möchte nicht einzeln auf sie eingehen. Ich wollte Ihnen einiges aufzei-
gen und wollte zum vornherein nicht von meiner Gemeinde allein sprechen. Weil ich 
aber festgestellt habe, dass sich viele, auch Mitglieder dieses Rates, eigentlich nicht 
ganz bewusst sind, was für Leistungen in verschiedensten Gemeinden und Regio-
nen für die Allgemeinheit geleistet werden, darum komme ich nicht darum herum, 
Ihnen in einigen Beispielen doch aufzuzeigen, dass Leistungen erbracht werden, die 
schwer zu beziffern sind und die so in keinen Kontext passen. 

Ich möchte nicht eine «Lex Pfäfers». Ich möchte nur eine gerechte Verteilung 
der Gelder für all die Gemeinden, die es aus den verschiedensten Gründen schon 
jetzt schwer genug haben und es nicht schaffen werden, sich diesem Härtefallaus-
gleich zu entziehen. Stellvertretend für diese Gemeinden nenne ich jetzt einige Bei-
spiele aus der Gemeinde Pfäfers. Ich spreche von der Terme Pfäfers: Die Konzes-
sion wird vom Kanton vermarktet, die Gelder gehen dahin. Was wäre Bad Ragaz 
ohne das Wasser aus der Terme Pfäfers geworden? Zum Glück geht es ihnen gut, 
sind sie steuergünstig. Aber der Gemeinde Pfäfers bringt es nichts in die Kasse. Die 
Strasse ins Alte Bad Pfäfers belastet eine Gemeinde. Befahren darf sie ein Bürger 
unserer Gemeinde. Dies mit Ausnahmebewilligung. Sie wissen vermutlich, wer das 
ist. Aber solidarisch haben wir mitzubezahlen. Das Naturschutzgebiet Calfeisental, 
Anziehungspunkt für viele Wanderer, Geniesser für Natur, Bürgerinnen und Bürger 
aller Gemeinden, die sich erfreuen an einer intakten Landschaft. Das Jagdbannge-
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biet «Graue Hörner» mit dem Wildasyl, vielzitiert in Medien, in Berichten. Der Ge-
meinde Pfäfers bringen die schönsten Bilder vom Steinbock nichts in die Kasse. Die 
Jagdreviere, ein wichtiges Hobby: Viele Bürgerinnen und Bürger aus dem ganzen 
Kanton erfreuen sich da. Die Wasserkraftwerke, die KSL, die dem Kanton einiges in 
die Kasse spülen, erst noch mit sauberem Wasser. Zugegeben, die Gemeinde 
erhält auch etwas. Aber wären wir auf der anderen Seite des Kantons, Sie wissen, 
was ich meine, Graubünden. Dann würde es unserer Gemeinde noch sehr viel bes-
ser gehen. Trinkwasser für die Nachbargemeinde und Ländereien aus der Kloster-
zeit seit dem Jahr 1838. Vermutlich ist der Kanton in unserer Gemeinde der grösste 
und vermutlich auch der reichste Grundbesitzer. Wunderbare Ländereien, wurden 
übernommen vom Kanton im Jahr 1838. Schade nur, dass das Strassennetz – ver-
mutlich war es noch sehr klein, dannzumal –, dass das nicht übernommen wurde. 
Ich erinnere an die beiden wunderbaren Kliniken. Die Rheuma- und Rehabilitations-
klinik und die Psychiatrie Sektor Süd mit hervorragenden Leistungen mit positiven 
Schlagzeilen, Aushängeschild des Gesundheitsdepartementes, Vorzeigeobjekte. 

Aber die Bestverdienenden sind auch nicht in unserer Gemeinde. Steuern für ju-
ristische Personen wurden in diesem Kantonsrat vor ein paar Jahren zugunsten der 
Kantonalisierung der Berufsschulen von den Gemeinden weggenommen oder stark 
reduziert. Unsere Gemeinde hat es fast am stärksten getroffen, am zweitmeisten in 
einer anderen Gemeinde. Dass wunderbar gepflegte Landschaften, Wiesen und 
Wälder etwas kosten muss ich Ihnen nicht näher erläutern. Wenn Sie über alles 
schauen und man jetzt von dem Härtefallpatienten oder den Härtefallgemeinden 
spricht, so habe ich immer die Zahl 5 bis 10 Mio. Franken gehört, die das eben 
ausmacht. Ich frage Sie, selbst die Schwächsten müssten und könnten mit dem 
überleben, und da wäre es eigentlich angezeigt, dass dieser Kantonsrat und die 
Regierung eine verbindliche Zusage machen würde. Selbst mit aller Härte kann 
man den sogenannten Härtefallgemeinden in diesem Sinn nicht helfen. Zudem ist 
für mich und für viele Bürgerinnen und Bürger die Bezeichnung «Härtefall» fast er-
niedrigend und schon fast diskriminierend. Wir hören jetzt schon die Diskussionen: 
«Ach Härtefall, wer geht denn schon in einen Härtefall, um da Wohnsitz zu neh-
men.» Ich zähle auf Sie. Ich bin überzeugt, dass der Kantonsrat es auch in der 
Hand hat und dass er auch Lösungen findet, die eben diesen Beispielen, wie ich sie 
stellvertretend aus meiner Gemeinde erzählt habe, ich weiss aber, dass die anderen 
Gemeinden die gleichen Probleme haben, uns allen auch etwas bieten. Ich erwarte 
eigentlich von diesem Kantonsrat, dass er fähig ist und eine Lösung auf den Tisch 
bringt, die konkret ist. Denn alles, was wir bis jetzt haben, sind Mutmassungen und 
sind Andeutungen, dass man uns dann schon helfen wird. Ich verstehe das. Man 
hat uns bis jetzt geholfen. Sie und ich sind vermutlich in den Jahren, wo dieses 
Thema zur Sprache kommen wird, nicht mehr da. Da bitte ich Sie um Vernunft. 

Unter diesem Aspekt ist natürlich auch der Antrag Rückweisung von Roth-Am-
den entstanden. Dieser Antrag ist ein Ausdruck der Angst und Besorgnis der Ge-
meinden, die eben befürchten, dass sie in den Härtefallausgleich kommen. Sie ver-
suchen, dass man eben jetzt diese Mittel aufzeigt. Darum unterstütze ich den An-
trag von Möckli-Rorschach, Roth-Amden und Schnider-Wangs, um zu klären, ob 
dies wirklich verfassungskonform ist. 
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Müller-Waldkirch (im Namen der finanzschwachen st.gallischen Gemeinden): Auf 
die Vorlage ist einzutreten. 

Das geltende Finanzausgleichsgesetz ist seit dem Jahr 1986 in Vollzug. Der 
Erlass wurde damals von verschiedenen Seiten gelobt. Allerdings ging ein hartes 
Tauziehen auch zwischen den Gemeinden voraus. Grundsätzlich hat sich das Ge-
setz allen Unkenrufen zum Trotz auch bewährt. Konnten doch die Steuerfussunter-
schiede zwischen den reichsten und ärmsten Gemeinden mit den beiden Mecha-
nismen, dem Maximalsteuerfuss und der Abschöpfungsmöglichkeit, in einem noch 
vertretbaren Rahmen gehalten werden. Zudem führte es zu einer Verbesserung der 
Ausgleichswirkung und zu einer Vereinfachung des Finanzausgleichs. Gerade für 
den Kanton St.Gallen mit seiner geschichtlichen, geografischen, kulturellen, wirt-
schaftlichen und kommunalen Vielfältigkeit eine wichtige Voraussetzung für eine 
konstruktive Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Die Zeiten ändern. Mit der Neu-
gestaltung der Aufgabenteilung und des Finanzausgleichs zwischen Bund und 
Kantonen mit den geänderten Ausgleichsbedürfnissen und mit dem Ruf nach ver-
mehrtem Steuerwettbewerb wurde in verschiedenen Vorstössen innerhalb dieses 
Rates eine Änderung der heutigen Ausgleichsgesetzgebung verlangt. Dabei wurde 
teilweise immer wieder darauf hingewiesen, dass der geltende Finanzausgleich 
auch falsche Anreize für die Gemeinden im Bereich der Ausgabenpolitik geschaffen 
habe, da er sich zu stark an den effektiven Ausgaben orientierte. 

Das neue Finanzausgleichsgesetz soll es nun richten. Alle Fehler werden nun 
ausgeräumt. Es gibt keine Ungerechtigkeiten mehr, die Steuerfüsse sind beweglich 
und harmonisch aufeinander abgestimmt, die Bürger aller Gemeinden sind nun in 
etwa gleichgestellt, alle Gemeinden haben genügend finanzielle Mittel zur Verfü-
gung, sie können nicht nur ihre Pflichtaufgaben in befriedigender Weise lösen, nein, 
sie können sogar darüber hinaus einen gewissen Wunschbedarf abdecken, die 
Gemeinden sind autonomer. Die Verfassungsmässigkeit ist garantiert. Die Stadt 
kann sich auf einen grossartigen Zustupf freuen. Alle Stadtvertreter haben darüber 
hinaus grosses Verständnis für die Anliegen der armen Landgemeinden. Die rei-
chen Gemeinden senken ihren Steuerfuss. Ob Stadt oder Land. Es sind alle zufrie-
den. St.Gallen kann es. Ist es tatsächlich so? Nicht ganz! In verschiedenen Berei-
chen klaffen auch mit dem vorliegenden neuen Finanzausgleichsgesetz noch 
grosse Unterschiede. Allerdings darf ich anerkennend festhalten, dass im Vorfeld 
der Beratungen zum neuen Finanzausgleichsgesetz auch den Anliegen der finanz-
schwachen Gemeinden Verständnis entgegengebracht wurde, und dies letztlich 
auch von der Regierung. Wenn vielleicht auch die enge Mehrheit der finanzschwa-
chen Gemeinden mit dem nun Erreichten leben kann, so sind sie doch nicht be-
geistert. Es ist auch bekannt, dass Härtefall-Ausgleichsgemeinden in dieser Bezie-
hung eine andere Auffassung haben. Immerhin etwa 32 Gemeinden wären nach 
dem vorliegenden Modell kurz- oder langfristig im Härtefallausgleich. Ich gebe zu, 
das vorliegende Gesetz bildet eine taugliche Grundlage für eine neue Regelung. 
Der Systemwechsel ist zu begrüssen. In einzelnen Bereichen sehe ich allerdings 
noch Bedarf für eine weitere Anpassung, die über die Anträge der Regierung und 
der vorberatenden Kommission hinausgeht. Damit würden auch die meinerseits 
bestehenden Bedenken über die Verfassungsmässigkeit der Vorlage grösstenteils 
ausgeräumt. Ich werde in der Spezialdiskussion insbesondere den individuellen 
Sonderlastenausgleich noch näher beleuchten und auch auf die Steuerfussunter-
schiede hinweisen und verweise in diesem Zusammenhang auch auf das graue 



PROTOKOLL  DES  KANTONSRATES  ST.GALLEN 2004/2008 
    
20. Februar 2007 Nr. 394 / 16 
    

    
  
Blatt. Den verschiedenen Anträgen, soweit es sich um eine Entlastung der finanz-
schwachen Gemeinden handelt, ist zuzustimmen. 
  
Rüegg-Rüeterswil spricht als Bürger einer Ausgleichsgemeinde. Dem Rückwei-
sungsantrag ist zuzustimmen. 

Im Art. 2 des Finanzausgleichsgesetzes heisst es, dieses Gesetz bezweckt die 
Verringerung der finanziellen Unterschiede zwischen den Gemeinden, die auf eine 
geringe Steuerkraft oder auf übermässige Belastungen zurückzuführen sind. Er wird 
so ausgestattet, dass er die Handlungsfähigkeit und Autonomie der Gemeinde 
stärkt. Das tönt gut. Ein Gemeindepräsident sagte kürzlich, das heutige System, das 
eine gewisse Bevormundung beinhaltet, und das neue Gesetz mit dem Härtefall-
ausgleich rücken in greifbare Nähe. Gemeinden wie z.B. Eschenbach mit über 
5’000 Einwohnerinnen und Einwohnern, gerade aus dem Ausgleich gefallen, wird 
zum grössten Härtefall aller bisherigen Seebezirksgemeinden. Da soll mir noch ei-
ner erklären, wie eine vom Kanton begleitete Strukturbereinigung und eine eventu-
elle Fusion mit Goldingen und St.Gallenkappel aussehen soll. Man kann natürlich 
vieles machen. Aber dann stimmt meines Erachtens der Art. 2 dieses Gesetzes 
nicht mehr. Mir kommt manchmal vor, es gibt Kreise in unserem Kanton, die es fer-
tigbringen, den reichen Onkel noch als arme Grossmutter zu verkaufen. Hier geht 
es um eine Geldverteilung. Das Geld wird anders verteilt, nicht aber die Aufgaben. 
Die Stadt St.Gallen bekommt schon heute, wahrscheinlich zu Recht, einen Sonder-
lastenausgleich. Jetzt fordert eine Motion, jede grössere Agglomeration soll eben-
falls zusätzliche Mittel erhalten. Ich bin der Meinung, wenn irgendein Postulat mit 
einem geforderten Bericht zur Kenntnisnahme angebracht wäre, so würde es sich 
gerade hier aufdrängen. Es stellt sich die Frage, bekommen dann unsere Bergge-
meinden als Naherholungsgebiete der Städte für das Zurverfügungstellen einer 
kostspieligen Infrastruktur, z.B. Strassen, Lawinenverbauung, unverbaute Natur an-
statt Bauzonen usw. auch einen Ausgleich? 15 Jahre sind schnell vorbei, und nach-
her die Sintflut? Als ehemaliger Gemeinderat einer Ausgleichsgemeinde muss ich 
sagen, lassen wir uns besser von einem Amt für Gemeinden betreffend Ausgaben 
dreinreden, als von einer sehr hohen Steuerlast erdrückt zu werden.  
  
Denoth-St.Gallen: Auf die Vorlage ist einzutreten. 

Wenn der Rückweisungsantrag angenommen würde, müssten wir die Beratun-
gen an diesem Punkt aussetzen, an die vorberatende Kommission zurückgeben, 
und dann könnten wir materiell über die Vorlage heute nicht mehr sprechen. Ich 
habe aber in keinem Eintretensvotum der Fraktionen ein Votum auf Nichteintreten 
gehört. Ich bitte Sie, den Rückweisungsantrag abzulehnen, damit materiell in dieser 
Vorlage weiterdiskutiert werden kann. Die Anliegen, die Roth-Amden anführt, 
betreffen in der Regel die Art. 43 des neuen Finanzausgleichsgesetzes, und ich 
habe beim Eintreten klar gesagt, dass ich gewisse Ängste der Gemeinden, die da 
besonders betroffen sind, ernst nehme. Ich habe auch hingewiesen, dass bei sol-
chen Gemeinden dann der individuelle Sonderlastenausgleich auf der zweiten Stufe 
dann an diese Stelle tritt, damit auch im Einzelfall solchen Gemeinden unter die 
Arme gegriffen werden kann. Der Härtefallausgleich ist nur zeitlich beschränkt, um 
die Übergangszeit abfedern zu können. Im Übrigen sind mir wahrscheinlich wie fast 
keinem Zweiten in diesem Rat die Verhältnisse in der Gemeinde Pfäfers bekannt. 
Ich weiss, was in dieser Gemeinde gemacht wird und mit welchen Verhältnissen sie 
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arbeiten müssen. Es ist mir auch als Vertreter der GRÜ-Fraktion völlig fremd, Rand- 
oder Berggemeinden vom Kanton abzukoppeln. Das wäre politisch und staatspoli-
tisch völlig falsch. 
  
Lüdi-Flawil: Vorab kann ich mich der Meinung von Müller-Waldkirch anschliessen, 
dass, was die technischen Änderungen betrifft – den Systemwechsel –, sicher die-
ses Gesetz einen erheblichen Fortschritt bringt. Das weg von beeinflussbaren Grös-
sen betreffend Bemessung des Ausgleichs zu nichtbeeinflussbaren ist sicher richtig. 
Technisch bietet das Gesetz bzw. diese Vorlage eine Verbesserung. Nun aber 
denke ich, dass wir hier an einem ganz wesentlichen Punkt stehen, indem wir eben 
nicht nur finanzpolitische Antworten geben müssen für die Zukunft, sondern insbe-
sondere, ich meine sogar in erster Priorität, auch staatspolitische. In dieser Bezie-
hung ist es von ganz links bis ganz rechts nicht bestritten, dass sich die Schere ten-
denziell schlicht weiter öffnet oder mindestens öffnen kann, und dies finde ich ganz 
klar fraglich und bedenklich. Auch wenn das dem heutigen Zeitgeist weit auch über 
die Politik hinaus durchaus entspricht. Man lässt diejenigen, die ambulant behandelt 
werden mussten oder mindestens behandelt werden müssen, relativ locker in die 
Pflegestation laufen. Nach einigen Jahren will man dann zwar feststellen, will man 
eine Lagebeurteilung, eine Bestandesaufnahme vornehmen und dann feststellen, 
was die Todkranken falsch gemacht haben und was sie hätten tun sollen oder was 
sie dann noch machen könnten. 

Es wurde schon an einer Stelle kurz angedeutet: Letztlich geht es hier insbe-
sondere auch um die Frage des Steuersubstrats. Ein unmöglicher Begriff, aber er ist 
einfach synonym für die ganze Situation. Sie wissen genau, alle diese Gemeinden 
potenziell gefährdet sind, ihre Steuern weiter erhöhen zu müssen, wenigstens die, 
die auf hohem Niveau sind. Dorthin zu ziehen wird sich auf alle Zeiten niemand 
mehr überlegen. Auch diejenigen, die dort wohnen und einigermassen Steuersub-
strat haben, haben jetzt Zeit während dieser Härtefallfrist, um sich zu überlegen, 
was sie nachher tun sollen. Indirekt treiben wir, wenn wir nicht mehr etwas unter-
nehmen an einer Verbesserung in diesem Gesetz, die strukturell benachteiligten 
Gemeinden dazu, sich Richtigung Elend zu bewegen. Wir treiben sie zwar nicht, 
aber sie haben gar keine Alternative. Natürlich sagt man jetzt, insbesondere auch in 
unseren Lagern, wir haben mildernde Komponenten und die vorberatende Kommis-
sion hätte diese noch verstärkt. Die Schere gehe nicht mehr allzu weit auf, aber das 
nützt diesen nichts. Das ist doch ein ausserordentlich schwacher Trost für die 
Schwachen in einem Gesetz, das aus meiner Sicht ganz klar primär für die Schwa-
chen da sein sollte. Die Schwachen werden die Steuern weiter erhöhen müssen, 
und ich finde es zynisch, wenn man auf S. 25 der Botschaft schreibt, man ver-
schaffe diesen Gemeinden immerhin Zeit, um sich auf neue Modelle einzustellen. 
Wenn Sie von Mathematik etwas verstehen, wissen Sie, wenn ich jetzt sage, der 
Spielraum dieser Gemeinden strebt doch praktisch gegen null. Nun kommt natürlich 
der Hintergedanke einiger dazu, diese Kommunen in dieser Art und Weise schneller 
zu Zusammenschlüssen zu bewegen bzw. zu zwingen. Ganz abgesehen davon, 
dass zwei oder drei Kranke noch keinen Gesunden ergeben, ist für mich auch diese 
Mentalität fraglich. Obwohl auch diese dem heutigen Zeitgeist entspricht. Nach mei-
nem Verständnis haben wir ein föderalistisches System, das auf den Gemeinden 
basiert. Die Gemeinden sind die Basis unseres Staates. Nicht das Land oder die 
Kantone. Ich weiss, dass auch unsere Kantonsregierung sich manchmal mit dieser 
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Überlegung schwer tut. Aber es ist trotzdem so. Deshalb kritisiere ich diesbezüglich 
die Geisteshaltung. 

Die Entscheidung, ob man sich zusammentun will, soll oder kann, muss primär 
und sekundär auf der untersten Ebene auf der Gemeindeebene gefällt werden kön-
nen, und zwar aus freien Stücken. Der Einfluss der Obrigkeit soll tunlichst unterblei-
ben. Deshalb kritisiere ich an dieser Vorlage tatsächlich die Geisteshaltung, die da 
zugrunde liegt. Ich bin der Letzte – das können Sie mir glauben –, der aus Prinzip 
gegen Wettbewerb ist. Aber wir haben bisher und wir werden in Zukunft wahr-
scheinlich noch viel schmerzlicher feststellen müssen, dass bei ausgesprochen un-
gleichen Ausgangslagen der verschiedenen Wettbewerbsteilnehmer sorgfältig und 
mehr als früher über gewisse Leitplanken gesprochen werden muss. Leider insbe-
sondere auch nicht zuletzt deshalb, weil die Selbstbeschränkung auf vernünftige 
Masse leider an vielen Orten und in vielen Bereichen nicht funktioniert (Gehälterdis-
kussionen in Grosskonzernen lassen grüssen). Mir ist klar, dass dieses Geschäft 
aus dem Zeitgeist heraus und dank den Starken – und den Reichen – möglicher-
weise hier trotzdem eine Mehrheit findet. Ich werde jedenfalls die Rückweisungsan-
träge unterstützen. Konkret habe ich noch nichts Ideales gesehen, was da formuliert 
wurde in diesen Anträgen. Aber ich meine, es muss uns gelingen – wir sind hier an 
einem entscheidenden Punkt – für diese Kanton für die nächsten 20 bis 30 Jahre 
eine insbesondere für die Schwächeren verlässlichere, verbindlichere und auch 
verantwortungsbewusstere Lösung zu finden. Für mich ist es interessant, in diesen 
Tagen zur Kenntnis zu nehmen, dass die kantonalen Finanzdirektoren vom Bund 
eine Limitierung des internationalen Steuerwettbewerbs im Unternehmenssteuer-
recht verlangen. Wir delegieren einen gewichtigen Vertreter in die Finanzdirektoren-
konferenz. Dort, wo uns der Wettbewerb selber treffen könnte potenziell, dort wollen 
wir Leitplanken. Aber dort, wo es uns direkt nicht betrifft, dort geben wir «Feuer 
frei». Ich finde das fragwürdig. Ich bitte Sie, diese Aufgabe der vorberatenden 
Kommission zurückzugeben. Hier muss insbesondere für die Schwächeren noch 
etwas Verlässlicheres, Vertrauenswürdigeres und Verbindlicheres erarbeitet werden. 
  
Regierungsrat Schönenberger: Auf die Vorlage ist einzutreten. 

Die Regierung ist der festen Überzeugung, dass dank der Gnade der Stunde, in 
der wir uns befinden im Zusammenhang mit der Stärkung der Position der Gemein-
den als wichtigste staatspolitische Ebene mit dieser Vorlage zusammen mit der 
Umsetzung der NFA innerhalb unseres Kantons die Chance gegeben ist, dieses 
Ziel zu erreichen. Ich bitte Sie zu beachten, welche Anträge die Regierung im Zu-
sammenhang mit der Umsetzung NFA Ihnen jetzt in den letzten Tage unterbreitet 
hat. Ich bin vollends überzeugt, dass die Kombination dieser beiden Vorlagen, die, 
wenn es auch in zeitlicher Hinsicht etwa nach unserem Fahrplan geht, am gleichen 
Sonntag unserer Bürgerschaft zur Abstimmung unterbreitet wird. Hauptziel dieser 
Vorlage ist die Stärkung der Gemeinden. Auch wenn Sie sagen, das ist zu wenig 
gesichert. 

Ich bitte all jene, die den Systemwechsel, den wir Ihnen vorschlagen, nicht voll-
ziehen wollen, dass Sie nicht Rückweisung beschliessen, sondern Nichteintreten. 
Die vorberatende Kommission – ich möchte niemandem zu nahe treten – wird nicht 
in der Lage sein, innerhalb des Systems das zu bewerkstelligen, was einige von den 
Vorrednern und eine Vorrednerin verlangt haben. Sie können nur noch vom System 
abweichen, Systemwidriges beschliessen. Dann muss ich Ihnen sagen, wäre es 
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besser, Sie würden nicht eintreten und beim geltenden Finanzausgleichsgesetz 
nach Möglichkeiten von sogenannten Verbesserungen suchen. Was heisst der 
Systemwechsel? Ein Vorredner hat bereits den Art. 2 erwähnt. Ich bitte Sie, die 
Formulierung nochmals zu betrachten. Hat auch sehr viel mit der Frage der Verfas-
sungsmässigkeit zu tun. 

Was will das Gesetz mit dem neuen System? Es will die finanziellen Unter-
schiede zwischen den Gemeinden reduzieren, die auf eine geringe Steuerkraft 
und/oder auf eine übermässige Belastung zurückzuführen sind. Das ist auf der Aus-
sage, weshalb kein Zweifel daran bestehen kann, dass diese Vorlage verfassungs-
konform ist. Es steht nämlich nirgends geschrieben – und es wäre auch absurd –, 
dass man unter finanziellen Unterschieden die unterschiedlichen Steuerfüsse ver-
stehen würde. Die finanziellen Unterschiede sind gegeben, entweder durch die ge-
ringe Steuerkraft oder durch übermässige Belastung, sogenannte Sonderlasten. 
Genau bei diesen beiden Fragestellungen setzt das neue System an. Kommen wir 
zur geringen Steuerkraft. Wie kann man eine geringe Steuerkraft, die Differenz in 
der Steuerkraft, ausgleichen? Indem man in diese Gemeinden einen weiteren Steu-
erzahler schickt, der so viel Steuern bezahlt, dass man zumindest auf einen kanto-
nalen Durchschnitt gelangt mit den Steuereinnahmen. Entweder sind das mehrere 
zusätzliche Steuerzahler, oder es kann eben nur ein einziger sein. Ein potenter, 
neuer Steuerzahler. Unser System basiert darauf, dass der Kanton diesen Steuer-
zahler «spielt». Er geht zu jeder Gemeinde und sagt, wie viel an Steuereinnahmen 
fehlen, damit der Unterschied nicht mehr unzumutbar ist in der Steuerkraft. Wann ist 
er das? Wenn er im kantonalen Mittel liegt. Dieses Instrument nennen wir Ressour-
cenausgleich. Dieses Instrument wurde auch nicht kritisiert. Bis jetzt. Im Gegenteil. 
Es wurde gesagt, das Instrument des Ressourcenausgleichs sei gut. Irgendjemand 
hat sogar gesagt, man müsse dort noch mehr Mittel hineinstecken. Was heisst das, 
mehr? Soll man über das kantonale Mittel gehen, das wäre mehr. Das kann man 
diskutieren. Man kann sagen, denen gibt man so viel, dass sie über dem kantonalen 
Durchschnitt sind. Es wäre nicht gerade zweckmässig, aber man könnte das tun, 
ohne das System zu verletzen. Sie sind mit mir sicher einig, dass dieses Instrument 
wirkungsvoll ist, um die finanziellen Unterschiede, soweit sie auf mangelhafte Steu-
erkraft zurückzuführen sind, gelöst sind. 

Bleiben die Sonderlasten. Die finanziellen Unterschiede können dadurch ent-
stehen, dass gewisse Gemeinden Lasten zu tragen haben in einem Übermass ge-
genüber den anderen Gemeinden. Da haben wir jetzt zu unterscheiden: Es gibt 
Sonderlasten, die zahlreiche Gemeinden treffen. Typisierte, z.B. die Gemeinden in 
höheren Lagen, im Gebirge mit weitem Gemeindegebiet und wenig Einwohnern. Die 
Strukturen hier werden dadurch grösser und teurer, weil pro Kopf der Bevölkerung 
z.B. mehr Strassen gebaut werden müssen, mehr Erschliessungsrohre gelegt wer-
den müssen usw. Die «Sonderlast der Weite», kann man es nennen, da haben wir 
den Sonderlastenausgleich «Strasse». Ich komme nochmals darauf zurück. Hier 
gibt es verschiedene Varianten, die wir alle geprüft haben. Gemessen an den Auf-
gaben in unserem Kanton spielen bekanntlich die Schulenlasten eine grosse Rolle. 
In Zielgemeinden ist das die Hälfte des gesamten Aufwandes. Man hat sich gesagt, 
dass dies auch eine Sonderlast ist, im uneigentlichen Sinn. Es ist natürlich keine 
Last, wenn man mehr Kinder hat als die anderen. Mittel- und langfristig sicher posi-
tiv, aber es wird oft im Moment als Sonderlast empfunden. Man hat überdurch-
schnittlich viele Schüler zu beschulen. Deshalb hat man den Ausgleich «Sonderlast 
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Schulen» geschaffen. Jetzt können Sie Ihre Fantasie walten lassen und können 
sagen, welche typischen Gemeindegruppen haben wir jetzt noch, die Sonderlasten 
tragen. Man könnte sagen, diejenigen z.B., die viele Gewässer haben. Das haben 
wir geprüft. Wenn Sie da korrigieren, erreichen Sie wenig. Sie können sagen, die 
vielen älteren Mitbewohnerinnen und -bewohner, wenn Sie noch glauben, dass alt 
gleich arm heisst. Die hat man übrigens bei der NFA auf Bundesebene geprüft, also 
alle diese A-Problematiken. Die Anzahl Alkoholiker oder die Anzahl Drogenabhän-
gige. Wenn Sie all diese Kirterien nehmen, dann stellen Sie schnell fest, dass diese 
nicht viele Gemeinden gleichermassen befriedigen. Im überdurchschnittlichen Mass. 
Also bleiben offensichtlich noch Sonderlasten, die individuell sind, die nur in ein 
oder zwei Gemeinden eine überdurchschnittliche Belastung bringen. Wenn der 
Gemeindepräsident von Pfäfers unter diesem Stichwort die Therme erwähnt und 
das tatsächlich eine Sonderlast wäre, dann gibt es nur eine Gemeinde im Kanton 
mit einer Therme. Das wäre dann eine individuelle Sonderlast. Es gäbe keinen Sinn, 
ein Ausgleichsinstrument zu schaffen, wenn davon nur eine einzige Gemeinde 
betroffen ist. 

Zu Lüdi-Flawil: Wenn Sie es in einer Gemeinde fertigbringen, durch eine Neu-
ansiedlung so viele neue Steuerzahler anzusiedeln, dass Sie auf den kantonalen 
Durchschnitt gelangen mit den Steuereinnahmen ... Wenn Sie es jetzt noch fertig-
bringen, dass Sie dieser Gemeinden die Sonderlast der Weite abgelten, wenn es 
eine Gebirgsgemeinde ist, oder die Sonderlast überdurchschnittlicher Schülerinnen 
und Schüler gegenüber dem kantonalen Mittel ... Was passiert dann, wenn diese 
Gemeinde doch noch einen übermässigen Steuerfuss erheben muss oder erhebt? 
Dann ist eben allenfalls eine individuelle Sonderlast gegeben. Jetzt haben wir das 
Instrument, oder es gibt weder eine Sonderlast, noch gibt es zu wenig Steuerzahle-
rinnen und -zahler in dieser Gemeinde – eine andere Schlussfolgerung können Sie 
nicht ziehen. Es gibt nichts Drittes. Dieses Grundsystem – da bin ich sehr ent-
täuscht von den Äusserungen der Sprecherin der SP-Fraktion – haben wir über-
nommen von der NFA, und auch schon zahlreiche andere Kantone haben dieses 
Grundmuster realisiert. Mit Abweichungen. Wir können darüber noch diskutieren, ob 
diese Abweichungen sinnvoll sind oder nicht. Sie haben praktisch heute gesagt, 
wenn ich Sie richtig verstanden habe, man hätte sich eben in all diesen Punkten an 
die NFA halten sollen. Nur so kurz ist mein Gedächtnis nicht. Sowohl die SP 
Schweiz wie die SP St.Gallen hat bei der NFA die Nein-Parole ausgegeben. 

Jetzt ist es plötzlich gut, weil man gesehen hat, der Kanton St.Gallen gehört zu 
den Gewinnern. Das Bild ist jetzt völlig anders, wenn man es innerkantonal anwen-
det: Da gibt es auch sogenannte Gewinner und sogenannte Verlierer. Sogenannte, 
weil Gewinner nämlich alle sind aus diesem Systemwechsel. Alle sind Gewinner. 
Aber im Übergang von einem System zum anderen gibt es solche, die meinen, das 
alte System sei das bessere gewesen. Das ist ihr gutes Recht. Nur soll man so ehr-
lich sein und sagen, dann wollen wir es auch behalten, und nicht an die vorbera-
tende Kommission zurückweisen, damit sie prüfen soll, wie gross in Zukunft der Ab-
stand der Steuerfüsse sein dürfe. Wenn schon, dann wäre zu prüfen, wie gross die 
Differenz der Steuerkraft sein dürfe. Und wie gross die Differenz der Sonderlasten 
sein dürfe. Aber doch nicht die Steuerfüsse. Ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihnen zu 
sagen, was das eine System ist und was das andere System ist. Das bisherige 
System braucht nicht Rücksicht zu nehmen auf die Steuerkraft und auf die Sonder-
lasten, sondern das bisherige System sagt, du kannst entscheiden, was du machst, 
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mir das unterbreiten, ob ich es auch gut finde, und wenn ich es auch gut finde, dann 
zahlt der Kanton einfach das, was fehlt, um das zu machen, was man will. Nur be-
zogen auf die Ausgaben und die Belastung. Aber das ist ein anderes System. Ich 
trete niemanden zu nahe, der sagt, das bisherige System ist besser. Ich trete auch 
der SP-Fraktion nicht zu nahe, wenn sie sagt, wir wollen keinen Wettbewerb zwi-
schen den Gemeinden. Nur lassen Sie sich nicht in die Irre führen. Denn das effi-
zienteste Mittel, um keinen Wettbewerb zwischen den Gemeinden zu haben, ist de-
ren Abschaffung. Der Kanton übernimmt sämtliche Aufgaben. Dann sind die Belas-
tungen in allen Gemeinden gleich. Dann ist auch kein Wettbewerb. 

An der Verfassungsmässigkeit kann kein Zweifel bestehen. Unsere Verfassung 
ist ein Grundgesetz, das sagt, was auf Gesetzesebene zu normieren sein wird. Es 
sagt, die finanziellen Unterschiede seien auszugleichen, versteht darunter aber kei-
neswegs die Steuerfüsse. Sie finden kein Wort in den Materialien zur Verfassung, 
wo es heisst, man müsse die Steuerfüsse ausgleichen. Das neue System ist effi-
zient. Das neue System ist gerecht und nicht ungerecht. Das neue System ist soli-
darisch und nicht unsolidarisch, weil dieser stille Steuerzahler Kanton kommt und 
sagt, ich gebe dir so viel, dass du gleich viel hast wie der Durchschnitt. Zahlen tun 
es die anderen; bezahlt wird im Kanton. Der Finanzausgleich durch die Steuerzahle-
rinnen und -zahler in den steuerkräftigen Gemeinden. Dass man beim Bund einen 
horizontalen Ausgleich einführen muss, hängt damit zusammen, dass der Bund 
eben nur zu einem kleinen Teil über direkte Steuern seine Ausgaben finanziert. 
Wenn der Bund keine Mehrwertsteuer hätte, sondern nur eine direkte Bundes-
steuer, bräuchte es keinen horizontalen Ausgleich, weil dann auch die Zuger und 
Zürcher Steuerzahler im Wesentlichen den Finanzausgleich finanzieren würden, 
über die direkte Bundessteuer. Jetzt machen sie es aber zum grossen Teil auf dem 
indirekten Weg. Dort zahlen bekanntlich alle gleich viel. Das ist der Grund, weshalb 
wir keinen horizontalen Mechanismus brauchen, weil sowieso die Steuerzahler aus 
den bestsituierten Gemeinden das finanzieren. 

Zu Riederer-Valens: Die Gemeinden, die wahrscheinlich, wenn man eben nichts 
macht im Bereich des Individuellen Sonderlastenausgleichs, kaum aus dem Härte-
fallausgleich kommen würden – das sind etwa sechs bis sieben –, die sind uns 
mehr als einige Franken wert. Wenn Sie die letzte Seite des Berichts anschauen der 
vorberatenden Kommission, dann sehen Sie, wie viel Franken uns Ihre Mitbürgerin-
nen und Mitbürger in Pfäfers wert sind. Das ist ein Werk der Solidarität, das wir hier 
betreiben, und nicht eines der Unsolidarität. Es ist sozial und nicht unsozial. Ich bitte 
Sie, auf jeden Fall auf eine Rückweisung der Vorlage zu verzichten, und wenn Sie 
nicht zufrieden sind mit der Arbeit der vorberatenden Kommission und der Regie-
rung, auf das Geschäft nicht einzutreten. Das wäre offen und ehrlich. Es wäre eine 
Situation, die auch stattfinden wird in der Volksabstimmung. Dort wird dann die Na-
gelprobe zu nehmen sein, ob dieses System nun schlechter sein soll als das alte. 
Dann hat es keinen Sinn, ein neues zu machen, wenn man dieser Auffassung ist. 
Ich bitte Sie, den übereinstimmenden Anträgen von Regierung und vorberatender 
Kommission zuzustimmen. 
  
Meier-Ernetschwil: Der Kantonsrat lehnt den Antrag Roth-Amden mit 114:46 Stim-
men bei 4 Enthaltungen ab.  
  
Der Kantonsrat tritt auf die Vorlage mit 150:12 Stimmen bei 1 Enthaltung ein. 
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Spezialdiskussion 
  
Art. 3 (Instrumente). Kendlbacher-Gams beantragt, Art. 3 Bst. d wie folgt zu formu-
lieren: «der Übergangsausgleich während der Übergangszeit.» und in Art. 49 ff. die 
nötigen Folgekorrekturen vorzunehmen. 

Ich möchte Ihnen mit meinem Antrag eine Wortkorrektur im gesamten Gesetz 
empfehlen. Das Wort «Härtefallausgleich» soll durch «Übergangsausgleich» ersetzt 
werden. Sind die Gemeinden, die es betrifft, sowieso schon bei den Verlierern, 
sollten sie nicht noch zusätzlich einen Nachteil durch die Wortwahl «Härtefallaus-
gleichsgemeinden» erfahren müssen. Stellen Sie sich vor, ein Investor, Unterneh-
mer oder ein guter privater Steuerzahler möchte sich in einer solchen Gemeinde 
ansiedeln – eine Chance für diese Gemeinde – und muss schon bei der ersten 
Kontaktnahme mit den Gemeindebehörden erfahren, dass es sich hier um eine 
Härtefallausgleichsgemeinde handelt. Dieses Wort ist abschreckend und hemmt 
den Standortwettbewerb erheblich. Im Bewusstsein, dass wir an der finanziellen 
Lage dieser Gemeinden damit nichts verändern können, bin ich jedoch überzeugt, 
dass wir mit dem Wort «Übergangsausgleich» eine humanere Ausdrucksweise 
wählen können. 
  
Regierungsrat Schönenberger: Nur eine Erklärung dazu. Es hat schon auch etwas 
zu tun mit dem Verständnis. Ich habe vorhin versucht darzulegen, dass der Härtefall 
nicht per se gegeben ist, sondern durch den Übergang. Der Härtefall ergibt sich aus 
dem Systemwechsel, nicht aus der Natur der Gemeinde, die davon betroffen ist. Wir 
haben einfach diesen Begriff übernommen an sich aus der NFA, weil er mehr oder 
weniger in diesem Land bereits eingebürgert ist. 
  
Der Kantonsrat stimmt dem Antrag Kendlbacher-Gams mit 72:71 Stimmen bei 1 
Enthaltung zu. 
  
Art. 8 (Technische Steuerkraft). Ammann-Rüthi: Gemäss Botschaft und Entwurf der 
Regierung zum neuen Finanzausgleichsgesetz vom 24. und 31. Oktober 2006 
wurde in Art. 8 entgegen der ursprünglichen Absicht beim Ressourcenausgleich die 
Bemessungsgrundlage zur Berechnung der Steuerkraft verbreitet. Statt eine Ein-
schränkung auf die Einkommens- und Vermögenssteuer sowie die Quellensteuern 
werden gemäss Vorschlag der Regierung, gestützt auf die Vernehmlassungsresul-
tate, nun alle wichtigen Einnahmen berücksichtigt. Als Vertreter einer Gemeinde mit 
Industriearbeitsplätzen und des Wahlkreises Rheintal mit bedeutendem Wirt-
schaftsanteil – wir haben das heute Morgen bereits gehört – am Gesamteinnah-
mentopf der Gewinn- und Kapitalsteuer im Kanton St.Gallen, spreche ich im Namen 
der Rheintaler Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten zum Einbezug der Steu-
ern juristischer Personen bei der Bemessung des Ressourcenausgleichs. Es liegt in 
der Natur der Sache, dass es beim Finanzausgleich so oder so immer um gewisse 
Verteilkämpfe geht. Aber es ist auffallend, dass Gemeinden mit wenig oder keiner 
Industrie die Sachlage mit dem Anteil und dem Einbezug der Gewinn- und Kapi-
talsteuer nicht gleich gewichten. Ohne jetzt die Industriebetriebe in unseren Ge-
meinden nur als Last zu bezeichnen, ist es in der Praxis aber Tatsache, dass es für 
Wirtschaftsansiedlungen und auch Wirtschaftbestandespflege nicht nur aktive Un-
terstützung braucht, sondern eben auch Kosten für Infrastruktur, Erschliessungen, 
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Ausweitung des öffentlichen Verkehrs usw. von den jeweiligen Gemeindehaushal-
ten getragen werden müssten. So scheint es, dass die vorberatende Kommission 
diese Begründung der industriestarken Gemeinden im Rahmen der Beratungen 
nicht überzeugten. Jedenfalls wurde die Thematisierung unter dem Lastenaspekt 
nicht aufgenommen. Die Darlegung, Steuern der Unternehmen sind nicht einfach 
Nettoeinnahmen, konnten in der Abstimmung eines Antrages in der Berechnung der 
technischen Steuerkräfte, nämlich nur die Hälfte der Gewinn- und Kapitalsteuern 
juristischer Personen, keine Kommissionsmehrheit finden. 

Die Rheintaler Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten haben in der Bot-
schaft zur Erarbeitung Regierungsrat Schönenberger dargelegt, welche wirtschafts- 
und industriepolitischen Konsequenzen eine einseitige Betrachtung beim Einbezug 
der Steuern juristischer Personen ohne Anrechnung der Kosten und Lasten der In-
dustrie erzielen könnte. Entsprechend hat die Regierung letztlich auch in den Ver-
nehmlassungsunterlagen vom August 2005 im Hintergrund wirtschaftspolitischer 
unerwünschter Nebenwirkungen auf den Einbezug der Steuern juristischer Perso-
nen verzichtet. Als Kompromiss wurden dann die Quellensteuern miteinbezogen. 
Nun hat sich in der Vernehmlassung eine Mehrheit der St.Galler Gemeinden für den 
Einbezug ausgesprochen. Es wird jetzt auch argumentiert, dass ein Teileinbezug 
der Steuern juristischer Personen, so wie er in der vorberatenden Kommission be-
handelt wurde, von 50 Prozent für acht Gemeinden (vor allem im Rheintal) – es ist 
aber auch auffallend, weil hier die meisten Industrien stehen – eine positive Auswir-
kung mit etwa 3,5 Steuerfussprozenten spürbar wäre. 20 Gemeinden würden «et-
was schlechter» fahren. So muss festgehalten werden, dass mit der Anpassung 
eines reduzierten Anteiles der Steuern juristischer Personen keine nachhaltige Ver-
besserung der Finanzsituationen dieser Empfängergemeinden erreicht würde. Nach 
sachlicher Beurteilung wird aber mit Belassung des Art. 8 ein Grundsatz des neuen 
Finanzausgleichs nicht konsequent angewendet. Das neue Finanzausgleichsmodell 
beruht darauf, der Finanzkraft einer Gemeinde die strukturellen Lasten gegenüber-
zustellen. Dies wird aber nun bei den Steuern juristischer Personen nicht gemacht. 
Nachdem unser Anliegen mit einer teilweisen Berücksichtigung der Gewinn- und 
Kapitalsteuern juristischer Personen im Ressourcenausgleich des neuen Finanz-
ausgleichs umstritten ist und wir aber den Reformbedarf ganz klar unterstützen, 
verzichte ich heute auf einen entsprechenden Antrag an diesen Rat. Vielmehr er-
warte ich von der Regierung und auch von diesem Kantonsrat, dass in einer kom-
menden Debatte um eine Veränderung des Gemeindeanteils an den Gewinn- und 
Kapitalsteuern die vorerwähnten Überlegungen und vor allem die äquivalente und 
standortbezogene Verteilung beachtet und auch berücksichtigt werden. Ich danke 
Regierungsrat Schönenberger für eine Stellungnahme. 
  
Regierungsrat Schönenberger: Ich kann natürlich jetzt nicht im Namen der Regie-
rung eine Stellungnahme abgeben zu dieser Frage. Ich kann einfach grundsätzlich 
auf die bestehende Problematik hinweisen. Wir haben immer nach Wegen gesucht, 
wenn wir im Verhältnis Kanton/Gemeinden zu einem finanziellen Ausgleich kommen 
mussten. Da gibt es verschiedene Instrumente, um dies zu machen. Sie wissen, 
dass wir im Hinblick z.B. auf die Umsetzung der NFA innerhalb des Kantons bean-
tragen, dass die Gemeinden bei den Ergänzungsleistungen entlastet werden und 
der Kanton mehr belastet wird. Ein ähnlicher Mechanismus aber trifft dann andere 
Gemeinden. Dies ist denkbar, wenn man die Anteile der Gemeinden an den juristi-
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schen Personen Steuern erhöht oder reduziert. Das sind die beiden wesentlichen 
Instrumente, die wir zur Verfügung hätten. Ob man bei einer künftigen, der NFA-
Umsetzung nachgelagerten Aufgabenteilungsdiskussion wieder ins Auge fassen 
würde, die Anteile der Gemeinden an juristischen Personen zu erhöen, muss ich 
offenlassen. Das muss dann zu gegebener Zeit diskutiert werden. Ich verweise die 
Gemeinden einfach auf die bestehende Problematik der Unternehmenssteuer ins-
gesamt. Die sind nämlich im Unterschied zu den Steuern der natürlichen Personen 
sehr wohl agil. Es schlägt relativ schnell durch bei einer wirtschaftlichen Ver-
schlechterung. Das kann der Kanton in der Regel noch ausgleichend über den gan-
zen Kanton betrachten. In einer einzelnen Gemeinde kann es aber sehr schnell be-
trächtliche Ausfälle bringen, wenn sich in einer Branche die wirtschaftliche Situation 
verändert. Diese Volatilität spricht an sich dafür, dass sich die Gemeinden nicht 
allzu stark auf die Einnahmen aus den Steuern der juristischen Personen verlassen 
sollten. 
  
Hartmann-Flawil, Kommissionspräsident: Die vorberatende Kommission hat ausgie-
big über die Komponenten des Ressourcenausgleichs der technischen Steuerkraft 
diskutiert. Es war für die vorberatende Kommission unbestritten, dass tatsächlich 
alle massgeblichen Erträge einbezogen werden in diese Berechnungen. Dazu gehö-
ren auch die Einkünfte der Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen. Als 
einzige Ausnahme wurden übrigens die Erträge aus dem Wasserzins als nicht 
massgebend betrachtet. Es blieb auch unbestritten, dass die angesiedelten Unter-
nehmen an sich nicht eine Belastung wären, sondern eben eine grosse Chance, 
auch mit den Dazuzügen von den Personen, die dort arbeiten. Die vorberatende 
Kommission hat mit 3:15 Stimmen den Antrag auf den Einbezug der halben Ge-
winn- und Kapitalsteuer abgelehnt. 
  
Brander-Wattwil: Art. 9. Die Bestimmung legt den Ausgleichsfaktor fest zwischen 90 
und 100 Prozent. Ich nehme an, das wird im Herbst 2007 mit dem Budget gesche-
hen. Ich bitte die Regierung, den vorgeschlagenen Satz beim Budget in Varianten 
vorzulegen, damit man allenfalls den heutigen Bedenken, welche geäussert worden 
sind, Rechnung tragen kann und die entsprechenden Auswirkungen sieht. Heute 
wird der Ausgleichssatz mit dem Faktor 96 berechnet. Da sähe ich Varianten +/- 2 
Prozent. Dann könnte sich dieser Rat allenfalls auch für die Ausgleichsgemeinden 
entscheiden. 
  
Regierungsrat Schönenberger: Ich nehme den Wunsch entgegen. Ich mache ein-
fach darauf aufmerksam, dass die Regierung normalerweise beim Voranschlag 
nicht Varianten vorzulegen pflegt. Aber was wir tun können, ist Ihnen etwas bean-
tragen und aufzeigen, was es ausmachen würde, wenn Sie anders entscheiden 
würden. 
  
Imper-Heiligkreuz: Die CVP-Fraktion steht hinter dem Soziallastenausgleich Schule 
mit der von der vorberatenden Kommission vorgeschlagenen Änderung von Art. 21. 
Die CVP-Fraktion bedauert jedoch, dass aus dem Erziehungsdepartement für die 
Berechnung des Sonderlastenausgleich Schule keine präzisen Angaben zu den 
Schülerzahlen geliefert werden konnten, was dann in einzelnen Gemeinden auch zu 
grösseren Diskussionen führte. Daher fordern wir nochmals mit Nachdruck, dass für 
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die Erarbeitung der Abstimmungsunterlagen und der Verordnung präzise, zuverläs-
sige und aktuelle Schülerzahlen aus dem Erziehungsdepartement vorliegen. 
  
Art. 20 [Ausgleichsbeitrag a) Bestimmungsfaktoren]. Huber-Rorschach beantragt, im 
Namen der SP-Fraktion Art. 20 Bst. d wie folgt zu formulieren: «vom Sozialindex.» 

Den Bestimmungsfaktoren in Art. 20 liegen nur sogenannte objektive Faktoren 
zugrunde. Andere Faktoren, die die zusätzlichen Belastungen einer Schulgemeinde 
widerspiegeln, fehlen. Allein die Einwohnerzahl, die Zahl der Schülerinnen und 
Schüler mit Wohnsitz in der Gemeinde und die pauschalen Ausgleichsbeträge je 
Schülerin und Schüler zählen als Bestimmungsfaktoren. Die Faktoren jedoch, die 
eine Gemeinde zusätzlich belasten, wie die Zahl der Arbeitslosen, der Anteil der 
Ausländerinnen und Ausländer, werden nicht berücksichtigt. Der Sozialindex be-
rücksichtigt nicht nur diese beiden Faktoren, sondern auch die Quote der Wohnun-
gen, die nicht im Besitz der Bewohnerinnen und Bewohner sind, und der Anteil der 
Personen, die länger als fünf Jahre in einer Gemeinde wohnen, die sogenannte 
Sesshaften-Quote, nicht. Der Sozialindex nimmt nicht nur Rücksicht auf die Grösse 
der Gemeinde, sondern auch auf die effektiven sozialen Belastungen einer Ge-
meinde. Die Mehrausgaben einer Schule werden nicht nur von der Anzahl der 
Schülerinnen und Schüler bestimmt. Die sozialen Faktoren tragen wesentlich zu 
den Mehrausgaben einer Schule bei und sind deshalb angemessen zu berücksich-
tigen. Abschliessend möchte ich hier noch vermerken, dass der Sozialindex für die 
Berechnung des Pensenpools für sonderpädagogische Massnahmen in der Schule 
bereits erfolgreich angewendet wird. 
  
Mächler-Zuzwil: Der Antrag der SP-Fraktion ist abzulehnen. 

Zu Huber-Rorschach: Es ist nicht wahr, wenn Sie behaupten, diese Faktoren 
werden nicht ausgeglichen. Sie müssen sich vielleicht einmal überlegen, wofür 
eigentlich der Ressourcenausgleich steht. Ich glaube, gerade im Ressourcenaus-
gleich werden Leute mit tiefem Einkommen abgebildet. Da zähle ich z.B. Arbeitslose 
dazu. Da könnten auch Ausländerinnen und Ausländer darunterfallen. Aber all diese 
Faktoren sind über den Ressourcenausgleich – weil sie damit eine technisch tiefe 
Steuerkraft haben – ausgeglichen. Jetzt kann man hier nicht sagen, das werde nicht 
ausgeglichen. Sie wollen sie doppelt ausgleichen. Das will die Mehrheit nicht. Wir 
haben diese Diskussion in der vorberatenden Kommission geführt. 
  
Imper-Heiligkreuz (im Namen der CVP-Fraktion): Der Antrag der SP-Fraktion ist 
abzulehnen. 

Die CVP-Fraktion ist ebenfalls gegen die Integration des Sozialindexes im Son-
derlastenausgleich Schule. Einerseits ist die Qualität der für die Erhebung notwen-
digen Daten zum Teil schlecht. So sind die Mietquote und die Sesshaften-Quote nur 
alle zehn Jahre verfügbar. Andererseits können relative und nicht absolute Belas-
tungsunterschiede abgebildet werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass von 18 
Gemeinden mit übermässigem Sozialindex 11 Gemeinden auch bei einem Einbe-
zug des Sozialindexes kaum Sonderlastenausgleich Schule erhalten, weil sie zu 
tiefe Schülerzahlen haben. 
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Hartmann-Flawil, Kommissionspräsident: Wie schon im Eintretensvotum und von 
Mächler-Zuzwil gesagt wurde: Die vorberatende Kommission hat diesen Antrag dis-
kutiert und hat ihn mit 4:16 Stimmen abgelehnt. 
  
Der Kantonsrat lehnt den Antrag der SP-Fraktion mit 117:32 Stimmen ab. 
  
Abschnitt 2bis (Sonderlastenausgleich Soziales). Gysi-Wil legt ihre Interessen als 
Stadträtin offen und beantragt im Namen der SP-Fraktion einen neuen Abschnitt mit 
der Überschrift «2bis. Sonderlastenausgleich Soziales» und folgenden neuen Be-
stimmungen: 
– «Art. 23bis. Der Sonderlastenausgleich Soziales gleicht übermässige Belastun-

gen der Gemeinden im Sozialbereich aus. (Randtitel: Grundsatz) 
– Art. 23ter. Anspruch auf einen Sonderlastenausgleich Soziales haben die 

Gemeinden mit überdurchschnittlichem Nettoaufwand bei der finanziellen 
Sozialhilfe und der Alimentenbevorschussung. (Randtitel: Beitragsberechtigung) 

– Art. 23quater. Die Höhe des Ausgleichsbeitrags ist abhängig: 
a)  von der Einwohnerzahl der beitragsberechtigten Gemeinde 
b)  vom Nettoaufwand der finanziellen Sozialhilfe und Alimentenbevorschus-

sung 
[Randtitel: Ausgleichsbetrag a) Bestimmungsfaktoren] 

– Art. 23quinquies. Den Gemeinden, deren Nettoaufwand der finanziellen Sozial-
hilfe und Alimentenbevorschussung 25 Prozent über den durchschnittlichen 
Aufwendungen aller Gemeinden anfällt, wird der Betrag, welcher über dieser 
Grenze liegt, zu drei Vierteln ausgeglichen. 
Der Betrag wird jährlich angepasst. [Randtitel: b) Ausgleichsbetrag] 

– Art. 23sexies. Der Ausgleichsbetrag wird ohne Kürzung ausgerichtet, wenn die 
technische Steuerkraft der Gemeinde tiefer ist als der kantonale Durchschnitt 
der technischen Steuerkraft. 
Ist die technische Steuerkraft der Gemeinde höher als der kantonale Durch-
schnitt der technischen Steuerkraft, wird der Ausgleichsbeitrag nach der Regel 
im Anhang 5 zu diesem Erlass gekürzt. [Randtitel: c) Kürzung]» 
Die SP-Fraktion möchte einen zusätzlichen Sonderlastenausgleich in dieses 

Gesetz aufnehmen. Sozialhilfe ist Gemeindeaufgabe. Die Sozialkosten gehören zu 
den grösseren Ausgabenposten im Gemeindebudget. Auch in Zukunft werden die 
Sozialkosten zu den grösseren Ausgabenposten gehören. Sie fallen unterschiedlich 
an, sind oft auch schwer zu budgetieren und schon gar nicht wesentlich zu steuern, 
auch wenn das gerne behauptet wird. Nicht nur grosse Städte sind von hohen Sozi-
allasten betroffen, auch mittlere Zentren und je nachdem auch kleine und Landge-
meinden. Auch für kleinere Gemeinden kann ein oder mehrere Fälle zu einer über-
mässigen Belastung führen und somit auch wegen der Kleinheit zu einem sozialen 
Druck, wenn womöglich wegen einer Familie der Steuerfuss erhöht werden müsste. 
Gerade bei Platzierungen von Kindern kann oftmals nicht darauf geschaut werden, 
ob jetzt ein Heim der Heimvereinbarung untersteht oder nicht. Wenn es die Indika-
tion erfordert, muss eine Unterbringung gemacht werden. Man kann nicht immer 
ganz genau schauen, wo dann wirklich die Platzierung am kostengünstigsten ge-
macht werden kann.  

Diese, aber auch andere Gründe sprechen dafür, dass eben die Soziallasten 
nur schwer steuerbar sind. Sie führen aber zu grossen Belastungen für die Gemein-
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den. Wenn es keinen Soziallastenausgleich gibt, führt das dazu, dass sogenannt 
soziale Probleme umhergeschoben werden. Leute werden genötigt, in eine andere 
Gemeinde zu ziehen, werden weggemobbt. Das kommt nicht selten vor. So etwas 
ist unsinnig und unwürdig. Es kann nicht sein, dass wir uns einerseits um die guten 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bemühen und die weniger guten eben dann 
lieber nicht in unseren Gemeinden hätten. Es gibt verlässliche Daten: Die Sozialsta-
tistiken, die wir dem Bund oder auch der KOS gegenüber abliefern müssen. Es ist 
allerdings richtig, wenn im Sonderlastenausgleich die Nettoaufwendungen der 
finanziellen Sozialhilfe und der Alimentenbevorschussung ausgeglichen würden. 
Das Argument, die Soziallasten könnten von der Gemeinde gesteuert und damit in 
der Höhe wesentlich beeinflusst werden, ist unsinnig. Vorgaben zur Höhe der Ver-
pflichtung der Gefährdung einzugreifen, kann man wenig beeinflussen. Es gibt auch 
die Vorgaben, wie die Sozialhilfeansätze angewendet werden sollen. Es ist auch 
wichtig, in diesem Bereich zwar kostengünstig zu arbeiten, aber nicht auf Kosten 
der Personen zu sparen. Um gegenüber den Argumenten vorzubeugen, es würden 
zu viele Anreize geschaffen, dass die Gemeinden zu wenig gegen hohe Sozialaus-
gaben tun würden, schlagen wir vor, den Sonderlastenausgleich Soziales so auszu-
gestalten, wie er auch für die Stadt St.Gallen ist, dass nämlich nicht alle Ausgaben 
abgegolten werden, sondern lediglich, was über 25 Prozent über dem Durchschnitt 
liegt und auch diesen Teil nur zu drei Vierteln. Es geht nicht nur um das Geld. In der 
Sozialhilfe geht es dann eben auch um das Alter, um das Kindswohl und um den 
Kinder- und Jugendschutz, der finanziert werden muss. 

Die Schaffung eines Sonderlastenausgleiches Soziales oder eines Soziallas-
tenausgleichs ist ein altes Postulat. Bei der Beratung des Sozialhilfegesetzes wurde 
explizit ein Soziallastenausgleich gefordert und auch versprochen, in diesem Gesetz 
damals. Es wurde aber von einem horizontalen Lastenausgleich gesprochen, und 
wir schlagen nun mit diesem Sonderlastenausgleich Soziales einen vertikalen Son-
derlastenausgleich vor. 
  
Ritter-Hinterforst (im Namen der CVP-Fraktion): Der Antrag der SP-Fraktion ist ab-
zulehnen. 

Die vorberatende Kommission hat sich auch intensiv mit dieser Frage befasst 
und hat entsprechende Abklärungen vornehmen lassen. Diese Abklärungen haben 
ergeben, dass sehr hohe Sozialausgaben in erster Linie ein Problem der Stadt 
St.Gallen sind und dass diesem Problem durch den Sonderlastenausgleich Stadt 
wirksam begegnet wird. Würde man denn auch einen Sonderlastenausgleich Sozi-
ales einführen, so würde das dazu führen, dass die Leistungen eben in erster Linie 
dieser Stadt St.Gallen zugute kommen. Die übermässigen Ausgaben im Bereich 
Soziales bei der Stadt St.Gallen sind aber bereits berücksichtigt. Dazu kommt, dass 
der Sonderlastenausgleich Soziales sich auch systemfremd auswirken würde, weil 
man eben bei den effektiven Ausgaben und nicht bei fehlenden Ressourcen an-
knüpfen müsste. Im Gegensatz zu meiner Vorrednerin bin ich sehr wohl der Auffas-
sung, dass auch im Bereich der Sozialausgaben Anreize bestehen müssen, diese 
Ausgaben möglichst tief zu halten. Zwar nicht dadurch, dass man eben Sozialfälle 
aus der Gemeinde vertreibt, sondern dadurch, dass man versucht, Leute, die auf 
Sozialhilfe angewiesen sind, wieder auf eigene Füsse zu stellen. Aus meinen eige-
nen beruflichen Erfahrungen weiss ich, dass das zurzeit nicht in allen Gemeinden 
geschieht und zum Teil sehr mühsam ist.  
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Erat-Rheineck: Dem Antrag der SP-Fraktion ist zuzustimmen. 

Die vorgeschlagene gesetzliche Verankerung des Sonderlastenausgleichs 
Soziales ist trotz des Vorgängervotums notwendig oder gerade deswegen. Allein 
schon deshalb ist sie notwendig, weil der Steuerwettbewerb zunehmend einen 
zweiten Wettkampf generiert, und dieses Spiel läuft bereits. Jenes nämlich, als Ge-
meinde möglichst unattraktiv zu sein für Menschen, denen es schlechter geht als 
anderen. Unattraktiv insbesondere für jene, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. 
Dadurch werden Massnahmen, die zur Missbrauchsbekämpfungsvorkehrung er-
griffen werden, unverhältnismässig verschärft. Gefordert wird dadurch z.B. eine 
Triage nach dem Hauptkriterium, möglichst geringe Kosten zu verursachen. So kön-
nen z.B. schon wichtige sachkompetente Beratungen wegfallen. Auf diese Art wird 
Nachhaltigkeit im Sozialbereich zu einem Nebenkriterium. Das ist eine höchst un-
gute Tendenz. Denn sie fördert das Problem, statt es zu bekämpfen. Insgesamt 
setzt diese Tendenz Gemeinden mit Nachteilen, die sich durch die Lage und die 
Geschichte ergeben haben, unter Druck. Dazu gehört nicht nur die Stadt St.Gallen. 
Wo die Arbeitsplätze im Billiglohnsektor häufig sind, zahlreiche schlecht situierte 
Rentnerinnen und Rentner leben, Lärmbelastungen usw. die Wohnlage unattraktiv 
machen, werden sich die Probleme häufen. Denn solchen Gemeinden drohen ohne 
Sonderlastenausgleich Soziales Nachteile. 
1.  Der Verlust von Nachhaltigkeit im Sozialbereich und damit eine Zunahme von 

Sozialfällen. 
2.  Nachteile im Wettbewerb unter den Gemeinden. Dies gerade für jene, die schon 

benachteiligt sind. 
3.  Eine Migration von finanzschwachen Menschen, ausgelöst durch den zunehm-

enden Druck auf die Behörden und von diesen auf die Sozialhilfeempfängerin-
nen und -empfänger. 
Probleme werden so verstärkt von einer Gemeinde zur nächsten geschoben 

statt gelöst. Darum ginge es, um Instrumente, die den Gemeinden erlauben, ihre 
Probleme nachhaltig zu lösen. Der Sonderlastenausgleich Soziales wäre eines. 
Stimmen Sie ihm im Sinne der Solidarität mit Gemeinden, die hier eine grosse Last 
zu tragen haben und diese angemessen bewältigen müssen, dem SP-Antrag zu. 
  
Büchel-Oberriet: Der Antrag der SP-Fraktion ist abzulehnen. 

Es ist viel diskutiert worden. Es ging meistens um Details, weniger um das 
Grundsätzliche. Einen Satz habe ich mir gemerkt, der stammt aus der SP-Fraktion. 
Gysi-Wil hat wortwörtlich gesagt: «Der Wettbewerb nützt immer nur den Stärkeren.» 
«Immer» und «nur», ausschliesslicher kann man es nicht sagen. Ich habe 13 graue 
Blätter mit Anträgen gezählt. 7 davon kommen von der SP-Fraktion. Jede und jeder 
in diesem Saal, der meine Auffassung teilt, dass Wettbewerb nicht immer und aus-
schliesslich des Teufels ist, muss bei diesen Anträgen zu Art. 23 Nein sagen. Ich 
sage das jetzt, dann muss ich es bei den kommenden fünf Anträgen der SP-Frak-
tion nicht immer wiederholen. 
  
Mächler-Zuzwil (im Namen der FDP-Fraktion): Die Idee eines Soziallastenaus-
gleichs ist effektiv prüfenswert. Man muss schauen, ob man diese Disparitäten aus-
gleichen muss. Wir von der FDP-Fraktion haben diese Anregung auch in der Ver-
nehmlassung angebracht. Da darf man aber mit den Aufgaben nicht aufhören, son-
dern muss dann die Analyse machen. In der vorberatenden Kommission wurden die 



PROTOKOLL  DES  KANTONSRATES  ST.GALLEN 2004/2008 
    
20. Februar 2007 Nr. 394 / 29 
    

    
  
Unterlagen abgegeben. Es wurde gesagt, wie hier die Unterschiede sind, nämlich je 
Einwohner. Das ist dann das Entscheidende. Was gibt die Gemeinde je Einwohner 
aus für Soziallasten. Diese Zahlen muss man natürlich jetzt untersuchen. Wenn 
man diese Zahlen anschaut, dann ist es leider so, Erat-Rheineck, da gibt es einen 
riesigen Ausreisser. Das ist die Stadt St.Gallen. Die Stadt St.Gallen braucht für ihre 
Soziallasten, die nicht nur überdurchschnittlich, sondern ausreisserisch hoch sind, 
eine Abgeltung. Das machen wir auch. Dazu stehen wir. Bei den anderen Ge-
meinde sind aber die Unterschiede – ich bitte, das einfach zur Kenntnis zu nehmen 
– gering. 

Zu Gysi-Wil: Sie von der Stadt Wil kennen diese Zahlen viel besser als ich. 
Wenn man diese Zahlen aber anschaut: Dann geben Sie in Wil je Kopf in etwa 
gleich viel aus – gemäss Angaben, die wir haben, sind es Fr. 113.–, wie etwa Nie-
derhelfenschwil, die Fr. 97.– ausgeben. Sie befinden sich in Wil in etwa im ähnli-
chen Bereich. Sie haben mehr Einwohnerinnen und Einwohner, d.h. in absoluten 
Zahlen geben Sie mehr aus. Aber ich bitte auch die SP-Fraktion, diese Zahlen zur 
Kenntnis zu nehmen. Die Unterschiede sind zum Glück nicht so riesig, wie Sie jetzt 
da darlegen. Es gibt einen Ausreisser, und den korrigieren wir. Ich könnte jetzt den 
Antrag stellen und sagen, Ressourcenausgleich sei umzubenennen in Soziallasten-
ausgleich. Er käme noch relativ nahe dahin. Denn der Ressourcenausgleich macht 
nichts anderes, als die unterschiedliche Steuerkraft der einzelnen Gemeinden aus-
zugleichen. Dort, wo Sie viel Soziallasten haben, haben Sie in der Regel auch tiefe 
Steuerkraft. Es gibt auch hier wieder Ausnahmen. Das ist mir auch klar. Ich stelle 
diesen Antrag nicht, dass wir auch hier nicht den Namen wieder ändern müssen. 
Das macht meines Erachtens wenig Sinn. Ich bin ganz klar der Meinung, Ihre 
Frage, Soziallasten da einzuführen, ist prüfenswert. Die FDP-Fraktion kommt zur 
Auffassung aufgrund der Faktenlage ist es nicht notwendig mit einem Fall. Den ma-
chen wir. 
  
Der Kantonsrat lehnt den Antrag der SP-Fraktion mit 102:34 Stimmen bei 1 Enthal-
tung ab. 
  
Abschnitt 3 (Sonderlastenausgleich Stadt). Blumer-Gossau beantragt im Namen der 
SP-Fraktion: 
– die Überschrift vor Art. 24 wie folgt zu formulieren: «3. Sonderlastenausgleich 

Stadt»; 
– Art. 24 Abs. 2 (neu) wie folgt zu formulieren: «Der Sonderlastenausgleich Stadt 

kann auf weitere Kernstädte oder -gemeinden, die gemäss Richtplan als Regio-
nalzentren eingestuft werden, ausgeweitet werden. Bedingung ist, dass das 
Ausmass der zentralörtlichen Leistungen der jeweiligen Stadt oder Gemeinde 
durch anerkannte wissenschaftliche Methoden (Fallstudien) hinreichend genau 
beziffert wird.»; 

– Art. 30bis (neu) wie folgt zu formulieren: «Für Kernstädte oder -gemeinden, wel-
che die in Art. 24 Abs. 2 genannten Voraussetzungen erfüllen, werden Art. 25 
bis 30 sachgemäss angewendet.» 
Das Finanzausgleichsgesetz soll ermöglichen bzw. nicht ausschliessen, dass 

nebst der Hauptstadt weitere Kernstädte bzw. Kerngemeinden von Agglomerationen 
in unserem Kanton auch im Sonderlastenausgleich berücksichtigt werden können. 
Darum schlagen wir Ihnen einen zweiten Absatz in Art. 24 vor. Zwei Vorbemerkun-
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gen zu unserem Antrag: Die SP-Fraktion steht voll und ganz hinter dem Sonderlas-
tenausgleich für die Stadt St.Gallen. Wir unterstützen auch die Kommissionsmotion 
zu diesem Thema. Wir sehen unseren Antrag hier als Ergänzung zu diesem Thema 
der Kommissionsmotion. Es geht uns um eine faire Gesamtsicht für den ganzen 
Kanton bezüglich des Themas Sonderlasten Städte bzw. Sonderlasten von Zentren 
in Regionen. Die Stadt St.Gallen trägt ohne Zweifel mit Abstand die grössten Zent-
rumslasten. In den anderen, kleineren Agglomerationen des Kantons entstehen 
aber auch Zentrumslasten, welche die Kerngemeinden im Vergleich zu den umlie-
genden Gemeinden doch erheblich belasten. Es ist eben nicht so, wie vorhin 
Mächler-Zuzwil gesagt hat, es gibt da wesentliche Belastungsunterschiede. Ich 
komme in meinem Votum darauf zurück.  

In der vorberatenden Kommission wurden dazu zwei Vorschläge eingebracht. 
Ein Vorschlag von der Stadt Wil und ein anderer Vorschlag von der Stadt Gossau, 
unterstützt von Wattwil, da nicht alle in der vorberatenden Kommission vertreten 
waren. Die Stadt Wil orientierte sich an den vom Bund definierten Agglomerationen. 
Der Bund unterscheidet in unserem Land 50 Agglomerationen. Sechs dieser Ag-
glomerationen liegen zumindest teilweise oder auch ganz in unserem Kanton. Es 
sind dies nebst der Stadt St.Gallen Rorschach, Mittelrheintal, Buchs, Rapperswil-
Jona und Wil. Es sollen also die Zentren dieser fünf Agglomerationen zusätzlich in 
einer Kann-Formulierung zum Zuge kommen, wenn es um Sonderlastenausgleich 
geht. Der zweite Vorschlag der Stadt Gossau orientiert sich nicht an den Agglome-
rationen gemäss Bund, sondern am Richtplan unseres Kantons. Unser Richtplan 
definiert Regionalzentren. Regionalzentren gibt es in unserem Kanton gemäss 
Richtplan deren zwölf. Die sechs Agglomerationszentren sind da natürlich auch da-
bei. Zusätzlich kommen noch die Regionszentren Altstätten, Sargans-Mels, Uznach, 
Uzwil, Gossau und Wattwil dazu. Wir sprechen also von zwölf regionalen Zentren. 
Um diese geht es nun.  

Unser Vorschlag möchte, dass diese zwölf regionalen Zentren, die Stadt 
St.Gallen und elf weitere von einem Sonderlastenausgleich Städte oder Kernge-
meinden allenfalls profitieren könnten. Diese zwei Vorschläge, die in der vorbera-
tenden Kommission diskutiert wurden, haben wir zu einem neuen Vorschlag zu-
sammengefasst. Es ist also weder der eine noch der andere. Es ist eine Zusam-
menführung oder Kombination dieser zwei Vorschläge, die der vorberatenden 
Kommission vorlagen. Von Zentrumslastenausgleich wird aber nur gesprochen, 
wenn das Ausmass der zentralörtlichen Leistungen der jeweiligen Gemeinde oder 
der jeweiligen Stadt durch anerkannte wissenschaftliche Methoden, wie z.B. Fall-
studien, hinreichend genau beziffert wird. Deshalb die Formulierung auf dem grauen 
Blatt. Die bekommen das nicht einfach so. Für die Stadt St.Gallen beschliessen wir 
das heute, für die übrigen elf regionalen Zentren müssten wir das in der Gesetzes-
vorlage vorsehen. Ob es dann dazu kommt oder nicht, das ist jetzt noch offen. Das 
hängt davon ab, ob diese Zentren das auch wirklich glaubhaft ausweisen können. 
Nur dann haben Sie etwas zugute aus diesem Sonderlastenausgleich. 

Werfen wir einen Blick auf die hier zur Diskussion stehenden Zentrumslasten. 
Es ist uns allen klar, die soziale Wohlfahrt verursacht nicht nur in der Stadt 
St.Gallen, sondern auch in den anderen regionalen Zentren überdurchschnittlich 
hohe Kosten. Denken Sie z.B. an den hohen Anteil von älteren und kranken Leuten 
in diesen Zentren, an den hohen Anteil von Arbeitslosen, Ausländern, Abhängigen 
von Drogen oder Alkohol usw. Das Gleiche gilt für die Gesundheitskosten. Das 
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Gleiche gilt für die öffentliche Sicherheit. Die Aufwendungen für die öffentliche 
Sicherheit sind in den Zentren nicht nur in Franken, sondern auch prozentual 
wesentlich höher als in anderen Gemeinden. Die Untersuchungen der Stadt Wil, die 
den Kommissionsmitgliedern und auch anderen Ratsmitgliedern bekannt sind, zei-
gen auf, dass bei all diesen Kosten die Stadt Wil nicht – wie vorhin Mächler-Zuzwil 
gesagt hat – ein bisschen höhere Kosten hat, sondern in den Bereichen Soziale 
Wohlfahrt, Gesundheit, öffentliche Sicherheit sind das zwei- bis viermal höhere 
Kosten, als das die umliegenden Gemeinden haben, und zwar im Durchschnitt je 
Kopf der Bevölkerung. Das Gleiche gilt für die zentralörtlichen Leistungen. Diese 
Kernstädte und Gemeinden stellen einige zentralörtliche Leistungen zur Verfügung, 
z.B. Sportanlagen, Kultureinrichtungen oder Verkehrsinfrastrukturen. Hier gilt das 
Gleiche – am Beispiel der Stadt Wil aufgezeigt: Die Kosten für diese Leistungen 
liegen je Kopf im Durschnitt zwei- bis viermal höher als in den umliegenden Ge-
meinden. Wir müssen hier eine Gesamtsicht für unseren Kanton pflegen. Diese Ge-
samtsicht, die gebietet uns im neuen Gesetz vorzusehen, dass nebst der Stadt 
St.Gallen bei weiteren Kernstädten oder Gemeinden im Sonderlastenausgleich 
Zentrumslasten und zentralörtliche Leistungen berücksichtigt werden können. Dass 
im Bereich Sonderlastenausgleich Stadt noch nicht zu Ende gedacht ist, zeigt die 
Kommissionsmotion 42.07.01 «Regionaler Sonderlastenausgleich». Wir möchten 
Ihnen zusätzlich zu dieser Motion der vorberatenden Kommission beliebt machen, 
bereits jetzt eine Kann-Formulierung, wie Sie sie auf dem grauen Blatt nachlesen 
können, ins neue Gesetz aufzunehmen, die das Thema der zentralörtlichen Son-
derlasten und Sonderleistungen aufnimmt. Wir beweisen damit Weitblick, Realitäts-
sinn und erreichen dadurch eine Verbesserung dieses Gesetzes. 
  
Häne-Kirchberg: Der Antrag der SP-Fraktion ist abzulehnen. 

Ich bitte Sie bereits jetzt, der späteren Kommissionsmotion zuzustimmen. Ich 
möchte vorerst klären, dass ich ein grosser Befürworter der regionalen Zusammen-
arbeit bin, auch davon überzeugt bin, dass eine gute regionale Zusammenarbeit in 
Zukunft noch an Bedeutung gewinnen wird. Als Vertreter einer Umlandgemeinde in 
Nachbarschaft zum Regionalzentrum Wil bin ich in Bezug auf diese Thematik natür-
lich besonders sensibilisiert und weiss auch um die damit verbundenen Schwierig-
keiten. So stellen sich mir im Zusammenhang mit dem Sonderlastenausgleich Stadt 
noch heute zahllose ungelöste Fragen, z.B. wann sprechen wir überhaupt von einer 
Last? Ist eine Aufgabe, die das Zentrum einmal zu einem früheren Zeitpunkt auto-
nom, freiwillig und ohne Mitwirkung der Umlandgemeinden gewählt hat, eine Last? 

Zum Thema Sozialkosten: Es ist unbestritten, dass Sozialkosten im Zentrum 
höher sind. Aber gerade die gesetzliche Heimatregelung im Fürsorgewesen führt 
dazu, dass auch verschiedene Landgemeinden überdurchschnittlich hohe Sozial-
lasten zu tragen haben. Eine weitere ungelöste Frage ist, welche Gemeinden über-
haupt an die Abgeltung zentralörtlicher Leistungen beitragen müssen. Hier stellt sich 
die Frage der Umgrenzung bzw. des Beizugsgebietes. Sie wird noch komplizierter 
durch die Frage der Interkantonalität. Ein weiteres Beispiel im Fall der Stadt Wil sind 
die klassischen zentralörtlichen Funktionen. Ich denke an das Spital, an die Mittel-
schule, an die gewerbliche Berufsschule usw. Die Stadt Wil hat aber das Glück, 
dass viele Berufsleute, die in diesen zentralörtlichen Institutionen tätig sind, auch 
Wohnsitz in der Stadt Wil haben, und solche Berufsleute gehören bekanntlich nicht 
gerade zu den Schlechtestverdienenden. Sie generieren Steuerkraft.  
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Da sind wir bereits auch beim Nutzen eines Zentrums angelangt. Das ist etwas, 
was mich immer etwas stört. Es wird immer nur vom Sonderlastenausgleich ge-
sprochen und von der Abgeltung zentralörtlicher Funktionen. Dabei vergessen wir 
sehr rasch und gerne, dass ein Regionalzentrum vom Umland und aus seiner Funk-
tionalität als Zentrum einen nicht unerheblichen Nutzen zieht. Jedes Zentrum ist 
darum Zentrum weil es gleichzeitig eine Wirtschaftsregion bildet. Das Umland stellt 
zusammen mit der Stadt jenes Wirtschaftspotenzial dar, das Finanzkraft generiert. 
Steuertechnisch interessante Dienstleistungsunternehmen siedeln sich vorzugs-
weise in Zentren an und nicht im Umland. Oder glauben Sie z.B., dass sich eine 
UBS oder eine Credit Suisse in Jonschwil oder Bronschhofen oder in Kirchberg an-
siedeln wird? Wir sind uns alle bewusst, dass es sich bei solchen Dienstleistungs-
unternehmen nicht um bescheidene Institutionen in steuerlicher Hinsicht handelt. 
Vor diesem Hintergrund all dieser noch offenen Fragestellungen halte ich den An-
trag der SP-Fraktion zum jetzigen Zeitpunkt für einen Schnellschuss.  

Die komplexe Thematik im Rahmen der Kommissionsmotion vertieft zu beurtei-
len und zu bearbeiten, halte ich für den einzig richtigen Weg. Dabei habe ich klare 
Erwartungen und Forderungen an die Motionsbearbeitung. Sie muss die Frage, 
wann ist eine Last wirklich eine Last, differenziert beurteilen und vor allem auch den 
Zentrumsnutzen und die Wechselwirkungen Stadt-Land in die Gesamtüberlegungen 
miteinbeziehen. In jedem Fall wird am Schluss eine Saldobilanz resultieren, die je 
nach Zentrumsstruktur unterschiedlich ausfallen kann. Da kann es sogar sein, dass 
nicht für sämtliche nach der Richtplanung bezeichneten Regionalzentren ein gene-
reller Anspruch resultiert, wie dies die SP-Fraktion mit ihrem Antrag stipuliert. Der 
Kommissionsmotion ist später zuzustimmen. Sie allein wird eine differenzierte Be-
urteilung der komplexen Fragen ermöglichen und die Grundlage für eine gezieltere 
und zufriedenstellendere Gesetzesformulierung liefern. 
  
Kaufmann-St.Gallen (im Namen der CVP-Fraktion): Der Antrag der SP-Fraktion ist 
abzulehnen. 

Die CVP-Fraktion anerkennt, dass es neben der Stadt St.Gallen auch andere 
regionale Zentren bzw. Kleinstädte gibt, welche zufolge ihrer Zentrumsfunktion be-
sondere Lasten zu tragen haben, wie z.B. Rapperswil-Jona, Wil und Buchs. Die 
Forderung nach einem Ausgleich dieser Zentrumslasten ist deshalb dem Grundsatz 
nach klar berechtigt. Mehrere Überlegungen, welche zum Sonderlastenausgleich 
der Stadt St.Gallen geführt haben oder führen werden, gelten mutatis mutandis 
auch für die regionalen Zentren. Trittbrettfahrergemeinden sollen mit geeigneten 
Mitteln dazu bewegt werden, sich an den zentralörtlichen Lasten von regionalen 
Zentren angemessen zu beteiligen. Klarzustellen sind dabei aber zwei wichtige 
Punkte. Erstens lehnt die CVP-Fraktion einen allgemeinen vertikalen Zentrumslas-
tenausgleich auf kantonaler Ebene ab. Der Ausgleich der zentralörtlichen Lasten für 
regionale Zentren bzw. Kleinstädte soll horizontal auf kommunaler Ebene stattfin-
den. Zweitens bei der Bemessung von horizontalen Abgeltungen sind nicht nur die 
zentralörtlichen Lasten zu berücksichtigen, sondern auch die zentralörtlichen Vor-
teile. Solche gibt es nicht nur in der Stadt St.Gallen, sondern auch bei den regiona-
len Kleinzentren. Die Ablehnung eines vertikalen Ausgleichs der Zentrumslasten 
von Kleinstädten ergibt sich vor allem aus folgenden Gründen:  
a) Die Belastung der Kleinzentren ist im Vergleich mit der Stadt St.Gallen massiv 

geringer, und zwar sowohl im Bereich der zentralörtlichen Leistungen als auch im 
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Bereich der Soziallasten. Ein allgemeiner Ausgleich würde damit im Verhältnis 
zum Resultat übertriebenen Verwaltungsaufwand bringen, er wäre nicht effizient.  

b) Die potenziellen Empfänger eines allgemeinen Zentrumslastenausgleichs wie 
z.B. Rapperswil-Jona und Wil haben eine sehr hohe Steuerkraft. Ein allfälliger 
Ausgleich müsste also analog der Stadt St.Gallen wieder gekürzt werden, weil 
diese Zentrumsgemeinden finanziell in der Lage wären, den Mehraufwand weit-
gehend oder gänzlich selber zu tragen. 

c) Der Sonderlastenausgleich der Stadt St.Gallen soll nach der Regel in Art. 25 Abs. 
3 teilweise durch einen horizontalen Ausgleich abgelöst werden. Der vertikale 
Ausgleich für die Stadt in diesem Bereich ist also nur eine Übergangslösung. 
Der Ausgleich der Sonderlasten der regionalen Kleinzentren soll deshalb nicht 

über den kantonalen Finanzausgleich gesucht werden, sondern über einen Aus-
gleich auf kommunaler bzw. regionaler Ebene. Es soll eine Regelung geschaffen 
werden, welche die Rahmenbedingungen für die regionale Zusammenarbeit und 
den horizontalen Lastenausgleich festlegt. Diese Regelung bedarf aber noch einge-
hender politischer Diskussion. Die CVP-Fraktion unterstützt deshalb die Kommissi-
onsmotion 42.07.01 «Regionaler Sonderlastenausgleich». Die Überweisung der 
Motion soll einen Bericht und Anträge veranlassen über die Grundsätze der regio-
nalen Zusammenarbeit und über den horizontalen Lastenausgleich innerhalb des 
Kantons. Diese Grundsätze sollen die interkantonalen Regeln ergänzen, welche im 
Rahmen der Umsetzung des NFA für den regionalen Lastenausgleich über die 
Kantonsgrenze hinaus geschaffen werden sollen. Im Vergleich zum Weg über die 
Kommissionsmotion ist der Antrag der SP-Fraktion bezüglich Art. 24 Abs. 2 ein 
klassischer Schnellschuss. Zu vieles ist noch unklar. Namentlich ist offen, welche 
Gemeinden im Einzelnen als regionale Zentren zu gelten haben und mit welchen 
Mitteln der Ausgleich erfolgen soll. 
  
Lusti-Niederuzwil: Der Antrag der SP-Fraktion ist abzulehnen. 

Mit der Motion 42.07.01 «Regionaler Sonderlastenausgleich» wird dieses 
Problem aufgenommen, die Auslegeordnung ist gefordert. Blumer-Gossau, Ihre 
Forderungen sind mit dieser Motion bereits erfüllt. Ich sehe keinen Grund, im jetzi-
gen Zeitpunkt eine Änderung vorzunehmen oder etwas für die Zukunft zu verbauen. 
Mit der Motion geben wir der Regierung und dem Kantonsrat die Gelegenheit, das 
Problem kantonsweit aufzunehmen und damit auch die Gelegenheit, eine gute und 
korrekte Lösung zu erarbeiten. 
  
Sartory-Wil legt seine Interessen als Stadtrat von Wil offen. Dem Antrag der SP-
Fraktion ist zuzustimmen. 

Als Wiler Stadtrat kenne ich die Zentrumsleistungen und die Zentrumslasten in 
den verschiedensten Bereichen. Ich kenne aber auch die Leistungen, die, wie 
Häne-Kirchberg sagt, das Umland für das Zentrum erbringt. Es gilt genau das glei-
che Prinzip, wenn auch nicht im gleichen Umfang, wie für die Stadt St.Gallen. Den 
Lastenausgleich für die Stadt St.Gallen unterstütze, ich selbstverständlich. Er ist 
notwendig. Wenn ich nun diesen Antrag unterstütze so deshalb, weil der Antrag 
eine Kann-Formulierung enthält. Eine Kann-Formulierung, die im Gesetz bereits die 
Möglichkeit schafft für einen Sonderlastenausgleich Stadt und auch für die Regi-
onsgemeinden und Regionalzentren. Eigentlich bestreitet fast niemand, dass auch 
die Regionalzentren Zentrumslasten zu tragen haben. Diskutiert wird hingegen, wie 
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hoch diese Zentrumslasten sind, wie sie berechnet werden sollen, wie sie allenfalls 
abgegolten werden sollen. Als Vertreter eines Regionalzentrums erwarte ich des-
halb nur zwei Sachen: Dass das Anliegen der Regionalzentren ernsthaft und nach 
klar vorgegebenen Kriterien ebenfalls geprüft wird und dass im Gesetz diese Mög-
lichkeit auch geschaffen wird. Mit diesem Antrag tun wir das aufgrund der Kann-
Formulierung, ohne einen Entscheid schon vorwegzunehmen. 
  
Götte-Tübach (im Namen der SVP-Fraktion): Der Antrag der SP-Fraktion ist abzu-
lehnen. 

Ich habe das schon im Eintreten für die SVP-Fraktion erwähnt. Die vorbera-
tende Kommission hat nicht umsonst diese Motion eingereicht und die Regierung 
diese Motion gutgeheissen. In der vorberatenden Kommission wurde dieses Thema 
schon zu Genüge diskutiert, und es ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, auf die 
Schnelle die richtige Lösung zu finden. Wir erleben es auch hier in den Diskussio-
nen, die Schere geht sehr weit von gar nichts geben bis zu einem ähnlichen Modell, 
wie wir es für die Stadt St.Gallen gewählt haben. Die SVP-Fraktion möchte Ihnen 
aus diesem Grund beliebt machen, diese Problematik der zentralörtlichen Leistung 
mit dieser Motion bzw. mit der daraus entstehenden Botschaft zu regeln und dass 
dort mit einer vorberatenden Kommission intensiv zu diskutieren und somit für alle 
oder vielleicht für fast alle eine faire Lösung zu präsentieren und das Gesetz jetzt so 
stehenzulassen. 
  
Der Kantonsrat lehnt den Antrag der SP-Fraktion mit 107:39 Stimmen bei 1 Enthal-
tung ab. 
  
Art. 38 (Voraussetzungen). Mächler-Zuzwil beantragt im Namen der FDP-Fraktion, 
Art. 38 Abs. 2 Satz 2 wie folgt zu formulieren: «Vorhandenes Eigenkapital, das den 
Ertrag von 20 Prozent der einfachen Steuer natürlicher Personen übersteigt, ist zu 
einem Fünftel einzubringen.» 

Bereits beim Eintreten habe ich gesagt, die vorberatende Kommission hat sich 
hier in eine richtige Richtung bewegt, indem sie Gemeinden, die im partiellen Steu-
erfussausgleich sind, erlaubt, ein gewisses Niveau an Eigenkapital zu halten. Sie 
schlägt mehrheitlich 10 Prozent der Einnahmen der natürlichen Personen vor. Wir 
sind der Überzeugung, dass diese 10 Prozent etwas knausrig sind. Damit haben 
diese Gemeinden, die von der zweiten Stufe Geld benötigen, etwas mehr Luft oder 
mehr Reserven für Unvorhergesehenes. Dies macht aus unserer Sicht Sinn. Es 
macht aber auch Sinn aus Sicht des Kantons, dass diese Gemeinden nicht auf dem 
Zahnfleisch laufen, sondern dass sie sich selber für Unvorhergesehenes vorbereitet 
haben, indem sie entsprechendes Eigenkapital halten. 
  
Bosshart-Altenrhein beantragt im Namen der SP-Fraktion, Art. 38 Abs. 2 Satz 2 wie 
folgt zu formulieren: «Vorhandenes Eigenkapital, das den Ertrag von 20 Prozent der 
einfachen Steuer natürlicher Personen übersteigt, ist zu einem Fünftel einzubringen.» 

Tatsächlich haben wir hier ausnahmsweise den gleichen Antrag wie die FDP-
Fraktion. Ich kann die Argumentation von Mächler-Zuzwil auch weitgehend mittra-
gen und unterstützen. Wir sind auch der Meinung, dass ein Eigenkapital von nur 
10 Prozent der einfachen Steuer immer noch eine zu restriktive Vorgabe ist. Es ist 
wichtig, dass die Gemeinden über eine genügend grosse Ausgleichsreserve verfü-
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gen, um z.B. Schwankungen bei den Steuereinnahmen oder unvorhergesehene 
kostenintensive Ereignisse selbst auffangen zu können. Dies ist nicht zuletzt auch 
im Interesse des Kantons. 
  
Brühwiler-Oberbüren (im Namen der Mehrheit der CVP-Fraktion): Dem Antrag der 
FDP- und der SP-Fraktion ist zuzustimmen. 

Es ist wunderbar, wie die Zusammenarbeit zwischen FDP- und SP-Fraktion 
funktioniert, es ist eine Fortsetzung von gestern. Wir nehmen das gerne zur Kennt-
nis. Die CVP-Fraktion steht mehrheitlich ebenfalls hinter der Erhöhung. Ich möchte 
an dieser Stelle einfach darauf hinweisen, dass der Vergleich, wie er seitens der 
FDP-Fraktion angeführt worden ist, nicht einfach ohne Weiteres stehengelassen 
werden kann. Es gibt Unterschiede zwischen dem Kanton und einer Gemeinde be-
züglich der Bildung von Eigenkapital. Auf kantonaler Ebene sind es 20 Steuerfuss-
prozente, bevor Bewegung in die Steuerfüsse kommen kann – bei einem Volumen 
von immerhin etwa 3,5 Mrd. Franken Umsatz jährlich gegenüber einer Gemeinde, 
wo dies sicher nicht in dieser Art und Weise zutrifft. Zudem ist zu beachten, dass es 
Gemeinden gibt, die Mittel aus der zweiten Stufe beziehen können, in der Vergan-
genheit aber keine Möglichkeit gehabt haben, Eigenkapital zu bilden, weil dies die 
Finanzkraft nicht zuliess. Wir werden eine relativ markante Eigenkapitaldifferenz 
haben zwischen diesen gleichen Typen Gemeinden, was den Finanzausgleich an-
betrifft. Das ist jener Punkt, der mich veranlasst, bei 10 Prozent zulässiger Eigenka-
pital-Stock zu bleiben. 
  
Götte-Tübach (im Namen der SVP-Fraktion): Dem Antrag der FDP- und der SP-
Fraktion ist zuzustimmen. 

Auch die SVP-Fraktion kann mit diesem Antrag gut leben, und zwar mit den Be-
gründungen, die wir bereits gehört haben. Es ist nicht überall der Fall, dass, wie in 
der Stadt St.Gallen, das eine Steuerprozent 1,4 – oder wie viel das immer sind – 
Millionen beträgt. Wenn ich hier für eine kleine Gemeinde spreche, welcher ich vor-
stehe, spreche ich von 25’000 Franken bzw. 1 Steuerprozent. Schwankungen 
könnten so sicherlich sinnvoll ausgeglichen werden. 
  
Der Kantonsrat zieht den Antrag der SP- und FDP-Fraktion dem Antrag der vorbe-
ratenden Kommission mit 136:9 Stimmen vor. 
  
Abschnitt IVbis (Ausgleich von Gemeinden mit tiefem Steuerfuss). Bosshart-
Altenrhein beantragt im Namen der SP-Fraktion einen neuen Abschnitt «IVbis. Aus-
gleich von Gemeinden mit tiefem Steuerfuss» mit folgenden neuen Bestimmungen: 
– «Art. 43bis. Unterschreitet die Gesamtsteuerbelastung einer Gemeinde die Aus-

gleichsgrenze zuzüglich Staatssteuerfuss um mehr als 10 Prozent, muss die 
Gemeinde einen Teil der Einnahmen aus der Einkommens- und Vermögens-
steuer dem Kanton abliefern. (Randtitel: Grundsatz) 

– Art. 43ter. Die Höhe des Ausgleichsbetrags ist abhängig von: 
a)  dem Steuerfuss der betroffenen Gemeinde; 
b)  der Ausgleichsgrenze; 
c)  der Steuerkraft je Einwohnerin und Einwohner der betroffenen Gemeinde; 
d) der Einwohnerzahl der betroffenen Gemeinde.  
(Randtitel: Bestimmungsfaktoren) 
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– Art. 43quater. Die Höhe des Ausgleichsbetrags einer Gemeinde wird nach der 

Formel im Anhang 6 zu diesem Erlass berechnet. (Randtitel: Höhe des Aus-
gleichsbetrags) 

– Anhang 6. Berechnung des Partiellen Steuerfussausgleichs für Gemeinden mit 
tiefem Steuerfuss 
SFAGemeinde = (SF2/3 – (SF2/3 + SFKanton) x 0.1 – SFVGemeinde) x 0.5 x 
BEVGemeinde x STKGemeinde». 
Die SP-Fraktion erachtet es als unabdingbar, dass weiterhin eine Abschöpfung 

und somit ein horizontaler Ausgleich im Finanzausgleichsgesetz vorgesehen wird. Im 
Kanton St.Gallen sind heute schon die grössten Steuerfussunterschiede ermittelbar. 
Mit dem derzeit gültigen Finanzausgleich beträgt die Steuerfussabweichung in Bezug 
auf die Gesamtsteuerbelastung der tiefsten Gemeinde Mörschwil mit 215 Steuerpro-
zenten ganze 28,8 Prozent. Die entsprechenden Werte liegen im Kanton Appenzell 
A.Rh. bei 21,2 Prozent, im Thurgau bei 24,6 Prozent und im Kanton Zürich bei 23,9 
Prozent. Würde das neue Finanzausgleichsgesetz so wie vorliegend in Kraft treten, 
würde die Steuerfussdisparität mittelfristig auf 35 Prozent und darüber steigen. Dies 
kann nur verhindert werden, wenn auch weiterhin eine Abschöpfung bei Gemeinden 
mit tiefem Steuerfuss und somit ein horizontaler Ausgleich erfolgt. Als Lösung für 
diese Abschöpfung machen wir den Vorschlag, den partiellen Steuerfussausgleich 
auch für Gemeinden mit tiefem Steuerfuss zu erweitern. Dieser ist in den Art. 43bis ff. 
ausformuliert und funktioniert im Prinzip gleich wie der partielle Ausgleich für Ge-
meinden mit hohem Steuerfuss, einfach mit umgekehrten Vorzeichen. Hat eine Ge-
meinde einen 10 Prozent tieferen Steuerfuss als die Ausgleichsgrenze – das wäre 
gemäss Zahlen im Jahr 2005 ein Steuerfuss von 122 Prozent –, so muss sie dem 
Kanton einen Betrag abliefern, und zwar das Produkt aus Steuerkraft, Steuerfussdif-
ferenz und Einwohnerzahl. Die Abschöpfung setzt dabei bewusst beim Steuerfuss an, 
da der Steuerfuss für den Steuerzahler relevant ist und nicht die Finanzkraft.  

Die grosse Differenz der Steuerfüsse ist auch die Ursache der unerwünschten 
Folgeerscheinungen, wie es im Kommentar zur neuen Verfassung erwähnt ist. Auf 
dem Antrag sind die entsprechenden Auswirkungen auf der Basis der Zahlen 2005 
ersichtlich. Der partielle Steuerfussausgleich wirkt zielrichtig, insbesondere bei den 
Gemeinden mit den tiefsten Steuerfüssen, und führt wieder zu Steuerfüssen im Be-
reich des Mindeststeuerfusses gemäss dem alten Finanzausgleichsgesetz. Ausser-
dem bewirkt er dort auch ein gewisses Korrektiv, wo die Ausgleichsinstrumente der 
ersten Stufe zu viele Mittel auslösen. Der Vorschlag verkleinert die Steuerfussdispa-
ritäten zwar deutlich, es wird damit aber kein Minimalsteuerfuss eingeführt. Die Ge-
meinden sind weiterhin frei in ihrer Finanz- und Steuerpolitik und können sich dem 
Steuerwettbewerb stellen. Je tiefer sie allerdings den Steuerfuss festsetzen, desto 
solidarischer müssen sie sich finanziell zeigen. Damit ist dieser Vorschlag absolut 
systemkonform mit dem neuen Konzept des Finanzausgleichs. Ich bitte Sie, dem 
Antrag bezüglich Einführung eines partiellen Steuerfussausgleiches für Gemeinden 
mit tiefem Steuerfuss zuzustimmen. Nur so kann das neue Finanzausgleichsgesetz 
den Bestimmungen in der Kantonsverfassung gerecht werden. 
  
Widmer-Mühlrüti (im Namen der CVP-Fraktion): Der Antrag der SP-Fraktion ist ab-
zulehnen. 

Die Frage der Abschöpfung muss und soll im Rahmen dieser Debatte diskutiert 
werden. Wir müssen uns fragen, welches Ziel wir mit einer Abschöpfung bei den 
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Gemeinden mit den niedrigsten Steuerfüssen verfolgen möchten. Sollen wir einen 
reinen Verfassungsauftrag erfüllen und dafür sorgen, dass die Steuerfüsse in einer 
theoretischen Bandbreite sind? Sollen wir mit einer Abschöpfung zusätzliche Mittel 
für die Staatskasse generieren? Sollen wir jene Gemeinden bestrafen, die aufgrund 
einer positiven Entwicklung und ihrer prädestinierten geographischen Lage heute 
einen tiefen Gemeindesteuerfuss aufweisen? Sollen wir mit einer reinen Abschöp-
fung bei den reichsten und mit der Umlegung der Mittel auf die finanzschwächsten 
Gemeinden einen Beitrag für den Ausgleich leisten? Der letztgenannte Punkt wäre 
wohl eine Möglichkeit, passt jedoch nicht in das neue Finanzausgleichssystem. Wir 
haben Steuerwettbewerb, innerkantonal und interkantonal. Diesem können wir uns 
nicht ganz verschliessen. Prioritäres Ziel für den Kanton ist nicht eine Gleichmache-
rei bei den Gemeindesteuerfüssen, sondern ein gerechter und einheitlicher Staats-
steuerfuss. Wir wissen, dass gerade in den Gemeinden mit den niedrigen Steuer-
füssen die Steuerkraft je Kopf sehr hoch ist. Der Kanton und schliesslich auch alle 
anderen Gemeinden profitieren sehr direkt davon. Die Senkung der Gemeindesteu-
erfüsse in finanzstarken Gemeinden hat im neuen Finanzausgleichssystem zudem 
positive Auswirkungen auf alle anderen Gemeinden. Die Interventionsgrenze beim 
Härtefallausgleich verschiebt sich ebenfalls nach unten. Bei einem offenen Steuer-
wettbewerb ist zu erwarten, dass in vielen Gemeinden die technische Steuerkraft 
steigt. Finanzschwache Gemeinden können so mit einem höheren Ressourcenaus-
gleich rechnen. Ebenfalls ist davon auszugehen, dass die Ausgleichsgrenze für den 
partiellen Steuerfussausgleich sinken wird. Von tieferen Steuerfüssen in den finanz-
starken Gemeinden profitieren somit auch die finanzschwachen Gemeinden sehr 
direkt. Die Idee der SP-Fraktion und auch die Berechnung für eine Abschöpfung ist 
gut gemeint und weckt gewisse Sympathien. Wir sehen jedoch einen anderen An-
satzpunkt. Die Kommissionsmotion mit dem horizontalen Lastenausgleich schafft 
Grundlagen. Gerade hier im Raum der Stadt St.Gallen mit seinen angrenzenden 
finanzstarken Gemeinden können so mit einem horizontalen Ausgleich Mittel von 
den finanzstarken Gemeinden Richtung Stadt transferiert werden. So ist auch ge-
währleistet, dass der Sonderlastenausgleich Stadt mittelfristig entlastet wird und 
diese Mittel frei werden für den Staatshaushalt oder allenfalls für andere Aus-
gleichsmittel. Die CVP-Fraktion stellt sich gegen eine Abschöpfung bei den Ge-
meinden mit tiefen Steuerfüssen. 
  
Spiess-Jona: Der Antrag der SP-Fraktion ist abzulehnen. 

Die Diskussion tendiert nun deutlich Richtung Minimalsteuerfuss direkt oder in-
direkt. Ich sehe mich aus zwei Gründen veranlasst, hier etwas zu sagen: Einerseits 
aus Sicht des Linthgebiets, vor allem der neuen Stadt Rapperswil-Jona. Ich sehe 
mich zudem veranlasst, weil ich vor genau sechs Jahren ein Postulat eingereicht 
habe – das überwiesen wurde von diesem Rat – zum Thema «Abschaffung des 
Minimalsteuerfusses». Dieses Postulat hat bis heute geruht oder, um es positiv 
auszudrücken, für etwas Unruhe in der Verwaltung oder der Regierung gesorgt und 
immerhin in der heutigen Vorlage etwas Niederschlag gefunden. Der innerkantonale 
Finanzausgleich ist eben nicht nur eine innerkantonale Nabelschau. Der Kanton 
St.Gallen muss sich im Umfeld mit den Nachbarkantonen sehen. Das gilt vor allem 
auch für Randregionen wie z.B. Rapperswil. 

Ich bin der Auffassung, dass die Steuerbelastungsunterschiede begrenzt wer-
den müssen. Es geht vor allem darum, dass wir die Steuerbelastung nach oben für 
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die finanzschwachen Gemeinden irgendwie abregeln. Aber dazu brauchen wir 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die das auch bezahlen, und diese finden wir 
vor allem in den finanzstarken Gemeinden. Diese bringen dem Kanton die dafür 
erforderlichen Einnahmen. Wir müssen daher die steuerliche Konkurrenzfähigkeit 
unserer finanzstarken Gemeinden im Vergleich mit ausserkantonalen Gemeinden 
erhalten und womöglich verbessern. Es geht mir hier überhaupt nicht um irgendei-
nen Vergleich mit den Gemeinden Wollerau und Freienbach. Mit diesen Gemeinden 
können wir uns schlicht nicht mehr vergleichen. Es geht mir aber um den Vergleich 
mit angrenzenden Gemeinden z.B. im Kanton Zürich. Wenn wir dort vergleichen, 
sind die steuergünstigsten st.gallischen Gemeinden im besten Fall gleich gut oder 
für zürcherische Verhältnisse gleich schlecht wie die Stadt Zürich, Winterthur oder 
die Berggemeinde Sternenberg. 

Es geht auch um die Autonomie der Gemeinden. Sowohl die finanzschwachen 
als auch die finanzstarken Gemeinden sollen eine gewisse Autonomie geniessen. 
Das heute gültige Finanzausgleichsgesetz und vor allem der Art. 28bis gibt nun völ-
lig falsche Anreize. Liegt der Gemeindesteuerfuss heute unter 75 Prozent des Ma-
ximalsteuerfusses, werden Gemeindeanteile z.B. an Erbschafts- und Schenkungs-
steuern oder Grundstückgewinnsteuern gekürzt. Damit fällt der Anreiz für diese 
Gemeinden, die Steuern unter dem Minimalsteuerfuss noch weiter zu senken. 

Die nun fusionierte Stadt Rapperswil-Jona, die ehemaligen Gemeinden Jona 
und Rapperswil, können hierfür als illustres Beispiel dienen. Es wäre kaum möglich 
gewesen, den Bürgerinnen und Bürgern an der Bürgerversammlung eine weitere 
Steuerfussreduktion zu verkaufen. So haben diese beiden Gemeinden in den letz-
ten Jahren rund etwa 100 Mio. Franken in Wünschbares investiert. Durchaus Gutes 
aus Sicht dieser Bürgerinnen und Bürger. Aber für den Kanton mit dem Effekt, dass 
eben keine zusätzlichen Gelder nach St.Gallen geflossen sind. Diese nun schönen 
Sachen bringen natürlich wieder Abschreibungen und Unterhaltsbetriebskosten mit 
sich und werden in den nächsten Jahren die Haushalte der neuen Stadt erheblich 
belasten. 

Wenn diese Entwicklung andauert, werden auch die steuergünstigen Gemein-
den bald wieder mehr Steuern brauchen, ihre Steuerfüsse erhöhen und die Konkur-
renzfähigkeit mit ausserkantonalen Gemeinden verlieren. Wenn man nun aber statt 
eines Minimalsteuerfusses die Steuern oder die Finanzen dieser Gemeinden direkt 
abschöpfen will, wie es die SP-Fraktion offenbar zu tun gedenkt, dann sollen sich 
diese Vertreterinnen und Vertreter der SP-Fraktion einmal am zürcherischen Fi-
nanzausgleichgesetz orientieren. Das führte nämlich dazu, dass Zürichseeufer-Ge-
meinden sehr finanzstarke Gemeinden keine Interessen mehr haben finanzstarke 
Steuerzahler anzuziehen. Sie weisen solche Steuerzahler lieber nach Wollerau. 
Denn jede Steuerzahlerin bzw. jeder Steuerzahler bringt ihnen per saldo einen ne-
gativen Einfluss im Finanzausgleich. 
  
Ackermann-Fontnas (im Namen der SP-Fraktion): legt ihre Interessen als Bewohne-
rin einer Randregion und dazu noch einer Ausgleichsgemeinde offen. Dem Antrag 
der SP-Fraktion ist zuzustimmen. 

Ich bin keine Finanzspezialistin wie Spiess-Jona. Aber ich habe grundsätzliche 
Bedenken gegenüber diesem Steuerwettbewerb. Ich erinnere an Art. 2 dieser Vor-
lage, er wurde bereits mehrmals erwähnt. Es geht um die Verringerung der finan-
ziellen Unterschiede zwischen Gemeinden. Nach der jetzigen Vorlage profitieren 
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meines Erachtens die reichen Gemeinden immer noch zu stark. Wohlhabende, d.h. 
gute Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sollten in unserem Kanton eigentlich bes-
ser verteilt sein in den verschiedenen Gemeinden. Für meine Wohngemeinde z.B. 
zählen vor allem weiche Faktoren, wenn wir schon von Wettbewerb sprechen wol-
len oder sprechen müssen. Aber leider ist es immer noch so, dass gerade die guten 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sich wohl überlegen, ob sie eine Wohnge-
meinde mit den weichen Faktoren wählen, aber mit dem höchsten Steuerfuss. Den 
Antrag der SP-Fraktion, der Ihnen vorliegt, finde ich moderat. Er ist auch moderat 
für eine reiche Gemeinde. 
  
Lusti-Niederuzwil: Der Antrag der SP-Fraktion ist abzulehnen. 

Es geht hier grundsätzlich, wie schon gehört, um die Wiedereinführung des 
Minimalsteuerfusses. Mit diesem Antrag will die SP-Fraktion das System oder den 
guten Ansatz des Systems aus dem Gesetz tilgen. Es muss unser Ziel sein, guten 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern die Möglichkeit zu bieten, auch in unserem 
Kanton zu bleiben. Wir müssen alles daran setzen, dass sie bei uns weiterhin woh-
nen und neue dazukommen. In welcher Gemeinde diese guten Steuerzahler woh-
nen, ist an sich egal. Bleiben gute Steuerzahler weiterhin in unserem Kanton oder 
kommen neue dazu, profitieren alle Kantonsbürgerinnen und Kantonsbürger sowie 
Steuerzahlerinnnen und Steuerzahler. Nur ein finanziell gesunder Kanton kann das 
Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger sichern. 
  
Blum-Mörschwil legt seine Interessen als Bewohner von Mörschwil offen. Der An-
trag der SP-Fraktion ist abzulehnen. 

Ich werde den Verdacht nicht los, dass es bei diesem Antrag der SP-Fraktion 
wieder um die alte Leier geht, Eindämmung von Steuerwettbewerb. Ich staune je-
des Mal, wenn die SP-Fraktion gegen Steuerwettbewerb kämpft. Es ist nämlich so, 
dass bei Konsumenten- und Wirtschaftsfragen die SP-Fraktion sehr wohl und immer 
zuvorderst den Wettbewerb fordert, gleichzeitig aber, wenn es um Steuerwettbe-
werb geht, will sie davon nichts mehr wissen. Das müssen Sie mir vielleicht einmal 
bei einem bilateralen Gespräch erklären. Die Gleichmacherei, die Sie hier anstre-
ben, das ist schlecht, weil Wettbewerb ist nicht nur in der Wirtschaft wichtig, son-
dern eben auch bei den Steuern. Gerade die finanzstarken und damit steuergünsti-
gen Orte im Kanton sind wichtig, um gute Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in 
unseren Kanton zu bringen. Wenn der Name Mörschwil so oft fällt, dann muss ich 
Ihnen einfach sagen, wenn ich meine Steuerdaten im Internet berechnen lasse: In 
der Stadt Zürich zahle ich weniger Steuern als in Mörschwil. Das ist eine Tatsache. 
Wenn ich im Hauptort Schwyz, wo ich noch Bürger bin, die Steuerdaten eingebe, 
dann zahle ich 61 Prozent weniger Steuern. Ich weiss vom Fürstentum Liechten-
stein, da ist die Steuerbelastung zwischen 6 und 8 Prozent. Das sind Fakten. Mit 
der Gleichmacherei schwächen Sie den ganzen Kanton. Gerade den Kanton ver-
treten Sie hier. Ich bitte Sie, den Neid zu vergessen und diese Gleichmacherei ein-
zudämmen und den gesunden Wettbewerb spielen zu lassen. 
  
Regierungsrat Schönenberger: Der Antrag der SP-Fraktion ist abzulehnen. 

Wenn Sie den Text in Art. 43bis lesen und wenn ich diesen auch richtig inter-
pretiere, dann ist er entgegen den Ausführungen der Begründung, wie wir sie gehört 
haben, klar systemwidrig. Wenn ich das richtig interpretiere, geht es hier zwar nicht 
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um einen Minimalsteuerfuss, sondern es geht darum, eine horizontale Abschöpfung 
vorzunehmen, wenn ein bestimmter Sachverhalt eintritt. Es geht darum, durch die 
Hintertür in bestimmten Fällen ein horizontales Element einzuführen, das man aber 
sonst als generelles Mittel ablehnt. Das widerspricht völlig der Systematik des 
neuen Finanzausgleichssystems. Wenn gesagt wird von Ackermann-Fontnas, sie 
habe Bedenken gegen den Steuerwettbewerb, dann kann sie diese Bedenken 
selbstverständlich haben, nur bitte ich Sie zu bedenken, dass er so oder so stattfin-
det, mit oder ohne diese Massnahme. Jetzt bitte ich Sie zu bedenken, was es be-
deutet, wenn der Steuerwettbewerb mit dieser Massnahme stattfindet zwischen 
Niederteufen und einer st.gallischen Gemeinde. Dann muss ich sagen, wenn Sie 
durchkommen mit dem Antrag, haben Sie Anspruch auf das Ehrenbürgerrecht in 
Niederteufen. Das Gleiche gilt natürlich im Verhältnis im Raum Jona-Rapperswil. 
Der Steuerwettbewerb wird stattfinden, und es ist natürlich wesentlich einfacher, 
gute Steuerzahlerinnen und -zahler nach Niederteufen zu bringen oder in den Kan-
ton Zürich, wenn wir diese Massnahme betreiben. Sie schneiden sich damit ins 
eigene Fleisch. 
  
Der Kantonsrat lehnt den Antrag der SP-Fraktion mit 102:35 Stimmen bei 2 Enthal-
tungen ab. 
  
Art. 44 [Wirksamkeitsbericht a) Grundsatz]. Möckli-Rorschach: In Art. 44 geht es um 
den sogenannten Wirksamkeitsbericht. Ich muss sagen, ich bin von diesem Artikel 
begeistert, was allerdings für die gesamte Vorlage nicht gilt. Nach diesem Artikel 
soll alle vier Jahre ein Bericht über die Wirksamkeit des Gesetzes vorgelegt werden, 
und die vorberatende Kommission möchte schon nach zwei Jahren einen Bericht. In 
diesem Zusammenhang habe ich an den Vorsteher des Finanzdepartementes eine 
Frage: Nach Abs. 2 sollen nicht nur die Auswirkungen überprüft werden, sondern es 
soll die Zielerreichung geprüft werden. Ziel ist ein Soll. Dieses Soll soll alle Jahre 
verglichen werden mit dem dannzumaligen Istzustand. Die Differenz zwischen Soll 
und Ist ergibt dann den Zielerreichungsgrad. Die Wirksamkeit kann man also nur 
bestimmen, wenn man das Ziel genau definiert hat. Das Ziel ist gemäss Verfassung 
und gemäss Art. 2 die Verringerung der finanziellen Unterschiede. Wie wurde oder 
wird das Ziel quantitativ formuliert, oder hat die Regierung hier eine Art Blindlande-
system? 
  
Regierungsrat Schönenberger: Ich bin mir bewusst, dass es nicht einfach sein wird 
zu quantifizieren, wie die Ziele zu beurteilen sind oder die Zielerreichung zu beur-
teilen ist. Aber die Ziele selber finden Sie in Art. 2 des Gesetzes unter dem Randtitel 
«Ziele». Sie sind dort aufgeführt. Für mich ist das wichtigste Ziel die Stärkung der 
Autonomie der Gemeinden. Jetzt werden Sie mir sagen, aber wie quantifiziert man 
die Stärkung der Autonomie der Gemeinden? Die Autonomie der Gemeinden ist 
dann am besten ausgestaltet, wenn sie – selbstverantwortlich ohne Dreinreden ei-
ner anderen Instanz – ihre eigenen Aufgaben selber erfüllen kann. D.h., sobald eine 
Gemeinde in der Lage ist, die ihr übertragenen Aufgaben – entweder vom Gesetz 
oder von ihren Bürgern – so zu machen, dass kein Instrument mehr angewendet 
werden muss, bei dem eine Einflussnahme seitens einer kantonalen Behörde not-
wendig ist. Jetzt können Sie schauen, bei welchen Instrumenten noch eine Ein-
flussnahme seitens des Kantons notwendig ist. Sobald wir die grösstmögliche An-
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zahl von Gemeinden ausserhalb dieses Einflussbereiches des Kantons haben, ist 
das Ziel am besten erreicht. Wenn wir keine Härtefallausgleichsgemeinde mehr 
hätten, woran ich realistischerweise nicht glaube, dann sind die Ziele aus der Sicht 
der Regierung erreicht. 
  
Art. 45 [b) Besondere Anforderungen]. Müller-Waldkirch: Die Interpellanten beantra-
gen, Art. 45 Abs. 2 wie folgt zu formulieren: «Beträgt der Unterschied zwischen dem 
höchsten und dem tiefsten Steuerfuss der Gemeinden mehr als 62 Prozent, zeigt 
der Wirksamkeitsbericht zusätzlich auf: 
a) welches die Gründe für die Unterschiede sind; 
b)  mit welchen Massnahmen die Unterschiede verringert werden können.» 

Ich denke, es wird nicht so sein, dass in wenigen Jahren nur noch sechs bis 
sieben Gemeinden im Härtefallausgleich sind. Wenn dem so wäre, müssen wir 
überhaupt nicht allzu lange über das Finanzausgleichsgesetz diskutieren. Die Tat-
sache wird sein, dass mehr Gemeinden – von dem gehe ich aus – nach vier Jahren 
noch im Härtefallausgleich sind. Sie wissen, gemäss den Unterlagen und der Bot-
schaft sind insgesamt 32 Gemeinden als Härtefallausgleichsgemeinde bezeichnet 
worden. Ich gehe natürlich recht in der Annahme und hoffe da auch, dass einige 
davon bereits mit dem Inkrafttreten des neuen Finanzausgleichsgesetzes nicht 
mehr als sogenannte Übergangsgemeinde bezeichnet werden, sondern wirklich in 
diesem Sinn entlassen werden können. 

Ich möchte weder eine Systemänderung vornehmen noch einen Minimalsteu-
erfuss einführen, ich möchte auch keinen Maximalsteuerfuss haben. Mir geht es 
einzig und allein darum, dass die Steuerfussunterschiede zwischen den Gemeinden 
ein erträgliches Mass nicht überschreiten. Was ist erträglich? Es ist sehr schwierig, 
diesen Begriff konkret zu formulieren. Aber Tatsache ist, dass die grosse Befürch-
tung vieler Gemeinden und ihrer Einwohner vorhanden ist, dass die Steuerfussun-
terschiede die bisherige Bandbreite übersteigen. Die bisherige Bandbreite ist im-
merhin 62 Steuerfussprozente. Wenn ich die Ausführungen höre zwischen den 
finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden und dann auch sehe, wie gross die 
Steuerbelastungsunterschiede sind, sind meines Erachtens heute 62 Steuerpro-
zente auch das Mass aller Gefühle. Eine Vergrösserung dieser Bandbreite ist mei-
nes Erachtens in keiner Art und Weise solidarisch und führt darüber hinaus zu gros-
sen Gefahren für abgelegene oder wirtschaftlich ohnehin schon benachteiligte 
Gebiete. Insbesondere wenn ich an das Toggenburg oder an das Oberland denke. 
Wirtschaftliche Stagnation, sogar Rückschritt, Abwanderung, vielleicht Verarmung 
und vieles mehr sind die Folge. Kann und will sich dies der Kanton tatsächlich leis-
ten? Nein, das darf und kann nicht der Fall sein. Mit anfänglich maximal rund 
10 Mio. Franken je Jahr und nachher mit abnehmender Grösse werden die 
Voraussetzungen geschaffen, dass der Steuerfuss nicht nach oben abdriftet. Ich 
habe es bereits angetönt. Dieser Antrag bezweckt keine Änderung des Systems, 
sondern soll Massnahmen durch die Regierung vorschlagen lassen, wenn die 
Steuerfussdifferenz grösser wird. 
  
Götte-Tübach: Auf den ersten Blick waren wir sehr skeptisch, weil wir gedacht hat-
ten, dieser Antrag ziele in dieselbe Richtung, wie bereits diskutiert wurde. Es wurde 
aber vom Antragsteller klar erwähnt, dass es lediglich um einen Bericht geht und die 
Regierung hier aufgefordert wird, Vorschläge zu unterbreiten. Vorschläge sind an 
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und für sich nie schlecht. Aus der heutigen Sicht und mit der Kenntnisnahme der 
Besprechung in der vorberatenden Kommission sehen wir aber nicht die grossen 
Möglichkeiten, was wann passieren könnte. Aber da die Regierung mehr Kenntnis 
hat, kann es sein, dass da gute Vorschläge kommen. Aus diesem Grund sind wir für 
die Anträge. Wir möchten hier nochmals betonen, es geht um den Bericht und um 
Vorschläge. Die Auswirkungen, die werden wir sehr kritisch und sehr genau mitein-
ander diskutieren. 
  
Gysi-Wil: Ich frage mich wirklich, ob dieser Antrag das bringt, was wir gerne hätten. 
Für mich ist er eigentlich ein bisschen wie ein Placebo: Etwas tun, aber nicht wirk-
lich eine Massnahme haben. Wenn man den Antrag genau liest, diesen Unterschied 
von mehr als 62 Prozent: Wir haben das heute schon. Wir haben Gemeinden mit 
100 Gemeindesteuerfuss und Gemeinden mit 162 Gemeindesteuerfuss. Das wird 
auch in der Zukunft auseinandergehen. 
  
Hartmann-Flawil, Kommissionspräsident: Wir haben drei Anträge zu Art. 45bis. 
Beim ersten geht es darum, dass der Gesamtsteuerfuss einer Gemeinde maximal 
dem kantonalen Durchschnittssteuerfuss plus 7 Prozent entspricht. Das ist eine Li-
mitierung gegen oben. Dieser Antrag wurde diskutiert und mit 4:15 Stimmen abge-
lehnt. Der Antrag von Müller-Waldkirch / Riederer-Valens mit dem Unterschied von 
62 Steuerfussprozenten sowie der Antrag der GRÜ-Fraktion mit einer Differenz von 
80 Prozentpunkten wurde so in der vorberatenden Kommission nicht diskutiert. 
  
Müller-Waldkirch: Ich möchte den Kommissionspräsidenten nur darauf hinweisen, 
dass mein Antrag nur Art. 45 umfasst. Die beiden anderen Anträge werden vermut-
lich noch separat gestellt werden.  
  
Der Kantonsrat stimmt dem Antrag Müller-Waldkirch und Riederer-Valens mit 91:46 
Stimmen bei 1 Enthaltung zu. 
  
Art. 45bis. Gysi-Wil beantragt im Namen der SP-Fraktion, Art. 45bis wie folgt zu 
formulieren: «Der Gesamtsteuerfuss einer Gemeinde entspricht maximal dem kan-
tonalen Durchschnittssteuerfuss plus 7 Prozent.» 

Das wären heute rund 168 Punkte Gemeindesteuerfuss. Die Steuerfussschere 
darf nicht allzu weit aufgehen, denn es wird Gemeinden geben, die ihren Steuerfuss 
deutlich senken können. Das haben wir bereits zur Kenntnis nehmen können in den 
diversen Tabellen. Auch die Randregion-Gemeinden müssen einigermassen attraktiv 
bleiben, was ihren Steuerfuss anbelangt, damit auch noch finanzkräftigere Leute dort 
wohnen und nicht nur Leute, die keine andere Wahl haben. Es drohen sonst grosse 
Entleerungsgebiete im Toggenburg und im Oberland. Das kann nicht im Interesse 
des Kantons St.Gallen und auch nicht in unserem Interesse sein. Sonst müssen wir 
womöglich Mittel unter einem anderen Titel in diese Regionen geben, z.B. zur Sicher-
stellung von Landschaftsschutz oder Ähnlichem. Das Gemeindevereinigungsgesetz 
bietet zwar gewisse Möglichkeiten, wenn sich finanzschwache Gemeinden zusam-
mentun. Doch ob dies ausreicht, bleibt heute dahingestellt. Wenn mehrere Kranke 
zusammenfinden, werden sie nicht automatisch gesund. Die Verfassungsmässigkeit 
des Finanzausgleichsgesetzes muss garantiert sein. Die SP-Fraktion hat, wie auch 
schon gesagt, grosse Bedenken, ob dies ohne diesen neuen Artikel auch so ist.  
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Die Einwohnerinnen und Einwohner von finanzschwächeren Gemeinden sollen 
nicht deutlich mehr Steuern zahlen müssen und einen deutlich höheren Steuerfuss 
haben als andere Bewohnerinnen und Bewohner unseres Kantons. Das ist sonst 
eine Ungleichbehandlung. Mit dem Einbau einer Sicherung am oberen Rand, also 
bei den finanzschwachen Gemeinden, wird niemandem etwas weggenommen. Die 
finanzstarken Gemeinden sind damit nicht tangiert und können weiterhin dem Steu-
erwettbewerb frönen. Es wird lediglich eine Massnahme angeordnet, um das soziale 
Gleichgewicht unseres Kantons zu wahren. Das ist schlussendlich auch eine der 
Hauptaufgaben dieses Gesetzes. Selbst aus der FDP-Fraktion – Spiess-Jona – 
wurde vorhin bemerkt, dass es am oberen Rand Massnahmen zu ergreifen gebe. 
Ich denke, das ist wichtig, und das wollen wir jetzt auch tun. Wir werden einmal 
mehr das Argument zu hören bekommen, eine Begrenzung am oberen Rand – 
eben bei der Interventionsgrenze – sei systemwidrig. Es ist uns bewusst, dass in 
den Augen des Vorstehers des Finanzdepartementes dieser Antrag systemwidrig 
ist. Das ist uns aber egal. Wir wollen diese obere Begrenzung, weil wir denken, es 
ist notwendig, dass in diesen Gemeinden auch noch Leute wohnen können und 
nicht unmöglich viel Steuern bezahlen müssen. 
  
Widmer-Mühlrüti: Der Antrag der SP-Fraktion ist abzulehnen. 

Abgesehen von der Höhe des Vorschlags ist eine solche Begrenzung systemwid-
rig und kann im bestehenden Finanzausgleich nicht eingebaut werden. In Art. 45 Abs. 
1 wird die Interventionsgrenze erwähnt. Gemäss Vorschlag der vorberatenden Kom-
mission wird diese Grenze bei 7 Prozent liegen. Der Gemeindesteuerfuss von 168 
Prozent würde aktuell die Interventionsgrenze bilden. Diese Grenze liegt ganze 6 
Steuerprozent über dem heutigen Maximalsteuerfuss von 162. Die Steuerfüsse der 
Gemeinden mit Übergangsausgleich werden frühestens ab drittem Jahr Richtung 
Interventionsgrenze angepasst. Es ist aber anzunehmen, dass infolge sinkender 
Steuerfüsse in verschiedenen Gemeinden der durchschnittliche, kantonale Steuer-
fuss und somit auch die Interventionsgrenze sinken wird. Optimistisch gesehen erle-
ben wir vielleicht sogar die Situation, dass die Interventionsgrenze gar nie über 162 
Prozent zu liegen kommen wird. In diesem Sinn haben die finanzschwächeren Ge-
meinden eine Sicherheit. Wir haben es in der Eintretensdiskussion bereits gehört. 
Sollte diese Limite nicht genügen, haben wir den individuellen Sonderlastenausgleich. 
  
Gadient-Walenstadt: Ich spreche für die Gemeinden des Sarganserlandes wie 
Flums, Vilters, Wangs oder Pfäfers; wahrlich keine SP-Hochburgen, und trotzdem 
liegen sie mir sehr am Herzen. Sie haben weniger Ressourcen als andere. Riede-
rer-Pfäfers hat viele Vorteile und Leistungen unserer Region schon erwähnt, die 
sich nicht ohne Aufwand in bare Münzen verwandeln lassen. Bei den Individuen 
wollen wir immer mehr nivellieren. Aus Dicken und Untergewichtigen wollen wir 
Normalgewichtige machen. Warum wollen wir es bei den Gemeinden anders hand-
haben? Hier wollen wir Dicke noch dicker und Magere noch magerer werden las-
sen. Das kann es wohl nicht sein. Die gegenseitige Anerkennung unterschiedlicher 
Gegebenheiten, Ausgeglichenheit und Solidarität sind eine Notwendigkeit für einen 
gut funktionierenden Kanton. Wie bei den Individuen sollten wir bei diesem Geschäft 
für Ausgleich sorgen und beim Steuerfuss Grenzen setzen. Wie auch immer dieses 
Geschäft für die finanzschwachen Gemeinden ausgeht, kann ich diese nur ermun-
tern, sich regional gut zu vernetzen. 
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Lusti-Niederuzwil (im Namen der FDP-Fraktion): Der Antrag der SP-Fraktion ist ab-
zulehnen. 

Dieser Antrag zielt auf die Wiedereinführung des Maximalsteuerfusses hin. Auch 
wenn dieser Antrag für gewisse Gemeinden in Randregionen eine Sicherheit wäre, 
weichen wir vom Gedanken der Eigenverantwortung und von der grösseren Gemein-
deautonomie ab. Zudem haben wir mit der Abstimmung von vorher eine Hürde ein-
gebaut. Auch hier wird der Systemwechsel torpediert. Der Wirkungsbericht, welcher 
von der vorberatenden Kommission angepasst wurde, soll und muss die Situation 
aufzeigen. Somit werden die Probleme der schwächeren Gemeinden, welche keine 
Chance haben, ihre Finanzen auf Vordermann zu bringen, sofort erkannt. Durch den 
Wirkungsbericht hat die Regierung die Möglichkeit und die Pflicht zu reagieren. 
Ebenso hat der Kantonsrat im Budgetprozess die nötigen Weichen zu stellen. Der 
Vorschlag der vorberatenden Kommission hat den Prozentsatz von 10 auf 7 redu-
ziert. Indem die reichen Gemeinden ihre Steuern senken können, sinkt auch der 
Durchschnitt und hat damit auch eine Auswirkung im Wirkungsbericht. Ich bitte Sie, 
die Gemeindeautonomie hoch zu halten. Geben Sie den Gemeinden den nötigen 
Spielraum. Glauben Sie an die guten Führungskräfte in den Gemeinden und lehnen 
Sie die Zusätze ab und unterstützen Sie die Anträge der vorberatenden Kommission. 
  
Gysi-Wil: Wenn die Interventionsgrenze sinkt und mehrere Gemeinden ihren Steu-
erfuss senken, hat es überhaupt keinen Einfluss auf finanzschwache Gemeinden, 
dass deren Steuerfuss nicht trotzdem über diese Grenze steigen könnte. Auch 
wenn wir die Interventionsgrenze bei 7 Prozent über dem Durchschnitt jetzt festge-
legt haben, heisst das nicht, dass nicht trotzdem der Steuerfuss für Gemeinden hö-
her sein kann. Ich bitte Sie, diese Interventionsgrenze wirklich als Obergrenze fest-
zulegen. 
  
Beeler-Ebnat-Kappel: Dem Antrag der SP-Fraktion ist zuzustimmen. 

Wenn Sie im Bericht der vorberatenden Kommission auf S. 14 schauen, werden 
rund die Hälfte der Toggenburger Gemeinden Mittel aus dem Härtefallausgleich 
beziehen müssen. Darum ist es für uns zwingend nötig, eine Obergrenze einzufügen. 
  
Ritter-Hinterforst: Der Antrag der SP-Fraktion ist abzulehnen. 

Es wird immer der Eindruck zu erwecken versucht, der vorberatenden Kommis-
sion sei das Schicksal jener Gemeinden egal, welche hohe Steuerfüsse haben. Die 
Mittel, welche die Mehrheit der vorberatenden Kommission zur Anwendung bringen 
möchte, und die Mittel, die uns mit dem Antrag der SP-Fraktion vorgeschlagen wer-
den, sind verschieden. Maximalsteuerfuss heisst einfach, dass man einer Gemeinde 
Geld einschiesst, wenn sie einen gewissen Steuerfuss überschreitet. Das ist aus 
meiner Sicht und aus Sicht der Mehrheit der vorberatenden Kommission eine fanta-
sielose Lösung. Vielmehr ist es die Absicht, dass man bei jenen Gemeinden, die 
eben steigende Steuerfüsse über die Interventionsgrenze hinaus haben, individuell 
schaut, welches die Ursachen dieser steigenden Steuerfüsse sind, und dass man 
da nicht einfach Geld bringt, sondern individuell nach Lösungen sucht. In der vorbe-
ratenden Kommission haben wir Regierungsrat Schönenberger deutlich gefragt, ob 
auch effektiv etwas unternommen wird und ob auch Mittel und Lösungen aufgezeigt 
werden. Für Gemeinden mit Problemen ist die Geldspritze einfach der fantasielo-
seste und auch unzweckmässigste Weg. 
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Regierungsrat Schönenberger: Der Antrag der SP-Fraktion ist abzulehnen. 

Der Antrag der SP-Fraktion enthält eine Systemwidrigkeit. Der Antrag ist begriff-
lich und textlich sehr unausgegoren. In Art. 45 ist die Rede von einer Gesamtsteu-
erbelastung. In Art. 45 Abs. 3 wird definiert, dass die Gesamtsteuerbelastung die 
Summe des Steuerfusses der Gemeinde zuzüglich der Steuerfuss des Kantons sei. 
Sie verwenden hier den Begriff Gesamtsteuerfuss. Was ist das? Was ist der kanto-
nale Durchschnittssteuerfuss? Meinen Sie den Durchschnitt der Gemeindesteuer-
füsse oder meinen Sie den Durchschnitt der Gesamtsteuerbelastung des Kantons? 
Da braucht es dann noch einige Fantasie, wie man das nun zu interpretieren hat. 
Hier wird gefordert, einen Maximalsteuerfuss wieder einzuführen mit der Folge, 
dass wir das alles über den direkten Steuerausgleich, wie wir ihn heute haben, fort-
führen, wenn der maximale Steuerfuss erreicht wird. Das ist nicht nur fantasielos, 
sondern auch systemwidrig. 
  
Der Kantonsrat lehnt den Antrag der SP-Fraktion mit 109:44 Stimmen bei 3 Enthal-
tungen ab. 
  
Art. 45bis. Denoth-St.Gallen beantragt im Namen der GRÜ-Fraktion, Art. 45bis wie 
folgt zu formulieren: (Abs. 1) «Übersteigt die Differenz zwischen dem tiefsten und 
höchsten Gemeindesteuerfuss 80 Prozentpunkte, hat jenes Drittel der Gemeinden 
mit den tiefsten Steuerfüssen eine Solidaritätssteuer in der Höhe von höchstens 2 
Steuerprozenten zu erheben, die in einen Ausgleichsfonds einzulegen ist.» 

(Abs. 2) «Aus dem Ausgleichsfonds erhalten diejenigen Gemeinden mit den 
höchsten Steuerfüssen Solidaritätsbeiträge, die es erlauben, dass die Steuerbelas-
tung in jenen Gemeinden so gesenkt werden kann, dass die Steuerfussdifferenz 
nach Abs. 1 nicht überschritten wird.» 

Bei der GRÜ-Fraktion geht es um einen Auffangtatbestand. Wir haben jetzt über 
die Vor- und Nachteile einer solchen Regelung gehört. Es geht um die obere Siche-
rung, um die berechtigten Befürchtungen derjenigen Gemeinden, die einen hohen 
Steuerfuss haben. Dieser Mechanismus tritt aber nur dann in Kraft, wenn der Kan-
tonsrat für den individuellen Sonderlastenausgleich nicht genügend Geld sprechen 
würde. 
  
Brunner-St.Gallen: Der Antrag der GRÜ-Fraktion ist abzulehnen. 

Bis diese Differenz von 80 Prozentpunkten erreicht ist, sollte der Wirksamkeits-
bericht schon längstens Massnahmen vorschlagen und auch umsetzen. Müller-
Waldkirch hat einen Antrag eingebracht, der bei 62 Prozent einen solchen Bericht 
bereits verlangt. Zudem ist die undifferenzierte Lösung der Solidaritätsabgabe 
ebenfalls sehr problematisch, dass ein Drittel aller Gemeinden zwei Prozent ablie-
fern soll. Das ist nicht einsichtig, sondern es sollte auch differenziert werden. Wenn 
wir davon ausgehen, dass 80 Prozent Differenz besteht, dann dürften die tiefsten 
Steuerfüsse ungefährt bei 80 Prozent liegen. Es ist gerecht, dass dann diejenigen, 
die 130 Prozentpunkte verlangen müssen, genau gleich behandelt werden wie die 
Gemeinden, die 80 Prozent Steuerfuss erheben. Dieser Antrag scheint uns sehr 
schlecht ausgegoren zu sein. 
  
Brühwiler-Oberbüren: Der Antrag Müller-Waldkirch und Riederer-Valens verlangt 
lediglich im Rahmen des Wirksamkeitsberichtes, Massnahmen aufzuzeigen für Ge-
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meinden, die eine Steuerfussdifferenz von 62 Prozentpunkten aufweisen. Dies 
heisst aber noch lange nicht, dass wir die 62 Prozentpunkte halten können für diese 
Gemeinden. Diese Gemeinden können in der Steuerbelastung trotzdem höher lie-
gen als nur bei diesen 62 Prozentpunkten. Diesbezüglich bin ich nicht ganz sicher, 
ob alle diejenigen, die dem Antrag Müller-Waldkirch / Riederer-Valens zugestimmt 
haben, auch wissen, was das bedeutet. Es heisst nämlich im ersten Zwischenbe-
richt summarisch zusammengefasst, dass wir bei 20 bis 30 Gemeinden Massnah-
men aufzeigen müssen. Wenn Mörschwil oder Jona mit ihrem Steuerfuss 7 Prozent 
hinunterfahren, liegt die Grenze dann bei 157 oder 155 Prozent, und dann liegen 
zwischen 20 und 30 Gemeinden im Rahmen dieser Grösse. Ich bin der Meinung, 
dass zehn Jahre bei weitem genügen, wenn wir unsere Aufgabe ernst nehmen. Der 
Antrag Denoth-St.Gallen ist eine Kombination aller Anträge, die wir bis anhin abge-
lehnt haben, nämlich die Abschöpfung nach unten, aber auch die Begrenzung nach 
oben. Ich bitte Sie, diese Mittelverschiebungen im Rahmen dieses Antrags abzuleh-
nen. Bleiben wir nun in der letzten Phase der Beratungen dieses Gesetzes dem 
System treu. 
  
Der Kantonsrat lehnt den Antrag der GRÜ-Fraktion mit 118:30 Stimmen bei 1 Ent-
haltung ab. 
  
Steiner-Kaltbrunn hat eine Frage an den Vorsteher des Finanzdepartementes: Wer-
den mit dem neuen Finanzausgleich die Mittel des Strassenverkehrs neu einfach 
dem allgemeinen Staatshaushalt zugeführt und damit neu zweckentfremdet? Unter 
Art. 46 Abs. 2 steht, dass Mittel für den Strassenverkehr in einem Umfang beigezo-
gen werden, die zur Deckung des Aufwandes für den Sonderlastenausgleich weiter 
notwendig sind. In der Botschaft ist unter «Zusammenfassung» zu lesen, dass die 
Zweckfreiheit der Ausgleichsmittel als wesentlicher Vorteil angepriesen wird. Die 
Botschaft gibt Auskunft über die jährlichen finanziellen Mehrbelastungen des Kan-
tons. Wir alle haben den Marathon erlebt mit den vielfachen Faktoren und Berech-
nungsarten für den Ressourcenausgleich, für den Sonderausgleich Weite, für den 
Sonderausgleich Schule. Der NFA ist das eine, die Umsetzung ist das andere. Kön-
nen Sie mir vielleicht schon sagen, mit was für Folgekosten die Umsetzungsphase 
zu rechnen hat? 
  
Regierungsrat Schönenberger: Zu Steiner-Kaltbrunn: Ich hoffe, ich habe die Frage 
richtig verstanden. Art. 46 Abs. 2 sichert den Istzustand in Bezug auf die Finanzie-
rung des heutigen Finanzausgleichs im Verhältnis zwischen Kanton und Gemein-
den. Sie wissen, dass heute nebst dem indirekten Ausgleich bei den Schulen auch 
ein indirekter Ausgleich erfolgt im Bereich der Strassen. Das sind beim Kanton 
zweckgebundene Mittel. Die bleiben auch zweckgebunden. Die Verwendung bei 
den Gemeinden ist aber zweckfrei; schon heute. Die Beiträge, die die Gemeinden 
heute unter dem Titel Strassenausgleich im indirekten Ausgleich erhalten, muss die 
Gemeinde nicht für Strassenbau verwenden. Bei uns auf kantonaler Ebene sind das 
zweckgebundene Mittel, die Anteile der Gemeinden werden unter anderem zum 
Finanzausgleich benutzt. Dieses Finanzierungssystem soll beibehalten werden, 
aber begrenzt auf diese 33 Prozent, wie das eben heute auch der Fall ist. Damit ist 
sichergestellt, dass die zweckgebundenen Strassengelder auch künftig nicht mehr 
in den Finanzausgleich fliessen. Das ist die Bedeutung dieses Abs. 2. 



PROTOKOLL  DES  KANTONSRATES  ST.GALLEN 2004/2008 
    
20. Februar 2007 Nr. 394 / 47 
    

    
  

Der zweite Teil der Frage, was das kostet, die Umsetzung. Eigentlich nichts. 
Das ist nur eine Finanzierungsfrage, aus welchem Topf wie viele Gelder in den 
Finanzausgleich hineingegeben werden. Es braucht nicht mehr Personal und es 
braucht nicht mehr Geld. Es ist das gleiche Geld, das heute schon für diesen Zweck 
verwendet wird. 
  
Zahner-Uznach: Das sind Gelder von der LSVA, die vom Bund rückvergütet werden 
an die Kantone, welche mit diesem Verteilschlüssel an die Gemeinden verteilt wer-
den. Es sind also nicht Steuergelder von Fahrzeugen, sondern das sind LSVA-Gel-
der vom Bund. 
  
Regierungsrat Schönenberger: präzisiert die Ausführungen von Zahner-Uznach: 
Das ist ein Topf, in dem sowohl LSVA-Gelder hineinfliessen wie auch der Nettoer-
trag aus den kantonalen Motorfahrzeugsteuern, aber auch die Zollzuschläge auf 
Benzin zum Beispiel. Wir sprechen jetzt vom Gesamttopf. 
  
Art. 53 [Härtefallausgleich e) Höhe des Ausgleichsbeitrags]. Gemperle-Goldach be-
antragt im Namen der SP-Fraktion, Art. 53 Abs. 2 an die vorberatende Kommission 
zurückzuweisen. 

Diese Bestimmung verlangt, dass der Härtefallausgleich nicht den durchschnitt-
lichen Betrag der letzten drei Jahre im Finanzausgleich überschreiten darf. Diese 
Regelung hätte je nach Entwicklung der Gemeindefinanzen gravierende Auswirkun-
gen. Aufgrund der aktuellen Berechnungen, welche erst im Nachhinein gemacht 
wurden, müssten sieben Gemeinden einen Steuerfuss über der definierten Inter-
ventionsgrenze erheben. Fünf Gemeinden bis Maximum 5 Steuerprozente, eine gar 
mit 7 Steuerprozenten. Die SP-Fraktion ist der Meinung, dass diese Folgen vertieft 
diskutiert werden sollten. 
  
Regierungsrat Schönenberger: Die von Gemperle-Goldach angeführte Überlegung 
hat einiges an sich, ist aber nach meiner Beurteilung nur ein Problem des Über-
gangs. Ich wehre mich nicht gegen eine Rückweisung an die vorberatende Kom-
mission. Die andere Möglichkeit wäre die, dass man in Art. 53 Abs. 2 das einfügt, 
dass es sich nur um ein Übergangsproblem handelt. Es würde etwa lauten, der Bei-
trag entspricht ab dem vierten Jahr nach Vollzugsbeginn dieses Erlasses höchstens 
dem Durchschnitt der Härtefallausgleichsbeträge usw. Wie gesagt, man kann das 
auch in die vorberatende Kommission zurücknehmen, sofern der Präsident dafür 
bereit ist. 
  
Brühwiler-Oberbüren: Dem Antrag der SP-Fraktion ist zuzustimmen. 

Dieses Anliegen von Gemperle-Goldach scheint mir berechtigt zu sein. In der 
vorberatenden Kommission wurde dies im Detail nicht besprochen. Es ist ein Über-
gangsproblem, und auch der skizzierte Vorschlag von Regierungsrat Schönenber-
ger bedarf noch einer Diskussion in der vorberatenden Kommission. Ich würde mich 
dafür stark machen, dass man diesen Artikel zurücknimmt und sich die ganze 
Problematik in diesem Übergangsbereich nochmals zu Herzen nimmt und einen 
fundierten Entscheid im Hinblick auf die 2. Lesung fällen könnte. 
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Hartmann-Flawil, Kommissionspräsident: Dem Antrag der SP-Fraktion ist zuzu-
stimmen. 

Sie haben die verschiedenen Interpretationen und Ansätze zu einer Lösung ge-
hört. Ich glaube, es ist richtig, wenn die vorberatende Kommission das noch einmal 
kurz anschaut und vertieft diskutiert.  
  
Der Kantonsrat stimmt dem Antrag der SP-Fraktion mit 119:25 Stimmen bei 3 Ent-
haltungen zu. 
  
Art. 55 (Änderung des Gemeindegesetzes). Regierungsrat Schönenberger: Sie 
haben festgestellt, dass wir seitens der Regierung den Anträgen insgesamt nicht 
opponiert haben. Auch bei diesem Art. 55 nicht und beim Art. 44 des Gemeinde-
gesetzes nicht. Wir sind der Auffassung, dieses Problem in Bezug auf die Frage, 
wann in den Gemeinden die Budgets beraten und beschlossen werden sollen, 
müsste einmal sauber gelöst werden. Wir werden Ihnen aber die entsprechenden 
Anträge im Zusammenhang mit der allfälligen Teilrevision des Gemeindegesetzes 
unterbreiten. 
  
Möckli-Rorschach beantragt im eigenen Namen sowie im Namen von Roth-Amden, 
Riederer-Valens und Schnider-Wangs, die vorberatende Kommission einzuladen 
(Auftrag nach Art. 95 Kantonsratsreglement), die Verfassungskonformität des Ge-
setzesentwurfes abzuklären. 

Die Vorlage ist jetzt mehrheitsfähig, und das erreicht man in der Politik meist 
dann, wenn sie mehr Akteure besser stellen. Die Frage ist jetzt, ist sie auch verfas-
sungskonform? Überfährt man hier nicht die Schwächsten? Es sind zahlreiche Vo-
ten gefallen, was die Verfassungskonformität angeht. Aber ich muss sagen, meine 
Bedenken wurden nicht ausgeräumt und der Kommissionspräsident hat auch aus-
geführt, dass sich die vorberatende Kommission nicht einlässlich befasst hat mit der 
Verfassungskonformität. Ich denke, die vorberatende Kommission sollte das tun, 
und es ist auch besser, wenn wir es tun und nicht das Bundesgericht. Die vorbera-
tende Kommission muss nicht Gutachten erstellen lassen für mehrere 100’000 
Franken. Ich denke, das könnte auf die 2. Lesung hin geschehen in Form eines 
Hearings. Regierungsrat Schönenberger hat noch ausgedeutscht, was finanzielle 
Unterschiede, geringe Steuerkraft und übermässige Belastung heisst. Wenn jetzt 
«finanzielle Unterschiede» eine übermässige Belastung einschliesst, wieso sagt 
dann Art. 85 der Verfassung, dass finanzielle Unterschiede unter den Gemeinden 
zu verringern seien und «übermässige Belastungen» auszugleichen, wenn über-
mässige Belastung schon inbegriffen ist in den finanziellen Unterschieden? Das 
müsste man erklären. 

Dann bin ich auch nicht der Meinung, dass in den Materialien nichts zu lesen ist 
darüber, man müsse Steuerfüsse ausgleichen. Aus dem Kommentar der Verfas-
sungskommission geht hervor, dass auch Unterschiede in den Steuerbelastungen 
für Steuerpflichtige gemeint sind, und es wird ausdrücklich hingewiesen auf Art. 3 
des geltenden Finanzausgleichsgesetzes. Eine hübsche Interpretation von Art. 85 
habe ich gestern noch gehört. Man dürfe eben bei Art. 85 nicht vom Istzustand aus-
gehen, sondern müsse das so betrachten, als ob es kein Gesetz gäbe. Der Gesetz-
geber müsse einfach finanzielle Unterschiede verringern. Woher weiss aber dann 
der Verfassungsgeber, dass es finanzielle Unterschiede gibt und dass diese Unter-
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schiede sogar so gross sind, dass man sie verringern muss? Wenn ich einfach fi-
nanzielle Unterschiede verringern müsste, dann könnte ich der ärmsten Gemeinde 
einen Franken geben und dann behaupten, ich hätte die finanziellen Unterschiede 
damit ausgeglichen. Es geht aus den Materialien hervor, und Regierungsrat Schö-
nenberger hat es auch gesagt, Art. 85 lehnt sich an Art. 135 des Bundesbeschlus-
ses zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung des Bundes 
(NFA). Dort ist die Rede, dass die Unterschiede in den finanziellen Leistungsfähig-
keiten der Kantone verringert werden sollen. Allerdings ist die Situation nicht die 
gleiche wie bei den Gemeinden, die keine Steuergesetze erlassen können und über 
keine Steuerhoheit verfügen. Wie kann man die finanziellen Leistungsfähigkeiten 
verringern, wenn man nicht abstellt auf bestehende Unterschiede? Und gerade 
deswegen bekommt jetzt der Kanton St.Gallen mehr Geld. Ich denke, es lohnt sich 
hier, eine seriöse Prüfung vorzunehmen. Das ergibt keinen Zeitverlust und kostet 
auch nicht zu viel. Ich denke, es wäre auch eine noble Geste an jene Finanzge-
meinden, die jetzt grosse Bedenken haben. 
  
Ritter-Hinterforst: Der Antrag Möckli-Rorschach / Roth-Amden / Riederer-Valens / 
Schnider-Wangs ist abzulehnen. 

Der Antrag ist nicht zweckmässig und ist unnötig. Nicht zweckmässig ist der 
Antrag deshalb, weil die vorberatende Kommission nach meiner Einschätzung ein 
ungeeignetes Mittel ist, diesen Antrag auszuführen. Es sind drei Möglichkeiten 
denkbar, wie man diesem Antrag entsprechen könnte: 
1.  Die vorberatende Kommission diskutiert mit 21 Kommissionsmitgliedern und 

Regierungsrat Schönenberger mit administrativem Zugemüse diesen Vorschlag 
in einem kollektiven juristischen Brainstorming. Sie können sich ungefähr vor-
stellen, wie das herauskommt. Insbesondere weil sich die Zahl der Juristen in 
dieser vorberatenden Kommission meines Wissens mit Regierungsrat Schö-
nenberger auf etwa zwei bis drei beschränkt, die alle die gleiche Meinung 
haben. 

2.  Man könnte die Verwaltung, also den Rechtsdienst des Finanzdepartements, 
mit den entsprechenden verfassungsrechtlichen Abklärungen beauftragen. Eher 
würde ich meine Kaninchen im Garten lassen und die Rüben pflegen lassen, als 
diesen Auftrag dem Rechtsdienst des Finanzdepartementes erteilen. 

3.  Man könnte Professoren und Rechtskundige aller Art in der Form eines Gutach-
tens oder in der Form eines Hearings beauftragen. 
Ich habe auch schon als Assistent an der Universität und später bei Gutachten 

mitgearbeitet. Bei allem Respekt vor der juristischen Wissenschaft, bei dieser Aus-
gangslage gilt der Grundsatz: «Wes Brot ich ess, des Lied ich sing». Hier habe ich 
meine ganz entschiedenen Zweifel, ob das funktionieren würde. Es ist unnötig, und 
zwar deshalb, weil wir die st.gallische Kantonsverfassung haben. Hier haben wir 
den Art. 85 heute schon mehrfach zitiert. Das Gesetz regelt den Finanzausgleich. 
Der Wortlaut ist immer der Ausgangspunkt einer Interpretation eines Rechtssatzes. 
Dieser hat zum Ziel, den politischen Gemeinden die notwendigen Mittel zur Verfü-
gung zu stellen. Dafür haben wir den Ressourcenausgleich. Es werden alle Ge-
meinden mehr oder weniger auf die gleiche Ebene gestellt. Übermässige Belastun-
gen der Gemeinden sollen ausgeglichen werden. 

Dann haben wir das zweite Auslegungselement, die Systematik. Die st.gallische 
Kantonsverfassung steht auf der Basis, dass notwendige Strukturanpassungen vor-
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genommen werden sollen und dass der Finanzausgleich diesen fördern und nicht 
verhindern soll. Das können Sie nachlesen. Auch dieser Anforderung kommt das 
Gesetz nach. 

Dann haben wir die Entstehungsgeschichte. Hier ist das Problem ein herme-
neutisches, indem eben Möckli-Rorschach / Roth-Amden / Riederer-Valens / Schni-
der-Wangs sehr selektiv gelesen haben und nur das, was sie aus diesem Verfas-
sungskommentar herauslesen wollten. Sonst hätten sie z.B. auch folgenden Ab-
schnitt entdeckt: «Im Weiteren wollte man in Art. 85 nur die Ziele des Finanzaus-
gleichs umschreiben, nicht aber die Instrumente zu deren Erfüllung.» Der Gesetz-
geber hat im Jahr 2007 zu entscheiden, wie die Ausgleichsziele am besten erreicht 
werden. Aus diesem Grund wird keine Verpflichtung zu nicht zweckgebundenen 
Leistungen an die Gemeinden statuiert. Das gegenwärtige Finanzausgleichsgesetz 
und das, was nachher zitiert wurde, das ist einfach eine Referierung des Istzustan-
des bei Abfassung des entsprechenden Kommentars. Jetzt hat Möckli-Rorschach 
die Gefahr heraufbeschworen, dass das zu völlig unsinnigen Rechtserlassen führen 
könnte. Aber Art. 85 der Kantonsverfassung muss immer zusammen mit Art. 8 der 
Bundesverfassung gelesen werden. Dort ist die Rechtsgleichheit festgelegt, und die 
schreibt eben auch vor, dass unzweckmässige Lösungen verfassungswidrig sind. 
Jetzt meine ich aber, dass das Parlament hier und heute zum Schluss gekommen 
ist, dass die Lösungen im Gesetz zweckmässig sind, sonst hätten Sie ihnen nicht 
immer wieder grossmehrheitlich zugestimmt. 

Das letzte Auslegungselement ist Sinn und Zweck des Gesetzes, nämlich die 
Vermeidung überhoher Steuerfüsse und übergrosser Belastungen. Sie sind eben-
falls zum Schluss gekommen, dass Sinn und Zweck des Gesetzes erreicht werden. 
Aufgrund dieser Überlegungen bin ich der Auffassung, dass die Verfassungsmäs-
sigkeit gegeben ist. 
  
Der Kantonsrat lehnt den Antrag Möckli-Rorschach / Roth-Amden / Riederer-
Valens, Schnider-Wangs mit 99:52 Stimmen bei 5 Enthaltungen ab. 
  
Ratspräsident: Die Vorlage ist in 1. Lesung durchberaten und geht zur Vorbereitung 
der 2. Lesung zurück an die vorberatende Kommission. 
 
 
42.07.01 Regionaler Sonderlastenausgleich 
  
Unterlagen: – Wortlaut der Motion vom 22. Januar 2007 

– Antrag der Regierung vom 30. Januar 2007  
  
  
Meier-Ernetschwil: Die Regierung beantragt Gutheissung. 
  
Hartmann-Flawil, Kommissionspräsident: Auf die Motion ist einzutreten. 

Die Vertretung der Kleinstädte und regionalen Zentren legte ihre Berechnungen 
zu den Zentrumslasten, Zentrumsleistungen und Zentrumsnutzen vor. Die vorbera-
tende Kommission lehnte einen gleichlautenden Antrag ab. Sie haben heute den 
Antrag abgelehnt, den Sonderlastenausgleich für die Stadt St.Gallen auch für Klein-
städte und regionale Zentren zu öffnen. Daneben lagen die beiden Anträge der 
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Stadt Gossau und der Gemeinde Wattwil vor, mit einem Pauschalbetrag von 5 Mio. 
Franken die Abgeltung zu regeln. Dies wurde als systemwidrig betrachtet. In der 
Sache, dass die Kleinstädte und regionalen Zentren zusätzliche Lasten tragen und 
zusätzliche Leistungen finanzieren müssen, bestand Einigkeit in der vorberatenden 
Kommission. 

Die vorberatende Kommission schlägt dem Kantonsrat vor, dass in einem an-
schliessenden Verfahren die Grundsätze der regionalen Zusammenarbeit mit Las-
tenausgleich geregelt werden. Dazu ist dem Kantonsrat Bericht und Antrag zu stel-
len. Es ist aus Sicht der Betroffenen und der regionalen Zentren sicher nur der 
zweitbeste und längere Weg. 
  
Der Kantonsrat tritt auf die Motion ein und heisst sie mit 135:6 Stimmen bei 1 Ent-
haltung gut. 
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Schlussabstimmungen 

  
  
22.06.08 Gemeindevereinigungsgesetz 
  
Unterlagen: – Ergebnis der 2. Lesung vom 19. Februar 2007 

– Anträge der Redaktionskommission vom 19. Februar 2007 
  
  
Der Kantonsrat erlässt das Gemeindevereinigungsgesetz in der Schlussabstim-
mung mit 122:30 Stimmen bei 4 Enthaltungen. 
 
 
35.06.02 Kantonsratsbeschluss über den Neubau des Zentrums für Alters-

psychiatrie der Psychiatrischen Klinik St.Pirminsberg in Pfäfers 
  
Unterlage: Ergebnis der 2. Lesung vom 19. Februar 2007 
  
  
Bürgi-St.Gallen: Die Redaktionskommission verzichtete aus Effizienzgründen dar-
auf, den einzigen Antrag schriftlich ausfertigen zu lassen, den sie zu dieser Vorlage 
stellt. Sie beantragt Ihnen, in Ziff. 5 des Kantonsratsbeschlusses «Beschluss» durch 
«Erlass» zu ersetzen. 
  
Meier-Ernetschwil: Für diese Abstimmung ist eine Mehrheit der stimmenden Mitglie-
der erforderlich. 
  
Der Kantonsrat erlässt den Kantonsratsbeschluss über den Neubau des Zentrums 
für Alterspsychiatrie der Psychiatrischen Klinik St.Pirminsberg in Pfäfers in der 
Schlussabstimmung mit 152:0 Stimmen. 
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Parlamentarische Vorstösse 

  
  
42.05.10 Vorfinanzierung Doppelspurausbau im Rheintal 
  
Unterlagen: – Wortlaut der Motion vom 26. April 2005 

– Antrag der Regierung vom 30. Januar 2007 
  
  
Meier-Ernetschwil: Die Regierung beantragt Nichteintreten. 
  
Frei-Diepoldsau zieht im Namen der Motionäre die Motion zurück. 

Der Doppelspurausbau der Eisenbahn im Rheintal und damit der Anschluss an 
das europäische Hochgeschwindigkeitsverkehrsnetz ist nicht nur für das Rheintal, 
sondern für den ganzen Kanton und die Ostschweiz wichtig. Wie die Studie des Ar-
beitgeberverbandes Rheintal aufgezeigt hat, gehört das Rheintal zu den attraktivs-
ten Wirtschaftsstandorten Europas. Zum Standortvorteil trägt auch eine gute Er-
schliessung durch den öffentlichen Verkehr bei. Mit dem Anschluss eines europäi-
schen HGV-Netzes kann dieser Standortvorteil noch ausgebaut werden. Es ist des-
halb erfreulich, dass das Projekt gut aufgegleist ist. Nicht zuletzt hat der stetige 
Druck aus unserem Kanton und dem Rheintal zu diesem Erfolg beigetragen. An 
dieser Stelle danke ich vor allem Regierungsrat Keller und seinem Amt für ihr Enga-
gement und den Einsatz. Wir Motionäre nehmen für uns in Anspruch, dass auch 
unsere Motion etwas zum Erfolg beigetragen hat. 

Nachdem das Projekt auch ohne Vorfinanzierung durch den Kanton St.Gallen 
auf Kurs ist, ziehe ich im Namen der Motionäre die Motion zurück. Wir werden das 
Projekt aber genau beobachten und behalten uns ausdrücklich vor, die Motion er-
neut einzureichen, sollte das Projekt ins Stocken geraten. 
  
Altenburger-Buchs: Ich begrüsse die aktive Umsetzung und Planung des Bundes-
beschlusses über den Verpflichtungskredit des HGV-Anschlusses und speziell den 
Objektkredit von 70 Mio. Franken für die Ausbauten St.Margrethen-Sargans. Unse-
res Erachtens ist die Beschleunigung des Rheintalexpresses dringend erforderlich, 
und die Infrastrukturausbauten für die künftigen Fahrpläne müssen angepasst wer-
den. Ergänzende Ausbauten zugunsten der räumlichen Erweiterung der S-Bahn 
St.Gallen über Altstätten hinaus in die Knoten Feldkirch-Buchs-Sargans erfordern 
eine Zusammenarbeit mit den Regionalplanungen im Rheintal-Sarganserland sowie 
dem Kanton Graubünden und dem angrenzenden Ausland. 
 
 
42.06.26 Integration: Gesetzliche Grundlagen 
  
Unterlagen: – Wortlaut der Motion vom 28. November 2006 

– Antrag der Regierung vom 23. Januar 2007  
  
  
Meier-Ernetschwil: Die Regierung beantragt Umwandlung in ein Postulat. 
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Fässler-St.Gallen: Auf die Motion ist einzutreten. 

Ich teile Ihnen im Auftrag der Mehrheit der Motionäre mit, dass wir mit der Um-
wandlung einverstanden sind. 
  
Der Kantonsrat stimmt dem Antrag auf Umwandlung in ein Postulat mit 151:1 Stim-
men zu. 
 
 
Spezialdiskussion 
  
Böhi-Wil (im Namen der SVP-Fraktion) beantragt, das Postulat wie folgt zu formulie-
ren: «Die Regierung wird eingeladen, Bericht zu erstatten über die Frage, ob und 
inwieweit gesetzliche Regelungen zur Umsetzung der eidgenössischen Integrati-
onspolitik notwendig sind, unter Berücksichtigung der Sanktionsmöglichkeiten ge-
gen Ausländerinnen und Ausländer, die sich dem Integrationsprozess verweigern.» 

Es gibt in der Schweiz eine Vielzahl von Kursen, Betreuungs- und Beratungs-
möglichkeiten für Ausländerinnen und Ausländer mit dem Ziel, die Integration der 
Eingewanderten zu erleichtern. Der Schwachpunkt dieser Angebote besteht darin, 
dass sie nicht verpflichtend sind und wohl hauptsächlich von denjenigen genutzt 
werden, die sich auch sonst um ihre Integration selbst bemühen würden. Nun ist es 
aber so, dass wir besonders in städtischen Gebieten zwar mit kleinen, aber umso 
schwierigeren Gemeinschaften oder auch Familienclans konfrontiert sind, die es 
ablehnen, sich zu integrieren und oft auch Forderungen stellen, die mit unserem 
Werteverständnis nicht vereinbar sind. Oft scheuen sich die Behörden, diesen For-
derungen entgegenzutreten, aus Angst, der Diskriminierung angeschuldigt zu wer-
den oder einfach aus Bequemlichkeit, weil man sich keine unnötigen Schwierigkei-
ten aufhalsen will. Diese Personen haben einen schädlichen und negativen Einfluss 
auf das friedliche Zusammenleben zwischen Ausländern und Schweizern. Die gut 
integrierten Ausländer, welche die grosse Mehrheit ausmachen, und die einheimi-
sche Bevölkerung betrachten oft mit stiller Wut, wie sich einige Personen Sonder-
rechte herausnehmen können oder dermassen ungebührliches Verhalten an den 
Tag legen, dass andere darunter leiden. Trotzdem müssen sie oft kaum Konse-
quenzen fürchten, denn vielfach glauben die Behörden, dass Toleranz gegen Intole-
ranz das beste Mittel sei, um mit diesen Problemfällen umzugehen. Um dem durch-
aus gerechtfertigten Spruch «Integration fördern und fordern» wirklich ein Ziel zu 
geben, muss die Integration auch tatsächlich angefordert werden, d.h. nichts ande-
res, als dass die gewollte Nichtintegration spürbare Konsequenzen für den Verwei-
gerer haben muss. 
  
Regierungsrätin Hilber: Dem Antrag der Regierung ist zuzustimmen. 

Die Regierung hat in ihrem roten Blatt die Formulierung bewusst sehr offen und 
weit gefasst. Wir wollen dieses Postulat so bearbeiten, dass wir die eidgenössi-
schen gesetzlichen Grundlagen mitberücksichtigen, die mit dem neuen Bundesge-
setz über die Ausländerinnen und Ausländer in Kraft sind. Wir wollen den Vollzug 
beschreiben und wollen auch aufzeigen, was auf kantonaler Ebene als Anschluss-
arbeit möglich oder nötig ist. Insofern ist dieser Postulatsbericht sehr umfassend 
gedacht. Es ist darum nicht nötig, dass diese Spezifizierung im Auftrag vorgesehen 
ist. Integrationspolitik in diesem Verständnis ist sowieso abhängig von einer eidge-
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nössischen Integrationspolitik, sowohl was die gesetzlichen Möglichkeiten anbe-
langt, als auch die weiten Faktoren, die dann auf kantonaler und kommunaler 
Ebene umgesetzt werden. 
  
Der Kantonsrat heisst das Postulat mit 106:48 Stimmen bei 2 Enthaltungen gut. 
 
 
42.06.27 Gewaltentrennung zwischen Kantonsrat und kantonalen Gerichten 
  
Unterlagen: – Wortlaut der Motion vom 28. November 2006 

– Antrag der Regierung vom 16. Januar 2007  
  
  
Meier-Ernetschwil: Die Regierung beantragt Nichteintreten. 
  
Ritter-Hinterforst zieht die Motion zurück. 

Seit der europäischen Aufklärung gehört der Grundsatz der Gewaltenteilung zu 
den fundamentalen Prinzipien eines jeden Rechtsstaates. Die Schweiz tat sich mit 
diesem Grundsatz in der Vergangenheit immer etwas schwer, und die St.Galler Re-
gierung tut sich anscheinend immer noch schwer damit. Ich meine, dass dieser 
Grundsatz derart wichtig ist, dass nur in Ausnahmefällen davon abgewichen werden 
darf. In ihrer Antwort schreibt die Regierung hingegen, es bestehe kein Anlass, die 
Unvereinbarkeit auch auf die nebenamtlichen Mitglieder der kantonalen Gerichte 
auszudehnen, da diese lediglich in einem sehr beschränkten Umfang in der Recht-
sprechung tätig sind. Das ist sicher keine Begründung für eine solche Ausnahme 
von diesem sehr wichtigen Grundsatz, der letztendlich eben verhindert, dass in ei-
nem Staat Vetterliwirtschaft herrscht. Ebenso ist es nicht überzeugend, wenn die 
Regierung den Grundsatz der Gewaltenteilung und die Befangenheit miteinander 
vermischt. Auch das ist nicht zulässig und zeigt, dass das Ganze zu wenig durch-
dacht ist. Ich konnte aber feststellen, dass das Thema der Ausstandsregelung auch 
Gegenstand der Justizreform bildet. 
 
 
42.06.29 Minderjährige Asylsuchende in Ausschaffungshaft? Auch der Kan-

ton St.Gallen soll sich kinderrechtskonform verhalten 
  
Unterlagen: – Wortlaut der Motion vom 29. November 2006 

– Antrag der Regierung vom 23. Januar 2007  
  
  
Meier-Ernetschwil: Die Regierung beantragt Nichteintreten. 
  
Graf Frei-Diepoldsau: Die Motionärin zieht die Motion zurück. 

Über die Gründe, wie falsches oder ungenaues Datenmaterial aus den Jahren 
2002 bis 2004 von St.Gallen nach Bern in einem Bericht der Geschäftsprüfungs-
kommission des Nationalrats gelangt ist, ist auf dem roten Blatt der Regierung 
nichts zu erfahren. So problematisch dieser Umstand für die Glaubwürdigkeit dieses 
Berichtes auch ist, interessiert die Fehlerursache hier nur, inwieweit sie ausserhalb 
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des üblichen Rahmens menschlicher Fehlerproduktion liegt. Unerfreulich ist, dass 
die zwölf betreffenden Asylbewerber das Stigma aufgedrückt bekommen, über ihr 
Alter falsche Angaben gemacht zu haben. Das wurde auch in der Presse mehr oder 
weniger genüsslich thematisiert. Die wahren Gründe hierzu werden meist nicht pub-
liziert. Es ist einfach noch wichtig festzuhalten, dass die Spielräume, die auch die 
Gesetze im Bereich Asylwesen anbieten, zugunsten der Menschen, die um Auf-
nahme ersuchen, ausgelegt werden. Ich erwarte vom Kanton St.Gallen, dass Asyl-
suchende, seien es Erwachsene, Kinder oder Jugendliche, nicht als gesichtslose 
Wesen ohne eigene Biografie und als Angehörige einer anonymen Gruppe be-
trachtet werden, sondern eben als einzelne Individuen mit einer ureigenen Biografie. 
Meistens ist es eine Horrorbiografie. Ansonsten sähe ich die Mitmenschlichkeit in 
hohem Mass gefährdet. 
 
 
42.06.30 Einbürgerungsräte 
  
Unterlagen: – Wortlaut der Motion vom 29. November 2006 

– Antrag der Regierung vom 16. Januar 2007 
  
  
Meier-Ernetschwil: Die Regierung beantragt Gutheissung mit geändertem Wortlaut. 
  
Reimann-Wil (im Namen der SVP-Fraktion): Der Antrag der Regierung ist abzuleh-
nen. 

Das Bürgerrechtsgesetz ist vom Volk abgelehnt worden. Die Neuauflage ist in 
der Novembersession 2006 vom Kantonsrat abgelehnt worden. Das heute geltende 
Notrecht ist umstritten und die rechtliche Auslegung sorgt immer wieder für Schwie-
rigkeiten. Es braucht dringend klare Regelungen. Mit der nun vorliegenden Motion 
bietet die SVP-Fraktion Hand für einen Kompromiss. Die Einbürgerungsräte sollen 
direkt vom Volk im Proporzwahlverfahren gewählt werden und abschliessend ohne 
Rekursmöglichkeit bei Nichteinbürgerung entscheiden. Das Volk könnte so wieder 
mitreden. Eine gerechtere und alle Bürger vertretende Einbürgerungsbehörde mit 
demokratischer Legitimation würde so ermöglicht. Heute sind viele Einbürgerungs-
räte völlig einseitig zusammengesetzt. Das sorgt für Unverständnis in der Bevölke-
rung. Viele Menschen fühlen sich nicht gehört und nicht vertreten. 

Im Kanton Luzern wurden mit der Regelung der Volkswahl sehr positive Erfah-
rungen gemacht. Diese Lösung gilt für uns nicht als Ideallösung. Sie können sich 
vorstellen, dass wir andere, schärfere Regelungen bevorzugen würden und auch 
Urnenabstimmungen gerne wieder zulassen möchten. Aber den Volkswahlvor-
schlag erachten wir als tragbaren Kompromiss, welcher eine deutliche Verbesse-
rung gegenüber der heutigen Situation bringen kann. 84 Kantonsrätinnen und Kan-
tonsräte aus fünf verschiedenen Parteien haben die Motion mitunterzeichnet. Es ist 
schade, dass die Regierung nicht hinter diesem breit abgestützten Kompromiss 
steht. Der geänderte Wortlaut widerspricht dem ursprünglichen Motionssinn. So soll 
das Volk nur noch einen Teil der Einbürgerungsräte wählen. Die explizite Erwäh-
nung des Proporzwahlsystems wurde grundlos herausgestrichen. 
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Gemperle-Goldach (im Namen der SP-Fraktion): Der Antrag der Regierung ist ab-
zulehnen. 

Die Einbürgerungsfrage ist tatsächlich seit Jahren ein Problem. Die ideologi-
schen Gräben sind in dieser Frage tief. Die heutige Situation ist für alle Parteien 
unbefriedigend. Die Motion will deshalb an einem anderen Ort ansetzen mit einem 
neuen methodischen Ansatz. Das Wesentliche daran ist, dass alle wichtigen politi-
schen Kräfte eingebunden sein müssen, deshalb die Forderung nach Proporz. Nur 
so wird von rechts bis links akzeptiert, dass die Einbürgerungsräte abschliessend 
über die Gesuche befinden. Die Regierung möchte die Motion mit geändertem 
Wortlaut gutheissen. Das freut mich. Was aber in ihrem Wortlaut fehlt, ist der Pro-
porz und somit einer der wichtigsten Punkte der Motion. Ohne Proporz haben wir 
die alten Grabenkämpfe oder spätestens nach der nächsten Volksabstimmung er-
neut einen Scherbenhaufen. Die von der Regierung vorgeschlagene umfassende 
Prüfung des in Frage kommenden Wahlverfahrens begrüssen wir. Wir sind uns 
auch bewusst, dass der Einbezug der Ortsgemeinden grundsätzlich angeschaut 
werden muss. Wir sind aber der Meinung, dass der Motionstext auf dem gelben 
Blatt zulässt, dass diese Überlegungen der Regierung einfliessen können. Auf dem 
roten Blatt hingegen entfernen wir uns zu stark von der ursprünglichen Forderung, 
und damit vom neuen, nicht ideologisch geführten Ansatz. 
  
Regierungsrätin Hilber: Zu Reimann-Wil: Wir haben die gleiche Meinung, dass wir ei-
nen Weg finden müssen, wie wir dieses Thema Einbürgerungsräte umsetzen können. 
Im Wortlaut der Regierung ist nicht gedacht, dass das Thema Proporz ausgeklammert 
ist. Die Regierung möchte mit diesem Auftrag die Grundlage geben, dass wir alle Vari-
anten prüfen können. Es ist einfach viel schwieriger, so umzusetzen, dass es auch für 
die Ortsgemeinden gilt. Eine definitive Prüfung konnte bis jetzt nicht stattfinden. Wenn 
die Regierung schreibt, das Wahlverfahren ist so auszugestalten, dass die politischen 
Gemeinden und die Ortsgemeinden vertreten sind, dann ist der Proporz natürlich mit-
einbezogen. Das ist ein wesentlicher Teil dieses Auftrags, den Sie uns geben. Wir 
wollen nicht etwas zusichern, das vielleicht an den rechtlichen Grundlagen scheitert. 

Wir überlassen Ihnen die Entscheidung, welchen Antrag Sie unterstützen wol-
len. Ich kann Ihnen einfach sagen, die Stossrichtung, das gemeinsames Ziel ist klar: 
Die abschliessende Kompetenz soll den Einbürgerungsräten übergeben werden, 
und ich sichere Ihnen zu, das Thema Proporz ist nicht vom Tisch. 
  
Der Kantonsrat tritt auf die Motion mit 146:10 Stimmen ein. 
  
Der Kantonsrat zieht den Antrag Gemperle-Goldach / Reimann-Wil dem Antrag der 
Regierung mit 80:75 Stimmen bei 1 Enthaltung vor. 
 
 
42.06.31 Revision der Feuerschutzgesetzgebung 
  
Unterlagen: – Wortlaut der Motion vom 29. November 2006 

– Antrag der Regierung vom 23. Januar 2007 
– Antrag vom 20. Februar 2007  

  
Meier-Ernetschwil: Die Regierung beantragt Umwandlung in ein Postulat. 
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Widmer-Wil beantragt im Namen der Motionäre Umwandlung in ein Postulat mit fol-
gendem Wortlaut:  
 «Die Regierung wird eingeladen, dem Kantonsrat innert eines halben Jahres 
Bericht zu erstatten und gegebenenfalls Antrag zu stellen über: 
a) den Stand des Feuerwehrwesens im Kanton St.Gallen; 
b) die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an die Feuerwehr, insbesondere 

auch im Lichte der Zusammenarbeit mit den übrigen Partnern des Bevölke-
rungsschutzes; 

c) die zweckmässige Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden im Be-
reich des Feuerschutzes und des Feuerwehrwesens, einschliesslich Finanzie-
rung; 

d) den allfälligen Anpassungsbedarf in der Feuerschutzgesetzgebung. 
 Die Departementszuteilung der Gebäudeversicherungsanstalt und des Amtes 
für Feuerschutz soll durch die Regierung nochmals überprüft werden, und der Pos-
tulatsbericht soll darüber Auskunft geben. 
 Die Zusammenführung bzw. Bearbeitung mit dem Postulat 43.06.13 ‹Entwick-
lung und Herausforderungen im Feuerwehrwesen› soll mitberücksichtigt werden.» 

Im Jahr 1997 hat sich der Kantonsrat letztmals mit dem Feuerwehrwesen aus-
einandergesetzt. Das Feuerwehrwesen muss einer grundlegenden Neubeurteilung 
unterzogen werden. Das Amt für Feuerschutz arbeitet schon seit längerer Zeit an 
einer Neukonzeption, welche unter dem Begriff «Feuerwehr 2010» steht, und den 
betroffenen Feuerwehrkommandanten ansatzweise auch schon vorgestellt wurde. 
Die Regierung hat im August 2006 den Gemeinden schriftlich mitgeteilt, dass auch 
in juristischer Hinsicht ein umfassender Reformbedarf, der eine Totalrevision der 
entsprechenden Verordnungen verlangt, vonnöten ist. Wenn man die neuen Ver-
ordnungen genauer untersucht, so gelangt man zum Schluss, dass es sich dabei 
nicht nur um untergeordnete und formale Anpassungen handelt. Damit wird eine 
völlige Neuausrichtung des Feuerwehrwesens angestrebt. Es geht dabei um sehr 
wichtige Organisationsanpassungen, wie die Änderung des Stützpunktkonzeptes 
oder die Subventionspraxis. 

Nach Ansicht der Motionäre sollte auf dem Verordnungsweg eine Gesetzesän-
derung vorgenommen werden, was staatspolitisch sehr bedenklich ist. Dies lässt 
sich am Beispiel der vorgeschlagenen Anpassungen bei der Feuerwehrabgabe be-
legen. Nach geltendem Recht legt die Gemeinde den Tarif für die Feuerwehrabgabe 
fest. Man wollte diese festgeschriebene Kompetenz der Gemeinde auf Verord-
nungsstufe ändern. Die Regierung war sich offenbar ihrer Sache über den Verord-
nungsweg nicht ganz sicher und hat diese Verordnungen in die Vernehmlassung 
geschickt. Das Resultat dieser Vernehmlassung ist, zumindest aus Feuerwehrkrei-
sen zu hören, ziemlich vernichtend ausgefallen. Diese breite Ablehnung verwundert 
nicht, denn in der Summe gehen diese kleinen Anpassungen dahin, dass man dem 
Amt für Feuerschutz bzw. der Gebäudeversicherungsanstalt durch die Revision 
mehr Kompetenzen zuordnen will oder den Gemeinden und Feuerwehren entspre-
chende wegnehmen. In keiner Weise ist von einer Unterstützung durch das Amt für 
Feuerschutz die Rede, sondern es soll von oben bestimmt werden. 

Die Regierung schreibt in ihrer Antragsbegründung, die Reaktionen auf die Ver-
ordnungsänderungen würden ausschliesslich auf Missverständnissen beruhen, die 
in einem klärenden Gespräch auszuräumen sind. Wenn so viele Leute diese Revi-
sionsentwürfe falsch interpretieren und ein grosser Wirbel bis in den Rat hinein ent-
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steht, deutet das darauf hin, dass es sehr wohl richtig verstanden wurde. Einige 
weitere Pannen runden dieses Geschäft ab: 
1.  Zuerst wurde den Gemeinden die Inkraftsetzung der neuen Verordnungen auf 

den 1. Januar 2008 mitgeteilt. Diese Frist wurde kurzfristig verkürzt auf den 
1. Januar 2007. 

2.  Seit der Verabschiedung der Verordnungstexte durch die Regierung im Novem-
ber 2006 sind diese Texte den Betroffenen immer noch nicht zur Kenntnis ge-
bracht worden. Weder im Amtsblatt liegt eine Publikation vor, noch sind die 
Texte auf Gallex publiziert bzw. es erfolgte eine Publikation derjenigen Verord-
nung, in welcher lediglich ein formeller Begriff änderte. Die Anpassungen mit in-
haltlichem Charakter sind immer noch nicht publiziert. 

3.  Die Verordnung über «Beiträge aus dem Feuerschutzfonds», also über das 
Subventionswesen der Gebäudeversicherungsanstalt, wurde bereits im Jahr 
2006 vor dem effektiven Inkrafttreten angewendet. 
Meine Frage an Regierungsrat Schönenberger: Können Sie mir sagen, wieso 

die Gebäudeversicherung eine Verordnung im Jahr 2006 anwendet, obwohl das 
Inkrafttreten auf das Jahr 2007 bestimmt wurde? 

Die Regierung schreibt, dass diese Missverständnisse in klärenden Gesprächen 
behoben werden sollten. Solche Gespräche sind wirklich sehr dringend nötig. Viel-
leicht wäre es geschickter gewesen, diese vor den Revisionen durchzuführen. Wir 
haben bisher keine Kenntnis von derartigen Gesprächsbemühungen, und das zeigt 
auf, dass die Kommunikationskultur bei der Gebäudeversicherungsanstalt und beim 
Amt für Feuerschutz schleunigst verbessert werden muss. Dies ist einer der Haupt-
gründe, weshalb wir auf eine rasche Bereinigung und einen raschen Bericht drän-
gen. 

In der Einladung zur Vernehmlassung bezüglich Feuerschutzverordnungsände-
rungen wurde nirgends auf die mit der Neuausrichtung des Bevölkerungsschutzes 
wichtiger werdende Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen hingewiesen. 
Wir schliessen daraus, dass die geplante Neuausrichtung des Feuerwehrwesens 
auf einen Feuerwehr-Alleingang ausgerichtet sein könnte. Das erachten wir als nicht 
sinnvoll. Die Regierung hat in ihrem Antrag die Sache etwas korrigiert. 

Der von der Regierung in Aussicht gestellt Bericht soll aufzeigen, weshalb die 
Gebäudeversicherungsanstalt nicht in das Sicherheitsdepartement integriert werden 
soll. Die Regierung möchte den Entscheid nicht mehr hinterfragen, sondern nur be-
gründen. Die Motionäre sind aber ganz klar der Auffassung, dass es zur Erreichung 
eines schlagkräftigen Verbundes der verschiedenen Sicherheitsbereiche eben 
wichtig wäre, diese Bereiche in einem Departement zusammenzufassen. Die aller-
meisten Deutschschweizer Kantone haben die Bereiche Polizei, Feuerwehr, Zivil-
schutz, Militär und Gebäudeversicherung in einem Departement zusammengefasst. 
In der Mehrheit der Deutschschweizer Kantone wird in der Zuordnung von Gebäu-
deversicherung und Feuerwehrwesen den Aspekten Sicherheit und Synergienut-
zung grössere Bedeutung beigemessen als dem Aspekt der Finanzen. Der Ent-
scheid in diesem Bereich liegt nach Verwaltungsorganisationsgesetz in der Kom-
petenz der Regierung. Wir möchten die Regierung auffordern, die Sache zu über-
prüfen und nicht nur zu begründen. Immerhin bietet sich mit der Departementsre-
form per 1. Januar 2008 eine ausgezeichnete Gelegenheit, einen solchen Wechsel 
zu vollziehen. 
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Den Motionären ist ein gut funktionierendes Feuerwehrwesen, welches in unse-
rem Kanton durch die Milizfeuerwehren getragen wird, ein sehr grosses Anliegen. 
  
Regierungsrat Schönenberger: Dem Antrag der Regierung ist zuzustimmen. 

Ein gut funktionierendes Feuerwehrwesen liegt auch im Interesse der Regie-
rung. Ich bin der Meinung, wir haben das in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
auch bewiesen. Wir haben im Feuerwehrwesen in unserem Kanton einen Stand 
erreicht, der den interkantonalen Vergleich in keiner Art und Weise zu scheuen 
braucht. Es trifft aber zu, dass wir seit etwa zehn Jahren in diesem Rat über das 
Feuerwehrwesen nicht mehr diskutiert haben. Wir haben damals einen einlässlichen 
Bericht erstattet. Er wurde in diesem Rat auch entsprechend unterstützt, und die 
Massnahmen wurden noch verschärft. Die Regierung wollte in Bezug auf die Zu-
sammenarbeit zwischen Ortsfeuerwehren etwas moderater vorgehen, als das da-
mals der Grosse Rat im Auge hatte. Er hatte auch einen Malus eingeführt für Pro-
jekte, die das Ziel der Zusammenarbeit nicht verfolgten. Wir haben in diesem Zu-
sammenhang mit diesen Massnahmen sehr viel in unserem Kanton bewirkt. Im Be-
reich des Bevölkerungsschutzes haben wir auf Gesetzesebene kantonal alles gere-
gelt, was geregelt werden konnte und musste. Dies unter Miteinbezug aller Betrof-
fenen im Bereich des Bevölkerungsschutzes. Dazu gehört nebst Polizei, Feuerwehr 
und Werken insbesondere auch das Rettungswesen, das bei den Spitalverbunden 
angesiedelt ist.  

Was hat nun die Regierung gemacht? Sie wollte zwei Verordnungen teilweise 
und die Feuerschutzverordnung total revidieren. Es ist nicht unüblich, dass man bei 
solchen Verordnungen, bei denen die Gemeinden direkt betroffen sind, Vernehm-
lassungsverfahren durchführt. Wir haben deshalb das Vernehmlassungsverfahren 
auch auf die Gemeinden und die Direktbetroffenen beschränkt. Nun wird das als 
Schwächezeichen oder Unsicherheitszeichen der Regierung ausgelegt, wenn sie 
eine Vernehmlassung über eine Totalrevision einer Verordnung durchführt. Das ist 
aber nicht so. Es trifft zu, dass auf die Revision der Feuerschutzverordnung nega-
tive Reaktionen eingegangen sind. Von insgesamt 60 Gemeinden haben sich 20 
eher kritisch bis negativ geäussert. Auffallend war allerdings, dass diese 20 Ver-
nehmlassungen praktisch alle den gleichen Wortlaut aufgewiesen haben. Es ist uns 
klar, dass wir in diesem Bereich der Gemeindeautonomie und -kompetenz auf die 
Einwände eingehen sollten. Wir werden das auch tun. Die beiden anderen Verord-
nungen, die untergeordneter Natur sind, sind nicht Verordnungen der Gebäudever-
sicherung. Sie sind Verordnungen der Regierung. Wenn Sie jetzt die Beitragsver-
ordnung nehmen, hat man im Jahr 2006 schon einen höheren Subventionsbetrag 
ausbezahlt, als dies nach bisherigem Recht der Fall war. Wir haben uns die Überle-
gungen gemacht, den Subventionsbetrag für die Gemeinden zu erhöhen schon im 
Jahre 2006, ohne dass nach unserm Dafürhalten rechtliche Probleme damit ver-
bunden sein würden. 

Diese zwei untergeordneten Verordnungsrevisionen sind beschlossen, und die 
Inkraftsetzung erfolgte auf Anfang 2007, wobei die Publikation in den Gesetzes-
sammlungen Anfang nächsten Monates erfolgen wird. Die Totalrevision der Verord-
nung über den Feuerschutz haben wir zurückbehalten, weil ein Postulat eingereicht 
wurde. Dieses gibt uns eine gute Gelegenheit, eine Gesamtschau aufzuzeigen und 
dann die Verordnung definitiv auszugestalten, wenn der Bericht im Kantonsrat be-
raten wird. Ich bin nach wie vor überzeugt, es sind grösstenteils Missverständnisse. 
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Es war nie die Absicht, die Kompetenzbereiche der Gemeinden einzuschränken. Es 
war nie die Absicht, über den Verordnungsweg Gesetze zu ändern. Wir sind aber 
zum Schluss gelangt, dass die gesetzlichen Grundlagen ausreichend sind für die 
Verordnung. 

Zu den drei Bedingungen für Ihre Zustimmung Folgendes: Es ist nicht üblich, 
dass der Kantonsrat zwar einen umfassenden Bericht verlangt und eine Terminie-
rung auf sechs Monate anbringt. Es ist ein sehr ehrgeiziges Ziel, einen solchen 
umfassenden Bericht in dieser kurzen Zeit zu erstellen. Zur Frage der Departe-
mentszuteilung bzw. zur Departementsreform weisen Sie zu Recht darauf hin, dass 
es in der Organisationshoheit der Regierung steht, die Departemente zu formen und 
die Ämter den einzelnen Departementen zuzuordnen. Bereits im Verlauf des Jahres 
2006 haben wir mitgeteilt, wie wir die Departementsreform durchführen wollen. Es 
ist in der Kompetenz und im Pflichtenheft der Regierung, die Organisation zu be-
werkstelligen. Wenn die Regierung von sich aus zum Schluss gelangen würde, dass 
hier ein Fehlentscheid vorliegt, wird sie das selbstverständlich überprüfen. Aber wir 
wollen auch darüber in diesem Bericht Auskunft erteilen. Wenn Sie übrigens die 
Deutschschweizer Kantone zum Vergleich beiziehen, dann darf ich Sie darauf hin-
weisen, dass die meisten oder fast alle dieser Kantone, die Sie erwähnen, lediglich 
fünf Regierungsmitglieder haben. Der Kantonsrat war bis jetzt nie der Meinung, die 
Regierung solle auf fünf Mitglieder reduziert werden. Die Totalrevision der Verord-
nung zum Feuerschutzgesetz werden wir aufschieben bis nach der Diskussion des 
Postulatsberichtes in diesem Rat. 
  
Der Kantonsrat stimmt der Umwandlung der Motion in ein Postulat mit 138:0 Stim-
men bei 1 Enthaltung zu.  
  
Der Kantonsrat tritt auf das Postulat ein. 
  
Eugster-Wil (im Namen der CVP-Fraktion): Stimmt der Kantonsrat dem Antrag der 
Regierung zu, wird die CVP-Fraktion ihr Postulat 43.06.13 «Teilrevision Feuer-
schutzgesetz» zurückziehen. 

Zum grauen Blatt möchte ich nur das unterstützen, was Regierungsrat Schö-
nenberger gesagt hat. Die Bedingungen wurden in Aussicht gestellt. Zur ersten Be-
dingung von Widmer-Wil, der eine Frist verlangt, der wäre wohl der Erste in Wil, der 
als Exekutivmitglied beanstanden würde, wenn das Parlament in Wil ihm eine Frist 
setzen würde für einen Postulatsbericht. Es ist tatsächlich unüblich. Wir haben 
gestern gehört von Ihrer Fraktion, als wir einen Strategiebericht verlangt haben, den 
das Parlament verabschiedet hat im November 2006. Wir sollen zeitlich nicht stür-
men. Das brauche seine Zeit. Hier wird offensichtlich mit anderen Ellen gemessen. 
Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, dass es nicht um die Sache geht, 
sondern vielmehr um die Person. 

Die Bedingung: Wir haben gefragt und die Regierung um Auskunft gebeten, 
wieso sie die Schaffung dieses Sicherheitsdepartementes abgelehnt hat. Dass wir 
diese Antwort in Aussicht gestellt bekommen, genügt. 
  
Der Kantonsrat zieht den Antrag der Regierung dem Antrag der Motionäre mit 92:58 
Stimmen bei 1 Enthaltung vor. 
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Der Kantonsrat heisst das Postulat mit 149:2 Stimmen gut. 
 
 
43.06.13 Teilrevision Feuerschutzgesetz 
  
Unterlagen: – Wortlaut des Postulats vom 25. September 2006 

– Antrag der Regierung vom 23. Januar 2007 
  
  
Eugster-Wil zieht das Postulat im Namen der CVP-Fraktion zurück. 
 
 
51.05.54 Abgeltung zentralörtlicher Leistungen 
  
Unterlagen: – Wortlaut der Interpellation vom 28. November 2005 

– Schriftliche Antwort der Regierung vom 30. Januar 2007 
  
  
Hippmann-Rorschach: Die Interpellanten sind mit der Antwort der Regierung nicht 
zufrieden. 

Wir haben heute Nachmittag schon genug und eingehend über die Zentrums-
lasten diskutiert. Ich bedaure es ausserordentlich, dass es im Rahmen der Finanz-
ausgleichsgesetzgebung unterlassen wurde, alle kostenrelevanten Zentrumslasten 
auch für Kleinzentren zu erheben, zu analysieren und einfliessen zu lassen. Die 
Problematik der immer weiter steuerlich auseinanderdriftenden Gemeinden und 
Kleinzentren erkannte die vorberatende Kommission und reichte eine Motion für 
einen Sonderlastenausgleich zugunsten regionaler Zentren ein, dem wir heute 
Nachmittag zugestimmt haben. 
 
 
51.06.38 Ausländerkriminalität durch Kenntnis der Fakten wirksamer be-

kämpfen (Titel der Antwort: Ausländerkriminalität) 
  
Unterlagen: – Wortlaut der Interpellation vom 6. Juni 2006 

– Schriftliche Antwort der Regierung vom 13. Februar 2007  
  
  
Böhi-Wil ist mit der Antwort der Regierung zufrieden. 

Wir haben der Regierung vier präzise Fragen gestellt. Wir haben auch vier prä-
zise Antworten erhalten. Ich will im Moment die Antworten nicht weiter kommentie-
ren, weil wir ein Postulat eingereicht haben zu einem verwandten Thema. Wir wer-
den sicher dort die Gelegenheit haben, ausführlich über die einzelnen Punkte die-
ses Themas zu sprechen. 
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51.06.72 FL-A-CH / Grenzüberschreitender Verkehr (Titel der Antwort: 

Grenzüberschreitender öffentlicher Verkehr im Rheintal) 
  
Unterlagen: – Wortlaut der Interpellation vom 27. September 2006 

– Schriftliche Antwort der Regierung vom 30. Januar 2007 
  
  
Gemperle-Goldach ist mit der Antwort der Regierung zufrieden. 

Wir haben eine sehr schlechte Zielerreichung im grenzüberschreitenden Ver-
kehr. Es ist noch nicht wirklich viel realisiert worden. Ich denke an das Städtenetz 
Bodensee, das weiterhin weit entfernt ist von der Umsetzung. Ich finde es eigentlich 
auch tragisch, dass wir im 21. Jahrhundert nicht weiter sind im Bereich der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit. Aber auch hier liegt der Fehler nicht allein bei 
der Regierung. Wenn wir wirklich den grenzüberschreitenden Verkehr attraktiver 
machen möchten, dann müssen wir zwingend im tarifarischen Bereich nach Lösun-
gen suchen. 
 
 
51.06.85 Stärkung der elektronischen Medien in der Ostschweiz 
  
Unterlagen: – Wortlaut der Interpellation vom 29. November 2006 

– Schriftliche Antwort der Regierung vom 30. Januar 2007  
  
  
Colombo-Rapperswil-Jona: Die Interpellanten sind mit der Antwort der Regierung 
teilweise zufrieden. 

Wir teilen die Ansicht der Regierung, dass eine Vielfalt an Medien für unsere 
Gesellschaft ausserordentlich wichtig ist und der Konzentrationsprozess in diesem 
Bereich negative Folgen zeitigt. Diesbezüglich beurteilen wir die geplante Zusam-
menlegung der Radio-Versorgungsgebiete «Ostschweiz-St.Gallen Ost» und 
«Rheintal» im Gegensatz zur Regierung eher skeptisch. Wir sind nicht davon über-
zeugt, dass dies bei «Radio Aktuell» eine Steigerung der Programmqualität ergeben 
wird. Unsere Befürchtung geht vielmehr dahin, dass damit die Monopolstellung des 
im Kanton St.Gallen herrschenden Medienunternehmens, welches Zeitung, Radio 
und Fernsehen betreibt, weiter gestärkt wird. Bereits vor sechs Jahren wurde diese 
unbefriedigende monopolistische Mediensituation durch 97 Mitglieder dieses Rates 
bemängelt. 

Die Haltung der Regierung, dass die künftigen Versorgungsgebiete den Kan-
tonsgrenzen entlanglaufen sollen, ist höchstens aus politischer Sicht verständlich. 
Sie berücksichtigt dabei die geografischen, kulturellen und wirtschaftlichen Bezie-
hungen nicht, wie sie sich im täglichen Leben darstellen und auch im Art. 39 des 
neuen Radio- und Fernsehgesetzes festgelegt sind. Zweifellos sind die kulturellen 
und wirtschaftlichen Kontakte im Raum Wil, Uzwil, Flawil und Toggenburg zum 
Raum Winterthur-Zürich ebenso stark wie z.B. zur Stadt St.Gallen. Dies zeigt sich 
nicht nur in den Pendlerbewegungen, sondern auch in der Haltung der Städte und 
der Regionalplanungsgruppen, welche sich für eine Überlappung des Versorgungs-
gebietes Ostschweiz in den Kanton Zürich einsetzen. Die Kantonsgrenze ist des-
halb als Grenze für moderne und elektronische Medien eher anachronistisch. Aus 
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dem gleichen Grund soll auch der Wahlkreis See-Gaster wegen seiner engen kultu-
rellen und wirtschaftlichen Kontakte in den Raum Zürich zu zwei Versorgungsge-
bieten zugeordnet werden. Die neutrale Haltung des Regierungsrates zur Frage der 
qualitativen und quantitativen Leistungen der beiden im Kanton St.Gallen tätigen 
Regionalfernsehen beweist deren Gleichwertigkeit. Dabei hat die Regierung die Er-
gebnisse der Ende Januar 2007 veröffentlichten Studie über die politische Öffent-
lichkeitsarbeit in regionalen Medien noch nicht einmal mitberücksichtigt. 
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